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VERORDNUNG (EU) Nr. 347/2013 DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 17. April 2013 

zu Leitlinien für die transeuropäische Energieinfrastruktur und zur 
Aufhebung der Entscheidung Nr. 1364/2006/EG und zur Änderung 
der Verordnungen (EG) Nr. 713/2009, (EG) Nr. 714/2009 und (EG) 

Nr. 715/2009 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN 
UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere auf Artikel 172, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen 
Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschus
ses ( 1 ), 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen ( 2 ), 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren ( 3 ), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 26. März 2010 billigte der Europäische Rat den Vorschlag 
der Kommission, eine neue Strategie „Europa 2020“ anzustoßen. 
Eine der Prioritäten der Strategie Europa 2020 ist nachhaltiges 
Wachstum, das durch die Förderung einer ressourceneffizienteren, 
umweltverträglicheren, nachhaltigeren und wettbewerbsfähigeren 
Wirtschaft erreicht werden soll. In der Strategie wurden die Ener
gieinfrastrukturen als Teil der Leitinitiative „Ressourceneffizien
tes Europa“ in den Vordergrund gerückt, wobei auf den dringen
den Modernisierungsbedarf der europäischen Netze hingewiesen 
wurde, die auf dem gesamten Kontinent miteinander verbunden 
werden sollen, um insbesondere erneuerbare Energiequellen ein
zubinden. 

(2) Das von allen Mitgliedstaaten auf der Tagung des Europäischen 
Rats vom März 2002 in Barcelona vereinbarte Ziel für den 
Stromverbundgrad, wonach Verbindungsleitungen für mindestens 
10 % der vorhandenen Erzeugungskapazität herzustellen waren, 
wurde bislang nicht erreicht. 
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(3) In der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Energieinfra
strukturprioritäten bis 2020 und danach — ein Konzept für ein 
integriertes europäisches Energienetz“, auf die die Schlussfolgerun
gen des Rates vom 28. Februar 2011 und die Entschließung des 
Europäischen Parlaments ( 1 ) folgten, wurde eine neue Energieinfra
strukturpolitik gefordert, um die Netzentwicklung auf europäischer 
Ebene für den Zeitraum bis 2020 und danach zu optimieren, damit 
die Union ihre energiepolitischen Kernziele — Wettbewerbsfähig
keit, Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit — erreichen kann. 

(4) Auf der Tagung des Europäischen Rates vom 4. Februar 2011 
wurde auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Energieinfrastruk
tur Europas zu modernisieren und auszubauen und über die Gren
zen hinweg einen Verbund der Netze zu schaffen, damit die 
Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten in der Praxis funktionie
ren kann, alternative Versorgungs- bzw. Transitrouten und Ener
giequellen erschlossen werden und sich erneuerbare Energiequel
len entwickeln und mit herkömmlichen Quellen in Wettbewerb 
treten. Mit Nachdruck wurde verlangt, dass nach 2015 kein Mit
gliedstaat mehr von den europäischen Gas- und Stromnetzen ab
gekoppelt oder mit dem Problem konfrontiert sein sollte, dass 
seine Energieversorgungssicherheit durch einen Mangel an an
gemessenen Verbindungen gefährdet ist. 

(5) In der Entscheidung Nr. 1364/2006/EG des Europäischen Par
laments und des Rates ( 2 ) sind Leitlinien für transeuropäische 
Energienetze (TEN-E) festgelegt. Ziel dieser Leitlinien ist es, 
die Vollendung des Energiebinnenmarkts der Union zu unterstüt
zen und gleichzeitig die rationelle Erzeugung, den Transport, die 
Verteilung und Nutzung von Energie zu fördern, die Isolation 
benachteiligter Gebiete und Inselregionen zu vermindern, die 
Energieversorgung, die Energiequellen und die Versorgungswege 
der Union u. a. durch die Zusammenarbeit mit Drittländern zu 
sichern und zu diversifizieren und einen Beitrag zur nachhaltigen 
Entwicklung und zum Umweltschutz zu leisten. 

(6) Die Evaluierung des aktuellen TEN-E-Rahmens hat eindeutig ge
zeigt, dass dieser Rahmen zwar einen positiven Beitrag zu aus
gewählten Vorhaben leistet, indem sie diese politisch sichtbar 
macht, dass es ihr jedoch an Vision, Fokussierung und Flexibilität 
fehlt, um die festgestellten Infrastrukturlücken zu schließen. Die 
Union sollte daher ihre Anstrengungen verstärken, um künftige 
Herausforderungen in diesem Bereich bewältigen zu können; be
sonders zu berücksichtigen ist hierbei, wie ermittelt werden kann, 
welche Lücken sich in Zukunft bei der Energienachfrage und 
-versorgung ergeben. 

(7) Eine schnellere Modernisierung der vorhandenen Energieinfra
struktur und eine schnellere Realisierung neuer Energieinfrastruk
tur sind entscheidend dafür, dass die Ziele der Energie- und 
Klimapolitik der Union erreicht werden, insbesondere die Voll
endung des Energiebinnenmarkts, die Gewährleistung der Ver
sorgungssicherheit, vor allem bei Gas und Erdöl, die Verringe
rung der Treibhausgasemissionen um 20 % (30 % unter den 
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richtigen Voraussetzungen), die Steigerung des Anteils erneuer
barer Energien am Endenergieverbrauch auf 20 % ( 1 ) und eine 
Verbesserung der Energieeffizienz um 20 % bis 2020, wobei 
Fortschritte bei der Energieeffizienz dazu beitragen können, 
dass weniger neue Infrastrukturen errichtet werden müssen. 
Gleichzeitig muss die Union ihre Infrastruktur längerfristig auf 
eine weitere Dekarbonisierung des Energiesystems der Union 
bis 2050 vorbereiten. Mit dieser Verordnung sollte daher auch 
künftigen Zielen der Energie- und Klimapolitik der Union Rech
nung getragen werden. 

(8) Obwohl ein Energiebinnenmarkt in der Richtlinie 2009/72/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 
über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnen
markt ( 2 ) und in der Richtlinie 2009/73/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über gemeinsame 
Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt ( 3 ) vorgesehen ist, ist der 
Markt weiterhin zersplittert, weil es keine ausreichenden Verbin
dungsleitungen zwischen den nationalen Energienetzen gibt und 
die bestehende Energieinfrastruktur nicht optimal genutzt wird. 
Unionsweit integrierte Netze und der Ausbau intelligenter Netze 
sind jedoch von entscheidender Bedeutung, um einen vom Wett
bewerb geprägten und ordnungsgemäß funktionierenden integrier
ten Markt zu gewährleisten, eine optimale Nutzung der vorhan
denen Energieinfrastruktur zu erreichen, die Energieeffizienz und 
die Integration dezentraler erneuerbarer Energieträger zu verbes
sern und Wachstum, Beschäftigung und nachhaltige Entwicklung 
zu fördern. 

(9) Die Energieinfrastruktur der Union sollte aufgerüstet werden, um 
technisch bedingten Ausfällen vorzubeugen und die Belastbarkeit 
der Infrastruktur gegenüber solchen Ausfällen, natürlichen oder 
von Menschen verursachte Katastrophen, negativen Auswirkun
gen des Klimawandels und Bedrohungen für ihre Sicherheit zu 
stärken, was vor allem europäische kritische Infrastrukturen im 
Sinne der Richtlinie 2008/114/EG des Rates vom 8. Dezember 
2008 über die Ermittlung und Ausweisung europäischer kritischer 
Infrastrukturen und die Bewertung der Notwendigkeit, ihren 
Schutz zu verbessern ( 4 ), betrifft. 

(10) Fernleitungen, durch die Erdöl über Land anstatt über den See
weg transportiert wird, können erheblich dazu beitragen, dass die 
mit dem Erdöltransport verbundenen Umweltrisiken gemindert 
werden. 

(11) Die Bedeutung intelligenter Netze für das Erreichen der energie
politischen Ziele der Union wurde in der Mitteilung der Kommis
sion „Intelligente Stromnetze: Von der Innovation zur Realisie
rung“ vom 12. April 2011 anerkannt. 
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(12) Energiespeicher sowie Anlagen für die Übernahme, Speicherung 
und Rückvergasung oder Dekomprimierung von 
Flüssigerdgas (LNG) und von komprimiertem Erdgas (CNG) 
spielen im Zusammenhang mit der europäischen Energieinfra
struktur eine immer bedeutendere Rolle. Der Ausbau solcher 
Energieinfrastrukturanlagen ist ein wichtiger Bestandteil einer 
gut funktionierenden Netzinfrastruktur. 

(13) In der Mitteilung der Kommission „Die EU-Energiepolitik: Ent
wicklung der Beziehungen zu Partnern außerhalb der EU“ vom 
7. September 2011 wurde deutlich gemacht, dass die Union die 
Förderung der Energieinfrastrukturenwicklung in ihre Außenbe
ziehungen einbeziehen muss, um die sozioökonomische Entwick
lung außerhalb der Union zu unterstützen. Die Union sollte In
frastrukturvorhaben erleichtern, die die Energienetze der Union 
mit Drittlandsnetzen verbinden, insbesondere mit Nachbarländern 
und mit Ländern, mit denen die Union eine spezifische Zusam
menarbeit im Energiebereich etabliert hat. 

(14) Um die Spannungs- und Frequenzstabilität sicherzustellen, sollte 
insbesondere darauf geachtet werden, dass das europäische 
Stromnetz unter den sich ändernden Bedingungen stabil bleibt, 
die durch den stärkeren Umfang eingespeister Energie aus erneu
erbaren Energiequellen, die variabel sind, verursacht werden. 

(15) Der Investitionsbedarf für die Stromübertragungs- und Gasfern
leitungsinfrastruktur von europäischer Bedeutung bis 2020 wurde 
auf etwa 200 Mrd. EUR geschätzt. Die erhebliche Steigerung des 
Investitionsvolumens gegenüber vergangenen Trends und die 
Dringlichkeit der Umsetzung der Energieinfrastrukturprioritäten 
erfordern einen neuen Ansatz in Bezug auf die Art und Weise, 
in der vor allem grenzüberschreitende Energieinfrastrukturen re
guliert und finanziert werden. 

(16) Im Arbeitspapier der Kommissionsdienststellen an den Rat mit 
dem Titel „Energieinfrastruktur: Investitionsbedarf und -lücken“ 
vom 10. Juni 2011 wurde hervorgehoben, dass bei ungefähr der 
Hälfte der für den Zeitraum bis 2020 benötigten gesamten Inves
titionen die Gefahr besteht, dass sie wegen Hindernissen im Zu
sammenhang mit der Genehmigungserteilung, Regulierung und 
Finanzierung überhaupt nicht oder nicht rechtzeitig getätigt wer
den. 

(17) In dieser Verordnung werden Regeln für die rechtzeitige Ent
wicklung und Interoperabilität der transeuropäischen Energienetze 
festgelegt, um die energiepolitischen Ziele des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) zu erreichen, da
mit das Funktionieren des Energiebinnenmarkts und die Versor
gungssicherheit der Union gewährleistet und Energieeffizienz, 
Energieeinsparungen sowie die Entwicklung neuer und erneuer
barer Energieformen und der Verbund der Energienetze gefördert 
werden. Mit dem Verfolgen dieser Ziele leistet diese Verordnung 
einen Beitrag zu intelligentem, nachhaltigem und integrativem 
Wachstum und bringt in Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit 
sowie wirtschaftliche, soziale und territoriale Kohäsion Vorteile 
für die gesamte Union mit sich. 
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(18) Für die Entwicklung der transeuropäischen Netze und ihre effek
tive Interoperabilität ist es von entscheidender Bedeutung, die 
operative Koordinierung der Übertragungsnetzbetreiber sicher
zustellen. Um in diesem Zusammenhang einheitliche Bedingun
gen für die Umsetzung der einschlägigen Bestimmungen der 
Verordnung (EG) Nr. 714/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 13. Juli 2009 über die Netzzugangsbedingun
gen für den grenzüberschreitenden Stromhandel ( 1 ) zu gewährleis
ten, sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der all
gemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten 
die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kom
mission kontrollieren ( 2 ), ausgeübt werden. Das Prüfverfahren 
sollte für den Erlass von Leitlinien für die Umsetzung der ope
rativen Koordinierung der Übertragungsnetzbetreiber auf Unions
ebene angewandt werden, weil diese Leitlinien generell für alle 
Übertragungsnetzbetreiber gelten werden. 

(19) Der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungs
behörden (im Folgenden „Agentur“), die durch die 
Verordnung (EG) Nr. 713/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates ( 3 ) gegründet wurde, werden wichtige zusätzliche 
Aufgaben zugewiesen, und ihr sollte das Recht eingeräumt wer
den, für einige dieser zusätzlichen Aufgaben Gebühren zu erhe
ben. 

(20) Nach engen Konsultationen mit allen Mitgliedstaaten und den 
betroffenen Kreisen hat die Kommission 12 strategische trans
europäische Energieinfrastrukturprioritäten ermittelt, deren Um
setzung bis 2020 für das Erreichen der Energie- und Klimapoli
tikziele der Union unerlässlich ist. Diese Prioritäten umfassen 
verschiedene geografische Regionen oder thematische Gebiete 
im Bereich der Stromübertragungs-, Stromspeicher-, 
Gasfernleitungs-, Gasspeicher- und Flüssiggas- oder Druckgasin
frastruktur, intelligenter Netze, Stromautobahnen, der Kohlen
dioxidtransportinfrastruktur und der Erdölinfrastruktur. 

(21) Vorhaben von gemeinsamem Interesse sollten mit Blick auf deren 
Beitrag zu den energiepolitischen Zielen gemeinsame, trans
parente und objektive Kriterien erfüllen. Hinsichtlich Strom und 
Gas sollten Vorhaben Teil des letzten verfügbaren Zehnjahres
netzentwicklungsplans sein, damit sie in die zweite und die fol
genden Unionslisten aufgenommen werden können. Dieser Plan 
sollte insbesondere die Schlussfolgerungen der Tagung des Euro
päischen Rates vom 4. Februar 2011 dahingehend berücksichti
gen, dass periphere Energiemärkte integriert werden müssen. 
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(22) Es sollten regionale Gruppen eingerichtet werden, die Vorhaben 
von gemeinsamem Interesse vorschlagen und überprüfen, sodass 
anschließend regionale Listen der Vorhaben von gemeinsamem 
Interesse erstellt werden können. Um einen breiten Konsens si
cherzustellen, sollten diese regionalen Gruppen für eine enge Zu
sammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, nationalen Regulie
rungsbehörden, Vorhabenträgern und maßgeblichen betroffenen 
Kreisen sorgen. Die Zusammenarbeit sollte soweit wie möglich 
auf den vorhandenen Strukturen zur regionalen Zusammenarbeit 
der nationalen Regulierungsbehörden und der Übertragungs- bzw. 
Fernleitungsnetzbetreiber sowie auf anderen von den Mitglied
staaten und der Kommission geschaffenen Strukturen beruhen. 
Bei dieser Zusammenarbeit sollten die nationalen Regulierungs
behörden erforderlichenfalls die regionalen Gruppen beraten, un
ter anderem im Hinblick auf die Durchführbarkeit der regulatori
schen Aspekte der vorgeschlagenen Vorhaben und die Durchführ
barkeit der vorgeschlagenen Zeitpläne für die Genehmigungen 
durch die Regulierungsbehörden. 

(23) Um sicherzustellen, dass die Unionsliste der Vorhaben von ge
meinsamem Interesse (im Folgenden „Unionsliste“) auf Vorhaben 
beschränkt ist, die den größten Beitrag zur Realisierung der vor
rangigen strategischen Energieinfrastrukturkorridore und -gebiete 
leisten, sollte die Befugnis zur Festlegung und Überprüfung der 
Unionsliste der Kommission gemäß Artikel 290 AEUV übertra
gen werden, wobei das Recht der Mitgliedstaaten gewahrt wird, 
Vorhaben von gemeinsamem Interesse, die ihr Hoheitsgebiet be
treffen, zu genehmigen. Aus der Analyse der Folgenabschätzung, 
die dem Vorschlag, der zu dieser Verordnung geführt hat, bei
gefügt war, geht hervor, dass die Zahl solcher Vorhaben im 
Stromsektor auf etwa 100 und im Gassektor auf 50 geschätzt 
wird. Angesichts dieser Schätzung und der Notwendigkeit, das 
Erreichen der Ziele dieser Verordnung zu gewährleisten, sollte 
die Gesamtzahl der Vorhaben von gemeinsamem Interesse über
schaubar bleiben und zu bewältigen sein und nicht erheblich über 
220 liegen. Bei der Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter 
Rechtsakte sollte die Kommission gewährleisten, dass die ein
schlägigen Dokumente dem Europäischen Parlament und dem 
Rat gleichzeitig, rechtzeitig und auf angemessene Weise übermit
telt werden. 

(24) Alle zwei Jahre sollte eine neue Unionsliste festgelegt werden. 
Vorhaben von gemeinsamem Interesse, die abgeschlossen sind 
oder nicht mehr die in dieser Liste vorgesehenen einschlägigen 
Kriterien und Anforderungen erfüllen, sollten in der nächsten 
Unionsliste nicht mehr aufgeführt werden. Daher sollten die be
stehenden Vorhaben von gemeinsamem Interesse, die in die 
nächste Unionsliste aufgenommen werden sollen, dem gleichen 
Auswahlverfahren für die Erstellung regionaler Listen und für die 
Erstellung der Unionsliste unterliegen wie vorgeschlagene Vor
haben; zu beachten ist jedoch, dass sich der dadurch bedingte 
Verwaltungsaufwand nach Möglichkeit auf ein Mindestmaß be
schränkt, indem z. B. die bereits früher übermittelten Informatio
nen soweit wie möglich ausgewertet und die Jahresberichte der 
Vorhabenträger herangezogen werden. 

(25) Vorhaben von gemeinsamem Interesse sollten so schnell wie 
möglich realisiert und sorgfältig überwacht und evaluiert werden, 
wobei der Verwaltungsaufwand für die Vorhabenträger auf ein 
Mindestmaß zu beschränken ist. Die Kommission sollte für Vor
haben von gemeinsamem Interesse, bei denen es besondere 
Schwierigkeiten gibt, europäische Koordinatoren benennen. 
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(26) Die Genehmigungsverfahren sollten weder zu Verwaltungsauf
wand führen, der gemessen an der Größe oder der Komplexität 
eines Vorhabens unverhältnismäßig ist, noch Hindernisse für die 
Entwicklung der transeuropäischen Netze und den Marktzugang 
schaffen. In den Schlussfolgerungen der Tagung des Rates vom 
19. Februar 2009 wurde hervorgehoben, dass Investitionshinder
nisse ermittelt und beseitigt werden müssen, auch durch die Straf
fung der Planungs- und Anhörungsverfahren. Diese Schlussfolge
rungen erhielten zusätzliches Gewicht durch die Schlussfolgerun
gen des Europäischen Rates vom 4. Februar 2011, in denen 
erneut auf die Bedeutung der Straffung und der Verbesserung 
der Genehmigungsverfahren unter Beachtung der nationalen Zu
ständigkeiten hingewiesen wurde. 

(27) Die Planung und Umsetzung von Infrastrukturvorhaben der 
Union von gemeinsamem Interesse in den Bereichen Energie, 
Verkehr und Telekommunikation sollte koordiniert werden, um 
dort Synergien zu erzeugen, wo dies insgesamt in wirtschaftli
cher, technischer, umweltpolitischer und raumplanerischer Hin
sicht sowie unter angemessener Berücksichtigung der relevanten 
Sicherheitsaspekte sinnvoll ist. Auf diese Weise könnte bei der 
Planung der verschiedenen europäischen Netze der Integration 
von Verkehrs-, Kommunikations- und Energienetzen Vorrang 
eingeräumt werden, damit ein möglichst geringer Flächenver
brauch sichergestellt und nach Möglichkeit stets auf die Wieder
verwendung bereits bestehender und/oder stillgelegter Trassen zu
rückgegriffen wird, um sozioökonomische, ökologische und fi
nanzielle Belastungen auf ein Mindestmaß zu beschränken. 

(28) Vorhaben von gemeinsamem Interesse sollten auf nationaler 
Ebene einen „Vorrangstatus“ erhalten, um eine rasche verwal
tungstechnische Bearbeitung sicherzustellen. Vorhaben von ge
meinsamem Interesse sollten von den zuständigen Behörden als 
Vorhaben betrachtet werden, die im öffentlichen Interesse sind. 
Für Vorhaben mit negativen Auswirkungen auf die Umwelt sollte 
eine Genehmigung aus Gründen des überwiegenden öffentlichen 
Interesses erteilt werden, wenn alle Voraussetzungen gemäß der 
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhal
tung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere 
und Pflanzen ( 1 ) und der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung 
eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im 
Bereich der Wasserpolitik ( 2 ) erfüllt sind. 

(29) Die Schaffung einer oder mehrerer zuständiger Behörden, die alle 
Genehmigungsverfahren zusammenführen oder koordinieren (im 
Folgenden „einzige Anlaufstellen“), sollte die Komplexität min
dern, die Effizienz und Transparenz verbessern und zu einer bes
seren Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten beitragen. 
Nach ihrer Benennung sollten die zuständigen Behörden so rasch 
wie möglich ihre Tätigkeit aufnehmen. 

(30) Obwohl es etablierte Standards für die Beteiligung der Öffent
lichkeit an ökologischen Entscheidungsfindungsverfahren gibt, 
sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, um für alle relevanten 
Angelegenheiten im Genehmigungsverfahren für Vorhaben von 
gemeinsamem Interesse die höchstmöglichen Standards in Bezug 
auf Transparenz und die Beteiligung der Öffentlichkeit sicher
zustellen. 
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(31) Für die Harmonisierung der wichtigsten Grundsätze für die Um
weltverträglichkeitsprüfung, auch in einem grenzüberschreitenden 
Rahmen, sollte dadurch gesorgt werden, dass die Richtlinie 
2011/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2011 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei 
bestimmten öffentlichen und privaten Projekten ( 1 ), gegebenen
falls die Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der Umwelt
auswirkungen bestimmter Pläne und Programme ( 2 ), das Überein
kommen über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeits
beteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Ge
richten in Umweltangelegenheiten, unterzeichnet in Aarhus am 
25. Juni 1998 ( 3 ) (im Folgenden „Übereinkommen von Aarhus“) 
und das Übereinkommen von Espoo über die Umweltverträglich
keitsprüfung im grenzüberschreitenden Rahmen (im Folgenden 
„Übereinkommen von Espoo“) korrekt und koordiniert durch
geführt werden. Die Mitgliedstaaten sollten bei Vorhaben von 
gemeinsamem Interesse ihre Prüfungen abstimmen und, soweit 
möglich, gemeinsame Prüfungen vorsehen. Die Mitgliedstaaten 
sollten ermutigt werden, sich über bewährte Verfahren und den 
Aufbau von Verwaltungskapazitäten im Bereich Genehmigungs
verfahren auszutauschen. 

(32) Wichtig ist, dass die Genehmigungsverfahren gestrafft und ver
bessert werden, wobei die nationalen Zuständigkeiten und Ver
fahren im Zusammenhang mit dem Bau neuer Infrastrukturen so 
weit wie möglich berücksichtigt werden sollten, um dem Sub
sidiaritätsprinzip gebührend Rechnung zu tragen. Angesichts der 
Dringlichkeit, die hinsichtlich der Entwicklung der Energieinfra
strukturen geboten ist, sollte die Vereinfachung der Genehmi
gungsverfahren mit einer eindeutigen Frist für die Entscheidung 
der jeweiligen Behörden über den Bau des Vorhabens einher
gehen. Diese Frist sollte zu einer effizienteren Festlegung und 
Handhabung der Verfahren und in keinem Fall zu Abstrichen 
bei den hohen Standards für den Umweltschutz und die Betei
ligung der Öffentlichkeit führen. Was die in dieser Verordnung 
festgelegten Höchstfristen anbelangt, können die Mitgliedstaaten 
gleichwohl eine weitere Verkürzung dieser Fristen anstreben, so
fern dies durchführbar ist. Die zuständigen Behörden sollten die 
Einhaltung der Fristen sicherstellen, und die Mitgliedstaaten soll
ten dafür Sorge tragen, dass Rechtsmittel gegen die materiell
rechtliche oder verfahrensrechtliche Rechtmäßigkeit einer umfas
senden Entscheidung so effizient wie möglich behandelt werden. 

(33) Soweit die Mitgliedstaaten es für angebracht halten, können sie 
Entscheidungen in die umfassende Entscheidung aufnehmen, die 
in den folgenden Fällen getroffen wurden: Verhandlungen mit 
Grundeigentümern über die Gewährung von Zugang zu Grund
stücken, die eigentumsrechtliche Übertragung von Grundstücken 
und die Gewährung des Rechts auf Nutzung von Grundstücken; 
Raumplanung, in deren Rahmen die allgemeine Flächennutzung 
in einem bestimmten Gebiet festgelegt wird, die andere Vorhaben 
wie Autobahnen, Eisenbahnstrecken, Gebäude und Naturschutz
gebiete umfasst und die nicht für die spezifischen Zwecke des 
geplanten Vorhabens durchgeführt wird; Erteilung von Betriebs
genehmigungen. Im Rahmen der Genehmigungsverfahren können 
bei einem Vorhaben von gemeinsamem Interesse dazugehörige 
Infrastrukturen insoweit einbezogen werden, als sie für den Bau 
und das Funktionieren dieses Vorhabens wesentlich sind. 
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(34) Diese Verordnung, insbesondere die Bestimmungen über die Ge
nehmigungserteilung, die Beteiligung der Öffentlichkeit und die 
Durchführung von Vorhaben von gemeinsamem Interesse, sollte 
unbeschadet des Völker- und Unionsrechts, einschließlich der 
Bestimmungen zum Schutz der Umwelt und der menschlichen 
Gesundheit sowie der im Rahmen der Gemeinsamen Fischerei- 
und Meerespolitik erlassenen Bestimmungen, gelten. 

(35) Die Kosten für die Entwicklung, den Bau, den Betrieb oder die 
Instandhaltung eines Vorhabens von gemeinsamem Interesse soll
ten generell vollständig von den Nutzern der Infrastruktur getra
gen werden. Vorhaben von gemeinsamem Interesse sollten für 
eine grenzüberschreitende Kostenaufteilung in Betracht kommen, 
wenn eine Bewertung der Marktnachfrage oder der erwarteten 
Auswirkungen auf die Tarife ergibt, dass die Kosten voraussicht
lich nicht durch die von den Nutzern der Infrastruktur entrichteten 
Tarife gedeckt werden können. 

(36) Als Grundlage für die Erörterung der angemessenen Kostenauf
teilung sollte die Kosten-Nutzen-Analyse eines Infrastrukturvor
habens herangezogen werden, und zwar auf der Basis einer har
monisierten Methode für eine energiesystemweite Analyse im 
Rahmen der Zehnjahresnetzentwicklungspläne, die vom Europäi
schen Verbund der Übertragungsnetzbetreiber und vom Europäi
schen Verbund der Fernleitungsnetzbetreiber gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 714/2009 und der Verordnung (EG) 
Nr. 715/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Juli 2009 über die Bedingungen für den Zugang zu den Erd
gasfernleitungsnetzen ( 1 ) erstellt und von der Agentur überprüft 
werden. Bei dieser Analyse könnten Indikatoren und entspre
chende Referenzwerte für einen Vergleich der Investitionskosten 
pro Einheit berücksichtigt werden. 

(37) In einem zunehmend integrierten Energiebinnenmarkt sind klare 
und transparente Regeln für die grenzüberschreitende Kostenauf
teilung erforderlich, um die Investitionen in grenzüberschreitende 
Infrastrukturen zu beschleunigen. Auf der Tagung des Europäi
schen Rates vom 4. Februar 2011 wurde erneut daran erinnert, 
dass ein Regulierungsrahmen gefördert werden muss, der Inves
titionen in die Netze attraktiv macht, wobei die Tarife entspre
chend dem Finanzierungsbedarf und der angemessenen Kosten
aufteilung bei grenzüberschreitenden Investitionen festgelegt und 
gleichzeitig der Wettbewerb und die Wettbewerbsfähigkeit gestei
gert werden und den Auswirkungen auf die Verbraucher Rech
nung getragen wird. Bei den Entscheidungen über die grenzüber
schreitende Kostenaufteilung sollten die nationalen Regulierungs
behörden dafür sorgen, dass die Verbraucher durch deren Aus
wirkungen auf die nationalen Tarife nicht unverhältnismäßig be
lastet werden. Zudem sollten die nationalen Regulierungsbehör
den die Gefahr der doppelten Förderung von Vorhaben vermei
den, indem sie die tatsächlichen oder die veranschlagten Entgelte 
und Erlöse berücksichtigen. Diese Entgelte und Erlöse sollten nur 
insoweit berücksichtigt werden, als sie der Deckung der betref
fenden Kosten dienen, und so weit wie möglich mit den Vor
haben in Verbindung stehen. Werden bei einem Investitionsantrag 
die Vorteile, die außerhalb der Grenzen der betreffenden Mit
gliedstaaten eintreten, berücksichtigt, sollten die nationalen Regu
lierungsbehörden die betreffenden Übertragungs- bzw. Fernlei
tungsnetzbetreiber zu den Ergebnissen der vorhabensspezifischen 
Kosten-Nutzen-Analyse anhören. 
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(38) Das bestehende Recht für den Energiebinnenmarkt schreibt vor, 
dass Tarife für den Zugang zu Gas- und Stromnetzen angemes
sene Investitionsanreize bieten. Bei der Anwendung des Rechts 
für den Energiebinnenmarkt sollten die nationalen Regulierungs
behörden für einen stabilen und berechenbaren Regulierungsrah
men mit Anreizen für Vorhaben von gemeinsamem Interesse 
sorgen, einschließlich langfristiger Anreize, die dem besonderen 
Risikograd des jeweiligen Vorhabens entsprechen. Dies gilt ins
besondere für innovative Stromübertragungstechnologien, die 
eine in großem Maßstab erfolgende Integration erneuerbarer 
Energien, dezentraler Energieressourcen oder der Laststeuerung 
in miteinander verbundenen Netzen ermöglichen, und im Gassek
tor für die Gasfernleitungsinfrastruktur, die dem Markt eine grö
ßere Kapazität oder zusätzliche Flexibilität für den kurzfristigen 
Handel oder die Reserveversorgung bei Versorgungsunterbre
chungen zur Verfügung stellt. 

(39) Diese Verordnung gilt nur für die Erteilung von Genehmigungen 
für Vorhaben von gemeinsamem Interesse im Sinne dieser Ver
ordnung, die Beteiligung der Öffentlichkeit an diesen Vorhaben 
und deren Regulierung. Die Mitgliedstaaten können unbeschadet 
dessen im Rahmen des Geltungsbereichs dieser Verordnung in 
ihrem nationalen Recht gleiche oder ähnliche Regelungen für 
Vorhaben vorsehen, die keine Vorhaben von gemeinsamem Inte
resse sind. Im Zusammenhang mit den Regulierungsanreizen kön
nen Mitgliedstaaten in ihrem nationalen Recht gleiche oder ähn
liche Regelungen für Vorhaben von gemeinsamem Interesse vor
sehen, die unter die Kategorie Stromspeicheranlagen fallen. 

(40) Mitgliedstaaten, die im Rahmen von Genehmigungsverfahren zur
zeit keinen national höchstmöglichen Status für Energieinfrastruk
turvorhaben vorsehen, sollten die Einführung eines solchen Status 
in Betracht ziehen und dabei insbesondere prüfen, ob hierdurch 
eine Beschleunigung der Genehmigungsverfahren bewirkt würde. 

(41) Das durch die Verordnung (EG) Nr. 663/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates ( 1 ) geschaffene Europäische Programm 
zur Konjunkturbelebung (EEPR) hat gezeigt, dass die Mobilisie
rung privater Mittel durch eine erhebliche finanzielle Unterstüt
zung der Union zu einem Mehrwert führt und die Durchführung 
von Vorhaben von europäischer Bedeutung ermöglicht. Auf der 
Tagung des Europäischen Rates vom 4. Februar 2011 wurde 
anerkannt, dass für einige Energieinfrastrukturvorhaben in be
schränktem Ausmaß eine Finanzierung aus öffentlichen Mitteln 
erforderlich sein kann, damit auch private Mittel mobilisiert wer
den. Vor dem Hintergrund der Wirtschafts- und Finanzkrise und 
der Haushaltszwänge sollte im Wege des nächsten mehrjährigen 
Finanzrahmens eine gezielte Unterstützung durch Finanzhilfen 
und Finanzierungsinstrumente konzipiert werden, die neue Inves
toren für Investitionen in die vorrangigen Energieinfrastrukturkor
ridore und -gebiete anzieht und gleichzeitig den Haushaltsbeitrag 
der Union auf ein Minimum beschränkt. Bei den einschlägigen 
Maßnahmen sollte auf Erfahrungen aus der Pilotphase der Pro
jektbonds zur Finanzierung von Infrastrukturvorhaben zurück
gegriffen werden. 
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(42) Vorhaben von gemeinsamem Interesse in den Bereichen Strom, 
Gas und Kohlendioxid sollten für eine finanzielle Unterstützung 
der Union in Form von Finanzhilfen oder in Form von innova
tiven Finanzierungsinstrumenten gemäß der einschlägigen Ver
ordnung zur Schaffung der Fazilität „Connecting Europe“ für 
Studien und unter bestimmten Voraussetzungen für Arbeiten 
zur Auswahl stehen, sobald die entsprechenden Mittel zur Ver
fügung stehen. Dadurch wird sichergestellt, dass eine maß
geschneiderte Unterstützung für jene Vorhaben von gemein
samem Interesse bereitgestellt werden kann, die mit dem beste
henden Regulierungsrahmen und unter den gegebenen Markt
bedingungen nicht tragfähig sind. Es ist wichtig, jede Wett
bewerbsverzerrung zu vermeiden, insbesondere zwischen Vor
haben, die der Verwirklichung ein und desselben vorrangigen 
Korridors der Union dienen. Durch eine solche finanzielle Unter
stützung sollten die erforderlichen Synergien mit den Struktur
fonds sichergestellt werden, mit denen intelligente Energievertei
lernetze von lokaler oder regionaler Bedeutung finanziert werden. 
Für Investitionen in Vorhaben von gemeinsamem Interesse gilt 
ein dreistufiger Ansatz. Erstens: Marktinvestitionen sollten Vor
rang haben. Zweitens: Werden die Investitionen nicht über den 
Markt getätigt, sollten Regulierungsmaßnahmen geprüft werden, 
erforderlichenfalls sollte der einschlägige Regulierungsrahmen an
gepasst und die ordnungsgemäße Anwendung des einschlägigen 
Regulierungsrahmens sichergestellt werden. Drittens: Reichen die 
ersten beiden Schritte nicht aus, um die erforderlichen Investitio
nen für Vorhaben von gemeinsamem Interesse bereitzustellen, 
kann finanzielle Unterstützung der Union gewährt werden, 
wenn das Vorhaben von gemeinsamem Interesse die anzuwen
denden Auswahlkriterien erfüllt. 

(43) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Entwicklung und die 
Interoperabilität transeuropäischer Energienetze und die Anbin
dung an solche Netze, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht aus
reichend verwirklicht werden kann und daher besser auf Unions
ebene zu verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem 
in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union nieder
gelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem 
in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßig
keit geht diese Verordnung nicht über das für die Erreichung 
dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(44) Die Verordnungen (EG) Nr. 713/2009, (EG) Nr. 714/2009 
und (EG) Nr. 715/2009 sollten daher entsprechend geändert wer
den. 

(45) Die Entscheidung Nr. 1364/2006/EG ist daher aufzuheben — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand und Anwendungsbereich 

(1) In dieser Verordnung werden Leitlinien für die rechtzeitige Ent
wicklung und Interoperabilität vorrangiger transeuropäischer Energie
infrastrukturkorridore und -gebiete, die in Anhang I aufgeführt sind, 
festgelegt (im Folgenden „vorrangige Energieinfrastrukturkorridore und 
-gebiete“). 
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(2) Diese Verordnung: 

a) behandelt die Identifizierung von Vorhaben von gemeinsamem Inte
resse, die für die Realisierung von vorrangigen Korridoren und Ge
bieten erforderlich sind und unter die in Anhang II aufgeführten 
Energieinfrastrukturkategorien für Strom, Gas, Erdöl und Kohlen
dioxid fallen (im Folgenden „Energieinfrastrukturkategorien“); 

b) erleichtert die rechtzeitige Durchführung von Vorhaben von gemein
samem Interesse durch die Straffung, engere Koordinierung und Be
schleunigung der Genehmigungsverfahren und durch eine größere 
Beteiligung der Öffentlichkeit; 

c) sieht Regeln und Leitfäden für die grenzüberschreitende Kostenauf
teilung und für risikobezogene Anreize für Vorhaben von gemein
samem Interesse vor; 

d) legt die Bedingungen dafür, dass Vorhaben von gemeinsamem Inte
resse für eine finanzielle Unterstützung durch die Union in Betracht 
kommen, fest. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten zusätzlich zu den Begriffs
bestimmungen in den Richtlinien 2009/28/EG, 2009/72/EG und 
2009/73/EG, den Verordnungen (EG) Nr. 713/2009, (EG) 
Nr. 714/2009 und (EG) Nr. 715/2009 die folgenden Begriffsbestimmun
gen: 

1. „Energieinfrastruktur“ bezeichnet jede materielle Ausrüstung oder 
Anlage, die unter die Energieinfrastrukturkategorien fällt und sich 
in der Union befindet oder die Union mit einem oder mehr als 
einem Drittland verbindet; 

2. „umfassende Entscheidung“ bezeichnet die von einer Behörde oder 
mehreren Behörden eines Mitgliedstaats — außer Gerichten — ge
troffene Entscheidung oder Reihe von Entscheidungen darüber, ob 
einem Vorhabenträger die Genehmigung für den Bau der Energie
infrastruktur für ein Vorhaben erteilt wird, unbeschadet etwaiger 
Entscheidungen, die in einem Rechtsbehelfsverfahren vor Verwal
tungsbehörden getroffen werden; 

3. „Vorhaben“ bezeichnet eine oder mehrere Leitungen, Rohrleitun
gen, Einrichtungen, Ausrüstungen oder Anlagen, die unter die In
frastrukturkategorien fallen; 

4. „Vorhaben von gemeinsamem Interesse“ bezeichnet ein Vorhaben, 
das für die Realisierung der in Anhang I aufgeführten vorrangigen 
Energieinfrastrukturkorridore und -gebiete erforderlich ist und das 
Bestandteil der in Artikel 3 genannten Unionsliste der Vorhaben 
von gemeinsamem Interesse ist; 

5. „Energieinfrastrukturengpass“ bezeichnet die Beeinträchtigung der 
Lastflüsse in einem Energiesystem aufgrund unzureichender Über
tragungskapazitäten, die unter anderem auf nicht vorhandene Infra
strukturen zurückzuführen sind; 

6. „Vorhabenträger“ bezeichnet 

a) einen Übertragungs- bzw. Fernleitungsnetzbetreiber oder Vertei
lernetzbetreiber oder sonstigen Betreiber oder Investor, der ein 
Vorhaben von gemeinsamem Interesse entwickelt oder 
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b) im Falle mehrerer Übertragungs- bzw. Fernleitungsnetzbetreiber, 
Verteilernetzbetreiber, sonstiger Betreiber, Investoren oder einer 
Gruppe dieser Akteure, diejenige Einrichtung mit Rechtspersön
lichkeit nach dem geltendem nationalen Recht, die durch eine 
vertragliche Vereinbarung zwischen ihnen benannt wurde und 
die befugt ist, im Namen der Parteien der vertraglichen Verein
barung rechtliche Verpflichtungen einzugehen und für sie die 
finanzielle Haftung zu übernehmen; 

7. „intelligentes Stromnetz“ bezeichnet ein Stromnetz, das auf kosten
effiziente Weise das Verhalten und die Handlungen aller daran 
angeschlossenen Nutzer — einschließlich Erzeuger, Verbraucher 
und Akteure, die sowohl Erzeuger als auch Verbraucher sind — 
integrieren kann, damit ein wirtschaftlich effizientes und nachhalti
ges Stromnetz mit geringen Verlusten, hoher Qualität, großer Ver
sorgungssicherheit und hoher technischer Sicherheit gewährleistet 
wird; 

8. „Arbeiten“ bezeichnet den Erwerb, die Lieferung und den Einsatz 
von Komponenten, Systemen und Dienstleistungen, einschließlich 
Software, die Durchführung der ein Vorhaben betreffenden 
Entwicklungs-, Bau- und Herstellungstätigkeiten, die Bauabnahme 
und die Inbetriebnahme eines Vorhabens; 

9. „Studien“ bezeichnen die zur Vorbereitung der Durchführung eines 
Vorhabens erforderlichen Tätigkeiten, wie Vorstudien, Durchführ
barkeits-, Evaluierungs-, Prüf- und Validierungsstudien, einschließ
lich Software, und jede andere technische Unterstützungsmaßnah
me, einschließlich der Vorarbeiten zur Festlegung und Entwicklung 
eines Vorhabens und für die Entscheidungen über die Finanzierung, 
wie etwa Erkundung der betreffenden Standorte und Vorbereitung 
des Finanzierungspakets; 

10. „nationale Regulierungsbehörde“ bezeichnet eine nationale Regulie
rungsbehörde, die gemäß Artikel 35 Absatz 1 der Richtlinie 
2009/72/EG oder gemäß Artikel 39 Absatz 1 der Richtlinie 
2009/73/EG benannt wird; 

11. „Inbetriebnahme“ bezeichnet den Vorgang, bei dem ein Vorhaben 
nach seiner Fertigstellung in Betrieb genommen wird. 

KAPITEL II 

VORHABEN VON GEMEINSAMEM INTERESSE 

Artikel 3 

Unionsliste der Vorhaben von gemeinsamem Interesse 

(1) In dieser Verordnung werden zwölf regionale Gruppen (im Fol
genden „Gruppen“) im Sinne von Anhang III Nummer 1 festgelegt. Die 
Mitgliedschaft in jeder Gruppe beruht auf dem jeweiligen vorrangigen 
Korridor, dem jeweiligen vorrangigen Gebiet und dem jeweils dazuge
hörigen geografischen Gebiet gemäß Anhang I. In den Gruppen ver
fügen nur die Mitgliedstaaten und die Kommission über Entscheidungs
befugnisse und werden als Entscheidungsgremium der Gruppen bezeich
net. 

(2) Jede Gruppe erlässt unter Beachtung der in Anhang III festgeleg
ten Bedingungen ihre eigene Geschäftsordnung. 

(3) Das Entscheidungsgremium jeder Gruppe beschließt eine regio
nale Liste der vorgeschlagenen Vorhaben von gemeinsamem Interesse, 
die gemäß dem in Anhang III Nummer 2 beschriebenen Verfahren 
anhand des Beitrags eines jeden Vorhabens zur Realisierung der vor
rangigen Energieinfrastrukturkorridore und -gebiete und anhand deren 
Einhaltung der in Artikel 4 festgelegten Kriterien erstellt wird. 
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Wenn eine Gruppe ihre regionale Liste erstellt, 

a) bedarf jeder einzelne Vorschlag für ein Vorhaben von gemeinsamem 
Interesse der Genehmigung durch die Mitgliedstaaten, deren Hoheits
gebiet das Vorhaben betrifft; beschließt ein Mitgliedstaat, diese Ge
nehmigung nicht zu erteilen, legt er der betreffenden Gruppe eine 
angemessene Begründung hierfür vor; 

b) berücksichtigt sie die Empfehlungen der Kommission, die darauf 
abzielen, dass die Gesamtzahl an Vorhaben von gemeinsamem Inte
resse überschaubar bleibt und bewältigt werden kann. 

(4) Vorbehaltlich des Artikels 172 Absatz 2 AEUV wird der Kom
mission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 16 in Bezug auf die 
Erstellung einer Unionsliste der Vorhaben von gemeinsamem Interesse 
(im Folgenden „Unionsliste“), delegierte Rechtsakte zu erlassen. Die 
Unionsliste wird dieser Verordnung in Form eines Anhangs beigefügt. 

Bei der Ausübung ihrer Befugnisse stellt die Kommission sicher, dass 
die Unionsliste alle zwei Jahre auf der Grundlage der von den Ent
scheidungsgremien der Gruppen gemäß Anhang III Nummer 1 Absatz 
2 beschlossenen regionalen Listen und nach dem in Absatz 3 dieses 
Artikels festgelegten Verfahrens erstellt wird. 

Die erste Unionsliste wird bis zum 30. September 2013 verabschiedet. 

(5) Bei der Annahme der Unionsliste auf der Grundlage der regio
nalen Listen 

a) stellt die Kommission sicher, dass nur solche Vorhaben aufgenom
men werden, die die Kriterien gemäß Artikel 4 erfüllen; 

b) stellt die Kommission die überregionale Kohärenz sicher und berück
sichtigt dabei die Stellungnahme der Agentur gemäß Anhang III 
Nummer 2 Absatz 12; 

c) berücksichtigt die Kommission die Stellungnahmen der Mitgliedstaa
ten gemäß Anhang III Nummer 2 Absatz 9 und 

d) ist die Kommission bestrebt, dass die Gesamtzahl an Vorhaben von 
gemeinsamem Interesse auf der Unionsliste überschaubar bleibt und 
bewältigt werden kann. 

(6) Vorhaben von gemeinsamem Interesse, die in die Unionsliste 
gemäß Absatz 4 dieses Artikels aufgenommen sind, werden zu einem 
festen Bestandteil der entsprechenden regionalen Investitionspläne nach 
Artikel 12 der Verordnungen (EG) Nr. 714/2009 und (EG) Nr. 715/2009 
sowie der entsprechenden nationalen Zehnjahresnetzentwicklungspläne 
nach Artikel 22 der Richtlinien 2009/72/EG und 2009/73/EG und ge
gebenenfalls anderer betroffener nationaler Infrastrukturpläne. Diese 
Vorhaben erhalten innerhalb dieser Pläne die höchstmögliche Priorität. 

Artikel 4 

Kriterien für Vorhaben von gemeinsamem Interesse 

(1) Vorhaben von gemeinsamem Interesse erfüllen die folgenden all
gemeinen Kriterien: 

a) Das Vorhaben ist für mindestens einen bzw. eines der vorrangigen 
Energieinfrastrukturkorridore und -gebiete erforderlich; 

b) der potenzielle Gesamtnutzen des anhand der in Absatz 2 aufgeführ
ten jeweiligen spezifischen Kriterien bewerteten Vorhabens über
steigt, auch langfristig, seine Kosten und 
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c) das Vorhaben erfüllt eines der nachfolgenden Kriterien: 

i) es sind mindestens zwei Mitgliedstaaten dadurch beteiligt, dass 
es die Grenze zweier oder mehrerer Mitgliedstaaten direkt quert, 

ii) es befindet sich im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats und hat 
erhebliche grenzüberschreitende Auswirkungen im Sinne von 
Anhang IV Nummer 1, 

iii) es quert die Grenze von mindestens einem Mitgliedstaat und 
einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums. 

(2) Für Vorhaben von gemeinsamem Interesse innerhalb von spezi
fischen Energieinfrastrukturkategorien gelten die folgenden spezifischen 
Kriterien: 

a) bei Stromübertragungs- und -speichervorhaben, die unter die in An
hang II Nummer 1 Buchstaben a bis d genannten Energieinfrastrukt
urkategorien fallen, trägt das Vorhaben erheblich zu mindestens ei
nem der folgenden spezifischen Kriterien bei: 

i) Marktintegration, unter anderem durch die Beseitigung der Iso
lation mindestens eines Mitgliedstaats und die Verringerung der 
Energieinfrastrukturengpässe; Wettbewerb und Systemflexibilität, 

ii) Nachhaltigkeit, unter anderem durch die Einspeisung erneuer
barer Energie in das Netz und die Übertragung von erneuerbar 
erzeugtem Strom zu großen Verbrauchszentren und Speicher
anlagen, 

iii) Versorgungssicherheit, unter anderem durch Interoperabilität, an
gemessene Verbindungen und einen sicheren und zuverlässigen 
Netzbetrieb; 

b) bei Gasvorhaben, die unter die in Anhang II Nummer 2 genannten 
Energieinfrastrukturkategorien fallen, trägt das Vorhaben erheblich 
zu mindestens einem der folgenden spezifischen Kriterien bei: 

i) Marktintegration, unter anderem durch die Beseitigung der Iso
lation mindestens eines Mitgliedstaats und die Verringerung der 
Energieinfrastrukturengpässe, Interoperabilität und Systemflexibi
lität, 

ii) Versorgungssicherheit, unter anderem durch angemessene Ver
bindungen und die Diversifizierung der Versorgungsquellen, Lie
feranten und Versorgungswege, 

iii) Wettbewerb, unter anderem durch die Diversifizierung der Ver
sorgungsquellen, Lieferanten und Versorgungswege, 

iv) Nachhaltigkeit, unter anderem durch die Reduzierung von Emis
sionen, die Förderung der Erzeugung ungleichmäßig zur Ver
fügung stehender Energie aus erneuerbaren Quellen und die ver
stärkte Nutzung von Gas aus erneuerbaren Quellen; 

c) bei Vorhaben für intelligente Stromnetze, die unter die in Anhang II 
Nummer 1 Buchstabe e genannten Energieinfrastrukturkategorien 
fallen, trägt das Vorhaben erheblich zu allen der folgenden spezi
fischen Kriterien bei: 

i) Einbeziehung und Beteiligung von Netznutzern mit neuen tech
nischen Anforderungen an ihre Stromversorgung und Stromnach
frage, 

ii) Effizienz und Interoperabilität der Stromübertragung und -vertei
lung im täglichen Netzbetrieb, 

iii) Netzsicherheit, Systemsteuerung und Qualität der Versorgung, 
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iv) optimierte Planung künftiger kosteneffizienter Netzinvestitionen, 

v) Funktionieren des Markts und Kundenbetreuung, 

vi) Beteiligung der Nutzer an der Steuerung ihrer Energienutzung; 

d) bei Erdöltransportvorhaben, die unter die in Anhang II Nummer 3 
genannten Energieinfrastrukturkategorien fallen, trägt das Vorhaben 
erheblich zu allen der folgenden spezifischen Kriterien bei: 

i) Versorgungssicherheit zur Verringerung der Abhängigkeit von 
einer einzigen Versorgungsquelle oder Versorgungsroute, 

ii) effiziente und nachhaltige Nutzung von Ressourcen durch die 
Verminderung von Umweltrisiken, 

iii) Interoperabilität; 

e) bei Kohlendioxidtransportvorhaben, die unter die in Anhang II Num
mer 4 genannten Energieinfrastrukturkategorien fallen, trägt das Vor
haben erheblich zu allen der folgenden spezifischen Kriterien bei: 

i) Vermeidung von Kohlendioxidemissionen unter Aufrechterhal
tung der Energieversorgungssicherheit, 

ii) Stärkung der Belastbarkeit und der Sicherheit des Kohlendioxid
transports, 

iii) effiziente Ressourcennutzung dadurch, dass die Verbindung vie
ler Kohlendioxidquellen und -speicheranlagen über eine gemein
same Infrastruktur ermöglicht wird sowie die Umweltbelastung 
und Umweltrisiken minimiert werden. 

(3) Bei Vorhaben, die unter die in Anhang II Nummern 1 bis 3 
genannten Energieinfrastrukturkategorien fallen, werden die in diesem 
Artikel aufgeführten Kriterien nach den Indikatoren in Anhang IV Num
mern 2 bis 5 bewertet. 

(4) Um die Prüfung aller Vorhaben zu ermöglichen, die als Vorhaben 
von gemeinsamem Interesse in Betracht kommen und in eine regionale 
Liste aufgenommen werden könnten, bewertet jede Gruppe den Beitrag 
des Vorhabens zur Umsetzung desselben vorrangigen Korridors oder 
Gebiets in transparenter und objektiver Weise. Jede Gruppe bestimmt 
ihre Bewertungsmethode auf der Grundlage des aggregierten Beitrags zu 
den Kriterien gemäß Absatz 2; bei dieser Bewertung werden die Vor
haben für den internen Gebrauch der Gruppe in eine Rangfolge ge
bracht. Weder enthalten die regionale Liste noch die Unionsliste eine 
Rangfolge noch darf die Rangfolge anschließend für andere Zwecke 
verwendet werden, außer in den in Anhang III Nummer 2 Absatz 14 
beschriebenen Fällen. 

Bei der Bewertung von Vorhaben berücksichtigt jede Gruppe außerdem 
gebührend folgende Aspekte: 

a) die Dringlichkeit eines jeden vorgeschlagenen Vorhabens im Hin
blick auf die Erfüllung der energiepolitischen Unionsziele der Markt
integration, unter anderem durch die Beseitigung der Isolation min
destens eines Mitgliedstaats, und des Wettbewerbs, der Nachhaltig
keit und der Versorgungssicherheit; 

b) die Zahl der von jedem Vorhaben betroffenen Mitgliedstaaten, wobei 
gleiche Chancen für Vorhaben, die Mitgliedstaaten in Randlage be
treffen, sicherzustellen sind: 

c) den Beitrag jedes Vorhabens zur territorialen Kohäsion und 

d) die Frage, inwieweit das Vorhaben andere vorgeschlagene Vorhaben 
ergänzt. 
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Bei Vorhaben im Bereich der intelligenten Netze, die unter die in An
hang II Nummer 1 Buchstabe e genannte Energieinfrastrukturkategorie 
fallen, wird jeweils eine Rangfolge für die Vorhaben vorgenommen, die 
dieselben beiden Mitgliedstaaten betreffen; außerdem sind die Zahl der 
vom Vorhaben betroffenen Nutzer, der jährliche Energieverbrauch und 
der Anteil der Erzeugung aus nichtregelbaren Energiequellen in dem 
von diesen Nutzern erfassten Gebiet angemessen zu berücksichtigen. 

Artikel 5 

Durchführung und Überwachung 

(1) Vorhabenträger erstellen einen Durchführungsplan für Vorhaben 
von gemeinsamem Interesse, der einen Zeitplan für jeden der folgenden 
Punkte enthält: 

a) Machbarkeits- und Auslegungsstudien, 

b) die Genehmigung durch die nationale Regulierungsbehörde oder jede 
andere betroffene Behörde, 

c) den Bau und die Inbetriebnahme, 

d) den Genehmigungsplan gemäß Artikel 10 Absatz 4 Buchstabe b. 

(2) Übertragungsnetzbetreiber, Fernleitungsnetzbetreiber, Verteiler
netzbetreiber und sonstige Betreiber arbeiten zusammen, um die Ent
wicklung von Vorhaben von gemeinsamem Interesse in ihrem Gebiet zu 
ermöglichen. 

(3) Die Agentur und die betreffenden Gruppen überwachen die bei 
der Durchführung der Vorhaben von gemeinsamem Interesse erzielten 
Fortschritte und geben erforderlichenfalls Empfehlungen ab, um die 
Durchführung der Vorhaben von gemeinsamem Interesse zu erleichtern. 
Die Gruppen können die Bereitstellung zusätzlicher Informationen ge
mäß den Absätzen 4, 5 und 6 anfordern, Sitzungen mit den relevanten 
Parteien einberufen und die Kommission ersuchen, die bereitgestellten 
Informationen vor Ort zu überprüfen. 

(4) Bis zum 31. März jedes Jahres, das dem Jahr, in dem ein Vor
haben von gemeinsamem Interesse gemäß Artikel 3 in die Unionsliste 
aufgenommen wurde, folgt, legen die Vorhabenträger für jedes Vor
haben, das unter die in Anhang II Nummern 1 und 2 genannten Kate
gorien fällt, der in Artikel 8 genannten zuständigen Behörde und ent
weder der Agentur, oder für Vorhaben, die unter die in Anhang II 
Nummern 3 bis 4 genannten Kategorien fallen, der jeweiligen Gruppe 
einen Jahresbericht vor. Anzugeben sind in diesem Bericht 

a) die Fortschritte, die bei der Entwicklung, dem Bau und der Inbetrieb
nahme des Vorhabens erzielt wurden, insbesondere hinsichtlich der 
Genehmigungs- und Anhörungsverfahren; 

b) gegebenenfalls Verzögerungen gegenüber dem Durchführungsplan, 
deren Gründe und die Einzelheiten der sonstigen aufgetretenen 
Schwierigkeiten; 

c) gegebenenfalls ein überarbeiteter Plan, der die Bewältigung der Ver
zögerungen zum Ziel hat. 
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(5) Innerhalb von drei Monaten nach Erhalt der in Absatz 4 dieses 
Artikels genannten Jahresberichte übermittelt die Agentur den Gruppen 
einen konsolidierten Bericht für die Vorhaben von gemeinsamem Inte
resse, die unter die in Anhang II Nummern 1 und 2 genannten Kate
gorien fallen, in dem die erzielten Fortschritte bewertet und gegebenen
falls Empfehlungen für die Bewältigung der aufgetretenen Verzögerun
gen und Schwierigkeiten gegeben werden. In diesem konsolidierten Be
richt wird gemäß Artikel 6 Absätze 8 und 9 der Verordnung (EG) 
Nr. 713/2009 auch die konsequente Umsetzung der unionsweiten Netz
entwicklungspläne im Hinblick auf die vorrangigen Energieinfrastrukt
urkorridore und -gebiete bewertet. 

(6) Die betroffenen zuständigen Behörden gemäß Artikel 8 erstatten 
jedes Jahr der jeweiligen Gruppe Bericht über Fortschritte und gegebe
nenfalls über Verzögerungen bei der Durchführung von Vorhaben von 
gemeinsamem Interesse in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet in Bezug auf 
die Genehmigungsverfahren und über die Gründe für diese Verzögerun
gen. 

(7) Tritt bei der Inbetriebnahme eines Vorhabens von gemeinsamem 
Interesse eine Verzögerung gegenüber dem Durchführungsplan auf, die 
nicht auf zwingenden Gründen außerhalb des Einflusses des Vorhaben
trägers beruht, 

a) stellen die nationalen Regulierungsbehörden sicher, dass die Investi
tion durchgeführt wird, falls die Maßnahmen nach Artikel 22 Absatz 
7 Buchstabe a, b oder c der Richtlinien 2009/72/EG und 2009/73/EG 
gemäß dem jeweiligen einschlägigen nationalen Recht anwendbar 
sind; 

b) wählt der Vorhabenträger des betreffenden Vorhabens eine dritte 
Partei aus, die das Vorhaben gänzlich oder teilweise finanziert 
oder baut, falls die Maßnahmen der nationalen Regulierungsbehör
den gemäß Buchstabe a nicht anwendbar sind; der Vorhabenträger 
trifft diese Wahl, bevor die Verzögerung, gemessen an dem im 
Durchführungsplan festgelegten Datum der Inbetriebnahme, zwei 
Jahre überschreitet; 

c) kann der Mitgliedstaat oder — sofern er das so vorgesehen hat — 
die nationale Regulierungsbehörde innerhalb von zwei Monaten nach 
dem Auslaufen der in Buchstabe b genannten Frist zur Finanzierung 
oder zum Bau des Vorhabens eine dritte Partei, die der Vorhaben
träger akzeptieren muss, benennen, falls keine dritte Partei gemäß 
Buchstabe b gewählt wird; 

d) kann die Kommission vorbehaltlich der Zustimmung der betroffenen 
Mitgliedstaaten und im vollständigen Einvernehmen mit diesen eine 
Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen veröffentlichen, die 
jedem Dritten, der in der Lage ist, als Vorhabenträger tätig zu wer
den, offensteht, um das Vorhaben nach einem vereinbarten Zeitplan 
zu bauen, falls die Verzögerung, gemessen an dem im Umsetzungs
plan festgelegten Datum der Inbetriebnahme, zwei Jahre und zwei 
Monate überschreitet; 

e) stellt der Netzbetreiber, in dessen Gebiet die Investition angesiedelt 
ist, falls Buchstabe c oder d zur Anwendung kommen, den realisie
renden Betreibern oder Investoren oder der dritten Partei alle für die 
Realisierung der Investition erforderlichen Informationen zur Ver
fügung, verbindet neue Anlagen mit dem Übertragungs- bzw. Fern
leitungsnetz und bemüht sich nach besten Kräften, die Durchführung 
der Investition zu unterstützen sowie für Sicherheit, Zuverlässigkeit 
und Effizienz beim Betrieb und bei der Instandhaltung des Vor
habens von gemeinsamem Interesse zu sorgen. 

(8) Ein Vorhaben von gemeinsamem Interesse kann von der Unions
liste nach dem in Artikel 3 Absatz 4 festgelegten Verfahren entfernt 
werden, wenn seine Aufnahme in diese Liste auf fehlerhaften Informa
tionen beruhte, die ein ausschlaggebender Faktor für diese Aufnahme 
waren, oder das Vorhaben nicht mit dem Unionsrecht in Einklang steht. 
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(9) Vorhaben, die sich nicht mehr auf der Unionsliste befinden, ver
lieren alle Rechte und Pflichten, die mit dem Status als Vorhaben von 
gemeinsamem Interesse verbunden sind und sich aus dieser Verordnung 
ergeben. 

Allerdings bleiben bei einem Vorhaben, das zwar nicht mehr länger in 
der Unionsliste aufgeführt ist, für das aber ein Genehmigungsantrag von 
der zuständigen Behörde zur Prüfung angenommen wurde, die Rechte 
und Pflichten nach Kapitel III bestehen, es sei denn, das Vorhaben 
befindet sich aus den in Absatz 8 genannten Gründen nicht mehr auf 
der Liste. 

(10) Dieser Artikel berührt nicht etwaige finanzielle Unterstützung 
der Union, die einem Vorhaben von gemeinsamem Interesse vor der 
Entscheidung über seine Entfernung von der Unionsliste gewährt wurde. 

Artikel 6 

Europäische Koordinatoren 

(1) Treten bei einem Vorhaben von gemeinsamem Interesse erhebli
che Durchführungsschwierigkeiten auf, kann die Kommission im Ein
vernehmen mit den betroffenen Mitgliedstaaten für einen Zeitraum von 
bis zu einem Jahr, der zweimal verlängerbar ist, einen europäischen 
Koordinator benennen. 

(2) Der europäische Koordinator 

a) fördert die Vorhaben, für die er zum europäischen Koordinator be
stellt wurde, sowie den grenzüberschreitenden Dialog zwischen den 
Vorhabenträgern und allen betroffenen Kreisen; 

b) unterstützt soweit erforderlich alle Parteien bei der Anhörung der 
betroffenen Kreise und beim Erhalt der für die Vorhaben erforderli
chen Genehmigungen; 

c) berät gegebenenfalls die Vorhabenträger bei der Finanzierung des 
Vorhabens; 

d) stellt eine angemessene Unterstützung und strategische Leitung durch 
die betroffenen Mitgliedstaaten für die Vorbereitung und Durchfüh
rung der Vorhaben sicher; 

e) legt jährlich und gegebenenfalls nach Ablauf seiner Amtszeit einen 
Bericht an die Kommission über die Fortschritte bei den Vorhaben 
und über etwaige Schwierigkeiten und Hindernisse, die voraussicht
lich zu einer erheblichen Verzögerung bei der Inbetriebnahme des 
Vorhabens bzw. der Vorhaben führen, vor. Die Kommission leitet 
den Bericht an das Europäische Parlament und an die betroffenen 
Gruppen weiter. 

(3) Der europäische Koordinator wird aufgrund seiner Erfahrung mit 
den spezifischen Aufgaben, mit denen er im Zusammenhang mit den 
jeweiligen Vorhaben betraut wird, ausgewählt. 

(4) In dem Beschluss zur Benennung des europäischen Koordinators 
werden das Mandat mit Angabe der Mandatsdauer, die spezifischen 
Aufgaben und die entsprechenden Fristen sowie die einzuhaltende Me
thode festgelegt. Der Koordinierungsaufwand entspricht der Komplexität 
und den geschätzten Kosten des Vorhabens bzw. der Vorhaben. 

(5) Die betroffenen Mitgliedstaaten arbeiten in vollem Umfang mit 
dem europäischen Koordinator bei der Wahrnehmung der in den Ab
sätzen 2 und 4 genannten Aufgaben zusammen. 
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KAPITEL III 

ERTEILUNG VON GENEHMIGUNGEN UND BETEILIGUNG DER 
ÖFFENTLICHKEIT 

Artikel 7 

„Vorrangstatus“ von Vorhaben von gemeinsamem Interesse 

(1) Die Annahme der Unionsliste begründet für Entscheidungen im 
Rahmen der Genehmigungsverfahren die Erforderlichkeit dieser Vor
haben in energiepolitischer Hinsicht, unbeschadet des genauen Stand
orts, der Trassenführung oder der Technologie des Vorhabens. 

(2) Um eine effiziente Bearbeitung der mit den Vorhaben von ge
meinsamem Interesse verbundenen Antragsunterlagen durch die Verwal
tung zu gewährleisten, stellen die Vorhabenträger und alle betroffenen 
Behörden sicher, dass diese Unterlagen so zügig bearbeitet werden, wie 
es rechtlich möglich ist. 

(3) Ist ein solcher Status im nationalen Recht vorgesehen, erhalten 
Vorhaben von gemeinsamem Interesse den national höchstmöglichen 
Status und werden in den Genehmigungsverfahren und — falls dies 
im nationalen Recht so vorgesehen ist — in Raumordnungsverfahren, 
einschließlich der Verfahren zur Prüfung der Umweltverträglichkeit, ent
sprechend behandelt, sofern und soweit eine solche Behandlung in dem 
für die jeweilige Energieinfrastrukturkategorie geltenden nationalen 
Recht vorgesehen ist. 

(4) Bis zum 16. August 2013 veröffentlicht die Kommission unver
bindliche Leitlinien, um die Mitgliedstaaten bei der Festlegung an
gemessener legislativer und nichtlegislativer Maßnahmen zur Straffung 
der Umweltverträglichkeitsprüfungen zu unterstützen und dafür zu sor
gen, dass die nach Unionsrecht über Vorhaben von gemeinsamem Inte
resse vorgeschriebenen Umweltverträglichkeitsprüfungen kohärent 
durchgeführt werden. 

(5) Die Mitgliedstaaten überprüfen unter gebührender Berücksichti
gung der in Absatz 4 genannten Leitlinien, welche Maßnahmen möglich 
sind, um die Umweltverträglichkeitsprüfungen zu straffen und ihre ko
härente Durchführung sicherzustellen, und unterrichten die Kommission 
über die entsprechenden Ergebnisse. 

(6) Neun Monate nach Veröffentlichung der in Absatz 4 genannten 
Leitlinien ergreifen die Mitgliedstaaten die nichtlegislativen Maßnah
men, die sie gemäß Absatz 5 ermittelt haben. 

(7) 24 Monate nach Veröffentlichung der in Absatz 4 genannten 
Leitlinien nehmen die Mitgliedstaaten die Änderungen der gesetzgebe
rischen Maßnahmen vor, die sie gemäß Absatz 5 ermittelt haben. Diese 
Maßnahmen berühren nicht die aus dem Unionsrecht resultierenden 
Verpflichtungen. 

(8) Hinsichtlich der in Artikel 6 Absatz 4 der Richtlinie 92/43/EWG 
und in Artikel 4 Absatz 7 der Richtlinie 2000/60/EG angesprochenen 
Umweltauswirkungen gelten Vorhaben von gemeinsamem Interesse als 
Vorhaben, die in energiepolitischer Hinsicht von öffentlichem Interesse 
sind; diese Vorhaben können als Vorhaben von überwiegendem öffent
lichen Interesse betrachtet werden, sofern alle in diesen Richtlinien vor
gesehenen Voraussetzungen erfüllt sind. 

Falls die Stellungnahme der Kommission gemäß der Richtlinie 
92/43/EWG erforderlich ist, tragen die Kommission und die in Artikel 9 
dieser Verordnung genannte zuständige Behörde dafür Sorge, dass die 
Entscheidung hinsichtlich des „überwiegenden öffentlichen Interesses“ 
eines Vorhabens innerhalb der Frist gemäß Artikel 10 Absatz 1 dieser 
Verordnung getroffen wird. 
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Artikel 8 

Organisation des Genehmigungsverfahrens 

(1) Bis zum 16. November 2013 benennt jeder Mitgliedstaat eine zu
ständige nationale Behörde, die für die Erleichterung und Koordinierung des 
Genehmigungsverfahrens für Vorhaben von gemeinsamem Interesse ver
antwortlich ist. 
(2) Die Verantwortung der in Absatz 1 genannten zuständigen Behörde 
und/oder die damit zusammenhängenden Aufgaben können — für ein Vor
haben von gemeinsamem Interesse oder für eine bestimmte Kategorie von 
Vorhaben von gemeinsamem Interesse — einer anderen Behörde übertragen 
bzw. von einer anderen Behörde wahrgenommen werden, sofern: 
a) die zuständige Behörde die Kommission über diese Übertragung in 

Kenntnis setzt und die darin enthaltenen Informationen entweder von 
der zuständigen Behörde oder von dem Vorhabenträger auf der in 
Artikel 9 Absatz 7 genannten Website veröffentlicht werden; 

b) je Vorhaben von gemeinsamem Interesse jeweils nur eine Behörde 
zuständig ist, in dem Verfahren zur Annahme einer umfassenden 
Entscheidung zu dem betreffenden Vorhaben als einziger Ansprech
partner des Vorhabenträgers fungiert und die Einreichung der ein
schlägigen Unterlagen und Angaben koordiniert. 

Die zuständige Behörde kann weiter für die Festlegung der Fristen 
zuständig bleiben; die nach Artikel 10 festgelegten Fristen bleiben da
von jedoch unberührt. 
(3) Unbeschadet einschlägiger Anforderungen des Völkerrechts so
wie des Unionsrechts trifft die zuständige Behörde Maßnahmen, damit 
die umfassende Entscheidung getroffen werden kann. Die umfassende 
Entscheidung wird innerhalb der in Artikel 10 Absätze 1 und 2 genann
ten Frist nach einem der nachfolgenden Schemata getroffen: 
a) Integriertes Schema: Die umfassende Entscheidung wird von der zu

ständigen Behörde erlassen und ist die einzige rechtsverbindliche Ent
scheidung, die aus dem formalen Genehmigungsabschnitt resultiert. 
Sind andere Behörden von dem Vorhaben betroffen, so können diese 
im Einklang mit dem nationalen Recht ihre Stellungnahme in das Ver
fahren einbringen; die Stellungnahme wird von der zuständigen Behörde 
berücksichtigt. 

b) Koordiniertes Schema: Die umfassende Entscheidung umfasst mehrere 
rechtsverbindliche Einzelentscheidungen anderer betroffener Behörden, 
die von der zuständigen Behörde koordiniert werden. Die zuständige 
Behörde kann zur Erstellung eines Genehmigungsplans nach Artikel 10 
Absatz 4 Buchstabe b und zur Überwachung und Koordinierung der 
Umsetzung dieses Plans eine Arbeitsgruppe einsetzen, in der alle betrof
fenen Behörden vertreten sind. Die zuständige Behörde kann — sofern 
einschlägig im Einklang mit dem nationalen Recht und unbeschadet der 
nach Artikel 10 festgelegten Fristen — in Absprache mit den anderen 
betroffenen Behörden von Fall zu Fall eine angemessene Frist für die 
einzelnen Entscheidungen festlegen. Die zuständige Behörde kann eine 
Einzelentscheidung für eine andere betroffene nationale Behörde treffen, 
wenn die Entscheidung dieser Behörde nicht fristgerecht getroffen wird 
und die Verzögerung nicht angemessen begründet werden kann, oder die 
zuständige nationale Behörde kann, sofern dies im nationalen Recht so 
vorgesehen ist, in dem Maße, in dem dies mit dem Unionsrecht vereinbar 
ist, davon ausgehen, dass das Vorhaben durch eine andere betroffene 
nationale Behörde genehmigt oder abgelehnt wurde, wenn die Entschei
dung dieser Behörde nicht fristgerecht erlassen wird. Sofern dies im 
nationalen Recht so vorgesehen ist, kann die zuständige Behörde die 
Einzelentscheidung einer anderen betroffenen nationalen Behörde außer 
Acht lassen, wenn sie der Ansicht ist, dass die Entscheidung hinsichtlich 
der von der betroffenen nationalen Behörde vorgelegten zugrunde ge
legten Erkenntnisse nicht hinreichend begründet ist; dabei trägt die zu
ständige Behörde dafür Sorge, dass die relevanten Anforderungen des 
Völker- und Unionsrechts eingehalten werden, und begründet ihre Ent
scheidung ordnungsgemäß. 
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c) Kooperationsschema: Die umfassende Entscheidung wird von der 
zuständigen Behörde koordiniert. Die zuständige Behörde kann — 
gegebenenfalls im Einklang mit dem nationalen Recht und unbe
schadet der nach Artikel 10 festgelegten Fristen — in Absprache 
mit den anderen betroffenen Behörden im Einzelfall eine angemes
sene Frist für die einzelnen Entscheidungen festlegen. Sie überwacht 
die Einhaltung der Fristen durch die betroffenen Behörden. 

Wenn zu erwarten ist, dass eine Einzelentscheidung einer betroffenen 
Behörde nicht fristgerecht erlassen wird, teilt diese Behörde dies der 
zuständigen Behörde einschließlich einer Begründung für die Verzöge
rung unverzüglich mit. Anschließend legt die zuständige Behörde die 
Frist, binnen derer die betreffende Einzelentscheidung zu erlassen ist, 
neu fest, wobei den gemäß Artikel 10 festgelegten Gesamtfristen Rech
nung getragen wird. 

Damit die nationalen Besonderheiten bei den Planungsverfahren und 
Genehmigungsverfahren berücksichtigt werden können, können die Mit
gliedstaaten eines der drei in Buchstabe a, b und c des ersten Unter
absatzes genannten Schemata zur Erleichterung und Koordinierung der 
Verfahren wählen und sorgen dann für die Umsetzung des ausgewählten 
wirksamsten Schemas. Entscheidet sich ein Mitgliedstaat für das Koope
rationsschema, setzt er die Kommission von den Gründen hierfür in 
Kenntnis. Die Wirksamkeit der Schematas wird von der Kommission 
in dem Bericht nach Artikel 17 bewertet. 

(4) Bei Onshore- und Offshore-Vorhaben von gemeinsamem Inte
resse können die Mitgliedstaaten unterschiedliche Schemata gemäß Ab
satz 3 anwenden. 

(5) Sind für ein Vorhaben von gemeinsamem Interesse Entscheidun
gen in zwei oder mehr Mitgliedstaaten erforderlich, ergreifen die zu
ständigen Behörden alle für eine effiziente und effektive Zusammen
arbeit und Koordinierung untereinander erforderlichen Schritte, auch 
in Bezug auf die Bestimmungen des Artikels 10 Absatz 4. Die Mit
gliedstaaten bemühen sich, gemeinsame Verfahren vorzusehen, vor al
lem für die Umweltverträglichkeitsprüfung. 

Artikel 9 

Transparenz und Beteiligung der Öffentlichkeit 

(1) Bis zum 16. Mai 2014 veröffentlicht der Mitgliedstaat oder die 
zuständige Behörde, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit anderen 
betroffenen Behörden, ein Verfahrenshandbuch für das für Vorhaben 
von gemeinsamem Interesse geltende Genehmigungsverfahren. Das 
Handbuch wird nach Bedarf aktualisiert und der Öffentlichkeit zur Ver
fügung gestellt. Das Handbuch enthält mindestens die in Anhang VI 
Nummer 1 angegebenen Informationen. Das Handbuch ist nicht rechts
verbindlich, in ihm wird jedoch gegebenenfalls auf die einschlägigen 
Rechtsvorschriften Bezug genommen oder daraus zitiert. 

(2) Unbeschadet etwaiger Anforderungen der Übereinkommen von 
Aarhus und Espoo und des einschlägigen Unionsrechts befolgen alle 
am Genehmigungsverfahren beteiligten Parteien die in Anhang VI Num
mer 3 aufgeführten Grundsätze für die Beteiligung der Öffentlichkeit. 
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(3) Innerhalb einer indikativen Frist von drei Monaten nach dem 
Beginn des Genehmigungsverfahrens nach Artikel 10 Absatz 1 Buch
stabe a erstellt der Vorhabenträger ein Konzept für die Beteiligung der 
Öffentlichkeit, das dem im Handbuch gemäß Absatz 1 vorgegebenen 
Verfahren und den in Anhang VI festgelegten Leitlinien entspricht, und 
übermittelt es der zuständigen Behörde. Innerhalb von drei Monaten 
verlangt die zuständige Behörde Änderungen oder genehmigt das Kon
zept für die Beteiligung der Öffentlichkeit; dabei berücksichtigt die 
zuständige Behörde jegliche Art der Beteiligung und Anhörung der 
Öffentlichkeit, die vor Beginn des Genehmigungsverfahrens stattgefun
den hat, sofern die betreffende Beteiligung und Anhörung der Öffent
lichkeit den Bestimmungen dieses Artikels entspricht. 

Wenn der Vorhabenträger wesentliche Änderungen an einem genehmig
ten Konzept plant, setzt er die zuständige Behörde davon in Kenntnis. 
In diesem Fall kann die zuständige Behörde Änderungen verlangen. 

(4) Vor der Einreichung der endgültigen und vollständigen Antrags
unterlagen bei der zuständigen Behörde nach Artikel 10 Absatz 1 Buch
stabe a wird mindestens eine Anhörung der Öffentlichkeit durch den 
Vorhabenträger oder, falls dies im nationalen Recht so festgelegt ist, 
von der zuständigen Behörde durchgeführt. Anhörungen der Öffentlich
keit, die gemäß Artikel 6 Absatz 2 der Richtlinie 2011/92/EU nach 
Einreichung des Genehmigungsantrags stattfinden müssen, werden da
von nicht berührt. Im Zuge der Anhörung der Öffentlichkeit werden die 
in Anhang VI Nummer 3 Buchstabe a genannten betroffenen Kreise 
frühzeitig über das Vorhaben informiert, und die Anhörungen tragen 
dazu bei, den am besten geeigneten Standort oder die am besten geeig
nete Trasse und die in den Antragsunterlagen zu behandelnden relevan
ten Themen festzustellen. Die Mindestanforderungen, die auf diese An
hörung der Öffentlichkeit anwendbar sind, sind in Anhang VI Nummer 
5 angegeben. 

Der Vorhabenträger erstellt einen Bericht mit einer Zusammenfassung 
der Ergebnisse der Aktivitäten, die die Beteiligung der Öffentlichkeit 
vor der Einreichung der Antragsunterlagen betreffen, einschließlich der 
vor Beginn des Genehmigungsverfahrens erfolgten Aktivitäten. Der 
Vorhabenträger übermittelt diesen Bericht zusammen mit den Antrags
unterlagen der zuständigen Behörde. Die betreffenden Ergebnisse wer
den bei der umfassenden Entscheidung gebührend berücksichtigt. 

(5) Bei Vorhaben, die die Grenze von zwei oder mehr Mitgliedstaa
ten queren, finden die Anhörungen der Öffentlichkeit gemäß Absatz 4 
in jedem der betroffenen Mitgliedstaaten innerhalb von maximal zwei 
Monaten nach dem Beginn der ersten Anhörung der Öffentlichkeit statt. 

(6) Bei Vorhaben, die voraussichtlich erhebliche negative grenzüber
schreitende Auswirkungen in einem oder in mehreren Nachbarmitglied
staaten haben, in denen Artikel 7 der Richtlinie 2011/92/EU und das 
Übereinkommen von Espoo gelten, werden die relevanten Informationen 
der zuständigen Behörde der Nachbarmitgliedstaaten zur Verfügung ge
stellt. Die zuständige Behörde der Nachbarmitgliedstaaten teilt gegebe
nenfalls im Rahmen des Mitteilungsverfahrens mit, ob sie oder eine 
andere betroffene Behörde sich an den relevanten öffentlichen Anhö
rungsverfahren beteiligen will. 

(7) Der Vorhabenträger oder, falls dies im nationalen Recht so fest
gelegt ist, die nationale Behörde richtet eine Website mit relevanten 
Informationen über das Vorhaben von allgemeinem Interesse ein und 
aktualisiert diese regelmäßig, um relevante Informationen über das Vor
haben zu veröffentlichen; die Website wird mit der Website der Kom
mission verlinkt und erfüllt die in Anhang VI Nummer 6 genannten 
Anforderungen. Die Vertraulichkeit wirtschaftlich sensibler Informatio
nen wird gewahrt. 

Die Vorhabenträger veröffentlichen auch relevante Informationen über 
andere geeignete Informationskanäle, die der Öffentlichkeit offenstehen. 
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Artikel 10 

Dauer und Durchführung des Genehmigungsverfahrens 

(1) Das Genehmigungsverfahren umfasst zwei Abschnitte: 

a) Der Vorantragsabschnitt, der sich auf den Zeitraum zwischen dem 
Beginn des Genehmigungsverfahrens und der Annahme der einge
reichten Antragsunterlagen durch die zuständige Behörde erstreckt, 
findet binnen einer indikativen Frist von zwei Jahren statt. 

Dieser Abschnitt umfasst die Ausarbeitung etwaiger Umweltberichte 
durch die Vorhabenträger. 

Zur Festlegung des Beginns des Genehmigungsverfahrens teilen die 
Vorhabenträger den jeweils zuständigen Behörden der betroffenen 
Mitgliedstaaten das Vorhaben zusammen mit einer ausführlichen 
Vorhabenbeschreibung schriftlich mit. Spätestens drei Monate nach 
Erhalt der Mitteilung wird diese von der zuständigen Behörde, auch 
im Namen anderer betroffener Behörden, in schriftlicher Form be
stätigt oder, wenn sie der Ansicht ist, dass das Vorhaben noch nicht 
reif für den Beginn des Genehmigungsverfahrens ist, abgelehnt. Im 
Fall einer Ablehnung begründet die zuständige Behörde ihre Ent
scheidung auch im Namen anderer betroffener Behörden. Das Datum 
der Unterschrift der Bestätigung der Mitteilung durch die zuständige 
Behörde markiert den Beginn des Genehmigungsverfahrens. Sind 
zwei oder mehr Mitgliedstaaten betroffen, markiert das Datum der 
Annahme der letzten Mitteilung durch die betroffene zuständige Be
hörde den Beginn des Genehmigungsverfahrens. 

b) Der formale Genehmigungsabschnitt, der sich auf den Zeitraum ab 
dem Datum der Annahme der eingereichten Antragsunterlagen bis 
zum Erlass einer umfassenden Entscheidung erstreckt, dauert maxi
mal ein Jahr und sechs Monate. Die Mitgliedstaaten können eine 
kürzere Frist festsetzen, wenn sie dies für zweckmäßig erachten. 

(2) Die Gesamtdauer der beiden in Absatz 1 genannten Abschnitte 
beträgt maximal drei Jahre und sechs Monate. Wenn die zuständige 
Behörde jedoch zu dem Schluss gelangt, dass einer der beiden oder 
beide Abschnitte des Genehmigungsverfahrens nicht innerhalb der in 
Absatz 1 genannten Fristen abgeschlossen sein werden, kann sie die 
Frist einer oder beider Abschnitte im Einzelfall und vor Fristablauf 
um höchstens neun Monate für beide Abschnitte insgesamt verlängern. 

In diesem Fall setzt die zuständige Behörde die betroffene Gruppe 
davon in Kenntnis und legt ihr die Maßnahmen vor, die getroffen 
wurden oder zu treffen sind, damit das Genehmigungsverfahren mit 
möglichst geringer Verzögerung abgeschlossen werden kann. Die 
Gruppe kann die zuständige Behörde ersuchen, regelmäßig über die 
diesbezüglich erzielten Fortschritte Bericht zu erstatten. 

(3) In Mitgliedstaaten, in denen die Festlegung des Verlaufs einer 
Trasse oder eines Standorts, die ausschließlich durch das geplante Vor
haben — einschließlich der Planung bestimmter Korridore für die Net
zinfrastruktur — bedingt sind, nicht im Rahmen des Verfahrens zum 
Erlass einer umfassenden Entscheidung berücksichtigt werden kann, 
wird die betreffende Entscheidung innerhalb einer gesonderten Frist 
von sechs Monaten getroffen, die am Datum der Einreichung der end
gültigen und vollständigen Antragsunterlagen durch den Vorhabenträger 
beginnt. 

Die in Absatz 2 genannte Fristverlängerung verringert sich in diesem 
Fall auf sechs Monate — einschließlich in Bezug auf das im vorliegen
den Absatz genannte Verfahren. 

▼B 

2013R0347 — DE — 10.01.2014 — 001.001 — 25



 

(4) Der Vorantragsabschnitt umfasst die folgenden Stufen: 

a) Bei Bestätigung der Mitteilung nach Absatz 1 Buchstabe a legt die 
zuständige Behörde in enger Zusammenarbeit mit den anderen be
troffenen Behörden sowie gegebenenfalls auf der Grundlage eines 
Vorschlags des Vorhabenträgers den Umfang des Materials und 
den Detailgrad der Informationen fest, die vom Vorhabenträger als 
Teil der Antragsunterlagen für die Beantragung der umfassenden 
Entscheidung einzureichen sind. Die in Anhang VI Nummer 1 Buch
stabe e angegebene Checkliste dient als Grundlage für diese Fest
legung. 

b) Die zuständige Behörde erstellt in enger Zusammenarbeit mit dem 
Vorhabenträger und mit anderen betroffenen Behörden unter Berück
sichtigung der Ergebnisse der Tätigkeiten gemäß Buchstabe a und im 
Einklang mit den Leitlinien nach Anhang VI Nummer 2 einen de
taillierten Plan für das Genehmigungsverfahren. 

Bei Vorhaben, die die Grenze von zwei oder mehr Mitgliedstaaten 
queren, arbeiten die zuständigen Behörden der betroffenen Mitglied
staaten einen gemeinsamen Plan aus, wobei sie bestrebt sind, ihre 
Zeitpläne zu harmonisieren. 

c) Bei Erhalt der Antragsunterlagen stellt die zuständige Behörde bei 
Bedarf, auch im Namen anderer betroffener Behörden, weitere Aus
kunftsersuchen zu fehlenden, vom Vorhabenträger vorzulegenden 
Informationen, in denen nur die in Buchstabe a angegebenen The
men behandelt werden dürfen. Innerhalb von drei Monaten nach 
Übermittlung der fehlenden Informationen wird der Antrag von der 
zuständigen Behörde schriftlich zur Prüfung akzeptiert. Ersuchen um 
zusätzliche Informationen können nur gestellt werden, wenn sie auf
grund neuer Gegebenheiten gerechtfertigt sind. 

(5) Der Vorhabenträger trägt für die Vollständigkeit und angemes
sene Qualität der Antragsunterlagen Sorge und holt hierzu so früh wie 
möglich während des Vorantragsabschnitts die Stellungnahme der zu
ständigen Behörde ein. Der Vorhabenträger arbeitet in jeder Hinsicht 
mit der zuständigen Behörde zusammen, um die Fristen und den detail
lierten Plan gemäß Absatz 4 Buchstabe b einzuhalten. 

(6) Die in diesem Artikel vorgesehenen Fristen berühren weder die 
aus Völker- und Unionsrecht resultierenden Verpflichtungen noch die 
Rechtsbehelfsverfahren vor Verwaltungsbehörden und die für ein Ver
fahren vor einem Gericht vorgesehenen Rechtsbehelfe. 

KAPITEL IV 

REGULIERUNG 

Artikel 11 

Energiesystemweite Kosten-Nutzen-Analyse 

(1) Bis zum 16. November 2013 veröffentlichen der Europäische 
Verbund der Übertragungsnetzbetreiber für Strom (ENTSO-Strom) und 
der Europäische Verbund der Fernleitungsnetzbetreiber für Gas (ENT
SO-Gas) für Vorhaben von gemeinsamem Interesse, die unter die in 
Anhang II Nummer 1 Buchstaben a bis d und Anhang II Nummer 2 
genannten Kategorien fallen, ihre jeweilige Methode, einschließlich für 
die Netz- und Marktmodellierung, für eine harmonisierte energiesystem
weite Kosten-Nutzen-Analyse auf Unionsebene und übermitteln 
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sie den Mitgliedstaaten, der Kommission und der Agentur. Diese Me
thoden kommen bei der Ausarbeitung aller späteren Zehnjahresnetzent
wicklungspläne für Strom oder für Gas zur Anwendung, die vom 
ENTSO-Strom bzw. dem ENTSO-Gas nach Artikel 8 der Verord
nung (EG) Nr. 714/2009 und Artikel 8 der Verordnung (EG) 
Nr. 715/2009 erstellt werden. Die Methoden werden gemäß den in 
Anhang V festgelegten Grundsätzen entwickelt und stehen mit den in 
Anhang IV festgelegten Regeln und Indikatoren im Einklang. 

Bevor der ENTSO-Strom und der ENTSO-Gas ihre jeweiligen Metho
den übermitteln, führen sie einen umfassenden Konsultationsprozess 
durch, an dem sich zumindest die Organisationen, die alle relevanten 
betroffenen Kreise vertreten — und, falls dies als zweckdienlich erachtet 
wird, die betroffenen Kreise selbst —, die nationalen Regulierungs
behörden und andere nationale Behörden beteiligen. 

(2) Innerhalb von drei Monaten nach Erhalt der Methoden übermittelt 
die Agentur den Mitgliedstaaten und der Kommission eine Stellung
nahme zu den Methoden und veröffentlicht diese Stellungnahme. 

(3) Innerhalb von drei Monaten nach Erhalt der Stellungnahme der 
Agentur nimmt die Kommission zu den Methoden Stellung; die Mit
gliedstaaten können zu den Methoden Stellung nehmen. Die Stellung
nahmen werden dem ENTSO-Strom bzw. dem ENTSO-Gas übermittelt. 

(4) Innerhalb von drei Monaten nach Erhalt der letzten gemäß Absatz 3 
eingegangenen Stellungnahme passen der ENTSO-Strom und der 
ENTSO-Gas ihre Methoden unter gebührender Berücksichtigung der Stel
lungnahmen der Mitgliedstaaten, der Stellungnahme der Kommission und 
der Stellungnahme der Agentur und der Stellungnahmen, die sie erhalten 
haben, an und übermitteln sie der Kommission zur Genehmigung. 

(5) Innerhalb von zwei Wochen nach der Genehmigung durch die 
Kommission veröffentlichen der ENTSO-Strom und der ENTSO-Gas 
ihre jeweiligen Methoden auf ihrer Website. Sie übermitteln der Kom
mission und der Agentur auf Anforderung die entsprechenden in An
hang V Nummer 1 festgelegten Input-Datensätze und andere relevante 
Netz-, Lastfluss- und Marktdaten in ausreichend genauer Form nach 
Maßgabe des nationalen Rechts und relevanten Vertraulichkeitsverein
barungen. Die Daten sind zum Zeitpunkt der Anforderung aktuell. Die 
Kommission und die Agentur gewährleisten, dass sie und jedwede Par
tei, die für sie auf der Grundlage dieser Daten analytische Arbeiten 
durchführt, die übermittelten Daten vertraulich behandeln. 

(6) Die Methoden werden nach dem in den Absätzen 1 bis 5 fest
gelegten Verfahren regelmäßig aktualisiert und verbessert. Die Agentur 
kann auf eigene Initiative oder aufgrund eines entsprechenden begrün
deten Antrags nationaler Regulierungsbehörden oder betroffener Kreise 
und nach einer förmlichen Anhörung der Organisationen, die alle rele
vanten betroffenen Kreise vertreten, sowie der Kommission solche Ak
tualisierungen und Verbesserungen mit einer angemessenen Begründung 
und mit angemessenen Zeitplänen anfordern. Die Agentur veröffentlicht 
die Anträge nationaler Regulierungsbehörden oder betroffener Kreise 
und alle einschlägigen wirtschaftlich nicht sensiblen Unterlagen im Zu
sammenhang mit einer von der Agentur angeforderten Aktualisierung 
oder Verbesserung. 
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(7) Bis zum 16. Mai 2015 legen die im Rahmen der Agentur zu
sammenarbeitenden nationalen Regulierungsbehörden eine Reihe von 
Indikatoren und entsprechende Referenzwerte für einen Vergleich der 
Investitionskosten pro Einheit bei vergleichbaren, unter die Infrastrukt
urkategorien in Anhang II Nummern 1 und 2 fallenden Vorhaben fest 
und veröffentlichen diese. Die Referenzwerte können von dem 
ENTSO-Strom und dem ENTSO-Gas für die für spätere Zehnjahresnetz
entwicklungspläne durchgeführten Kosten-Nutzen-Analysen verwendet 
werden. 

(8) Der ENTSO-Strom und der ENTSO-Gas übermitteln der Kom
mission und der Agentur gemeinsam bis zum 31. Dezember 2016 ein 
schlüssiges Strom- und Gasmarkt- sowie -verbundnetzmodell, das so
wohl die Stromübertragungs- und Gasfernleitungsinfrastruktur als auch 
Speicher- und LNG-Anlagen einschließt, die vorrangigen Energieinfra
strukturkorridore und -gebiete abdeckt und nach den in Anhang V fest
gelegten Grundsätzen erstellt wurde. Nach der Genehmigung dieses 
Modells durch die Kommission nach dem in den Absätzen 2 bis 4 
dargelegten Verfahren wird es in die Methoden aufgenommen. 

Artikel 12 

Ermöglichung von Investitionen mit grenzüberschreitenden Auswirkungen 

(1) Die auf effiziente Weise angefallenen Investitionskosten ohne 
Berücksichtigung von Instandhaltungskosten im Zusammenhang mit ei
nem Vorhaben von gemeinsamem Interesse, das unter die in Anhang II 
Nummer 1 Buchstaben a, b und d und Anhang II Nummer 2 genannten 
Kategorien fällt, werden von den betreffenden Übertragungs- oder Fern
leitungsnetzbetreibern oder den Vorhabenträgern der Übertragungs- oder 
Fernleitungsinfrastruktur der Mitgliedstaaten getragen, für die das Vor
haben eine positive Nettoauswirkung hat, und werden in dem Umfang, 
der nicht von Engpasserlösen oder anderen Entgelten gedeckt wird, 
durch die Netzzugangsentgelte in diesen Mitgliedstaaten von den Netz
nutzern gezahlt. 

(2) Für ein Vorhaben von gemeinsamem Interesse, das unter die in 
Anhang II Nummer 1 Buchstaben a, b und d und Anhang II Nummer 2 
genannten Kategorien fällt, gilt Absatz 1 nur, wenn mindestens ein 
Vorhabenträger bei den zuständigen nationalen Behörden die Anwen
dung dieses Artikels auf alle oder einen Teil der Kosten des Vorhabens 
beantragt. Absatz 1 gilt für ein Vorhaben von gemeinsamem Interesse, 
das unter die in Anhang II Nummer 2 genannten Kategorien fällt nur, 
wenn bereits eine Bewertung der Nachfrage am Markt durchgeführt 
wurde, die ergeben hat, dass die auf effiziente Weise angefallenen In
vestitionskosten voraussichtlich nicht von den Entgelten getragen wer
den. 

Im Fall mehrerer Vorhabenträger fordern die zuständigen nationalen 
Regulierungsbehörden unverzüglich alle Vorhabenträger auf, den Inves
titionsantrag gemäß Absatz 3 gemeinsam zu stellen. 

(3) Wenn ein Vorhaben von gemeinsamem Interesse unter Absatz 1 
fällt, halten der bzw. die Vorhabenträger alle betroffenen nationalen 
Regulierungsbehörden regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, über 
die Fortschritte dieses Vorhabens sowie über die mit ihm verbundenen 
ermittelten Kosten und Auswirkungen auf dem Laufenden bis das Vor
haben in Betrieb geht. 
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Sobald ein solches Vorhaben ausreichend ausgereift ist und nach An
hörung der Übertragungs- oder Fernleitungsnetzbetreiber der Mitglied
staaten, für den bzw. die das Vorhaben eine positive Nettoauswirkung 
hat, übermittelt bzw. übermitteln der bzw. die Vorhabenträger den rele
vanten nationalen Regulierungsbehörden einen Investitionsantrag. Der 
Investitionsantrag umfasst einen Antrag auf grenzüberschreitende Kos
tenaufteilung und wird allen betroffenen nationalen Regulierungsbehör
den zusammen mit Folgendem übermittelt: 

a) einer vorhabenspezifischen Kosten-Nutzen-Analyse gemäß der nach 
Artikel 11 entwickelten Methode und unter Berücksichtigung der 
grenzüberschreitenden Vorteile der betroffenen Mitgliedstaaten, 

b) einem Geschäftsplan, in dem die finanzielle Tragfähigkeit des Vor
habens, einschließlich der gewählten Finanzierungslösung, und bei 
einem Vorhaben von gemeinsamem Interesse, das unter die in An
hang II Nummer 2 genannte Kategorie fällt, die Ergebnisse der 
Marktprüfung bewertet werden und 

c) einem stichhaltigen Vorschlag für die grenzüberschreitende Kosten
aufteilung, falls die Vorhabenträger diesbezüglich zu einer Einigung 
gelangen. 

Wird ein Vorhaben von mehreren Vorhabenträgern oder Investoren ent
wickelt, so reichen sie ihren Investitionsantrag gemeinsam ein. 

Bei Vorhaben, die in die erste Unionsliste aufgenommen sind, reichen 
die Vorhabenträger den Investitionsantrag bis zum 31. Oktober 2013 
ein. 

Eine Kopie eines jeden Investitionsantrags wird der Agentur von den 
nationalen Regulierungsbehörden unverzüglich nach Erhalt des Antrags 
zur Information übermittelt. 

Die nationalen Regulierungsbehörden und die Agentur behandeln wirt
schaftlich sensible Informationen vertraulich. 

(4) Innerhalb von sechs Monaten nach Eingang des letzten Antrags 
bei den betroffenen nationalen Regulierungsbehörden treffen die natio
nalen Regulierungsbehörden nach Anhörung der betroffenen Vorhaben
träger koordinierte Entscheidungen über die Aufteilung der von jedem 
Netzbetreiber für das jeweilige Vorhaben zu tragenden Investitionskos
ten sowie über ihre Einbeziehung in die Nutzungsentgelte. Die nationa
len Regulierungsbehörden können beschließen, nur einen Teil der Kos
ten aufzuteilen oder die Kosten auf ein Paket mehrerer Vorhaben von 
gemeinsamem Interesse aufzuteilen. 

Bei der Kostenaufteilung berücksichtigen die nationalen Regulierungs
behörden die tatsächlichen oder die veranschlagten 

— Engpasserlöse oder sonstigen Entgelte, 

— Einnahmen im Rahmen des nach Artikel 13 der Verordnung (EG) 
Nr. 714/2009 eingeführten Ausgleichsmechanismus zwischen Über
tragungsnetzbetreibern. 

Bei der Entscheidung über die grenzüberschreitende Kostenaufteilung 
werden die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Kosten und 
Nutzeffekte des Vorhabens bzw. der Vorhaben in den betroffenen Mit
gliedstaaten und die möglicherweise erforderliche finanzielle Unterstüt
zung berücksichtigt. 

Bei Entscheidungen über die grenzüberschreitende Kostenaufteilung be
mühen sich die zuständigen nationalen Regulierungsbehörden nach An
hörung der betroffenen Übertragungsnetzbetreiber um eine einvernehm
liche Vereinbarung, die, ohne darauf beschränkt zu sein, auf den in 
Absatz 3 Buchstaben a und b angegebenen Informationen beruht. 
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Wenn durch ein Vorhaben von gemeinsamem Interesse negative externe 
Effekte wie Ringflüsse begrenzt werden und das betreffende Vorhaben 
von gemeinsamem Interesse in dem Mitgliedstaat verwirklicht wird, auf 
den die negativen externen Effekte zurückzuführen sind, wird die Be
grenzung der negativen Auswirkungen nicht als grenzübergreifender 
Nutzen gewertet und zieht demnach keine Kostenzuteilung an den Über
tragungs- oder Fernleitungsnetzbetreiber der von den negativen externen 
Effekten betroffenen Mitgliedstaaten nach sich. 

(5) Die nationalen Regulierungsbehörden berücksichtigen ausgehend 
von der grenzüberschreitenden Kostenaufteilung im Sinne des Absatzes 
4 dieses Artikels bei der Festlegung oder der Genehmigung von Tarifen 
gemäß Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2009/72/EG und 
nach Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2009/73/EG die 
Kosten, die einem Übertragungs- oder Fernleitungsnetzbetreiber oder 
sonstigem Vorhabenträger infolge der Investitionen tatsächlich angefal
len sind, sofern diese Kosten denen eines effizienten und strukturell 
vergleichbaren Betreibers entsprechen. 

Die nationalen Regulierungsbehörden übermitteln der Agentur die Kos
tenaufteilungsentscheidung unverzüglich zusammen mit allen für die 
Entscheidung relevanten Informationen. Die Informationen enthalten 
insbesondere detaillierte Gründe für die Basis, auf der die Kosten auf 
die Mitgliedstaaten aufgeteilt wurden, wie die folgenden: 

a) eine Bewertung der ermittelten Auswirkungen, auch hinsichtlich der 
Netztarife, auf jeden der betroffenen Mitgliedstaaten, 

b) eine Bewertung des in Absatz 3 Buchstabe b genannten Geschäfts
plans, 

c) regionale oder unionsweite positive externe Effekte, die das Vor
haben hervorbringen würde, 

d) das Ergebnis der Anhörung der betroffenen Vorhabenträger. 

Die Kostenaufteilungsentscheidung wird veröffentlicht. 

(6) Erzielen die betroffenen nationalen Regulierungsbehörden inner
halb von sechs Monaten nach Eingang des Antrags bei der letzten 
betroffenen nationalen Regulierungsbehörde keine Einigung hinsichtlich 
des Investitionsantrags, so setzen sie die Agentur hiervon unverzüglich 
in Kenntnis. 

In diesem Fall oder nach einer gemeinsamen Aufforderung der betrof
fenen nationalen Regulierungsbehörden entscheidet die Agentur inner
halb von drei Monaten nach ihrer Befassung über den Investitionsantrag 
einschließlich der grenzüberschreitenden Kostenaufteilung gemäß Ab
satz 3 sowie darüber, in welcher Weise sich die Investitionskosten in 
den Netzzugangsentgelten widerspiegeln. 

Vor einer solchen Entscheidung hört die Agentur die betroffenen na
tionalen Regulierungsbehörden und die Vorhabenträger an. Die in Un
terabsatz 2 genannte Frist von drei Monaten kann um weitere zwei 
Monate verlängert werden, wenn die Agentur zusätzliche Informationen 
anfordert. Diese zusätzliche Frist beginnt am Tag nach dem Eingang der 
vollständigen Informationen. 

Die Kostenaufteilungsentscheidung wird veröffentlicht. Es gelten Arti
kel 19 und 20 der Verordnung (EG) Nr. 713/2009. 

(7) Die Agentur übermittelt der Kommission unverzüglich eine Ko
pie aller Kostenaufteilungsentscheidungen zusammen mit allen relevan
ten Informationen zu jeder Entscheidung. Diese Informationen können 
in zusammengefasster Form übermittelt werden. Die Kommission be
handelt wirtschaftlich sensible Informationen vertraulich. 
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(8) Von dieser Kostenaufteilungsentscheidung wird weder das Recht 
der Übertragungs- und Fernleitungsnetzbetreiber auf die Anwendung 
von Netzzugangsentgelten gemäß Artikel 32 der Richtlinie 2009/72/EG 
und der Richtlinie 2009/73/EG sowie gemäß Artikel 14 der Verord
nung (EG) Nr. 714/2009 und gemäß Artikel 13 der Verordnung (EG) 
Nr. 715/2009 noch das Recht der nationalen Regulierungsbehörden auf 
die Genehmigung von Netzzugangsentgelten nach den genannten Be
stimmungen berührt. 

(9) Dieser Artikel gilt nicht für Vorhaben von gemeinsamem Interes
se, für die eine der folgenden Ausnahmen gilt: 

a) eine Ausnahme von Artikel 32, 33, 34 und Artikel 41 Absätze 6, 8 
und 10 der Richtlinie 2009/73/EG gemäß Artikel 36 der Richtlinie 
2009/73/EG; 

b) eine Ausnahme von Artikel 16 Absatz 6 der Verordnung (EG) 
Nr. 714/2009 oder eine Ausnahme von Artikel 32 und Artikel 37 
Absätze 6 und 10 der Richtlinie 2009/72/EG gemäß Artikel 17 der 
Verordnung (EG) Nr. 714/2009; 

c) eine Ausnahme gemäß Artikel 22 der Richtlinie 2003/55/EG ( 1 ) oder 

d) eine Ausnahme gemäß Artikel 7 der Verordnung (EG) 
Nr. 1228/2003 ( 2 ). 

Artikel 13 

Anreize 

(1) Geht ein Vorhabenträger im Vergleich zu den normalerweise mit 
einem vergleichbaren Infrastrukturvorhaben verbundenen Risiken mit 
der Entwicklung, dem Bau, dem Betrieb oder der Instandhaltung eines 
Vorhabens von gemeinsamem Interesse, das unter die in Anhang II 
Nummer 1 Buchstaben a, b und d und Anhang II Nummer 2 genannten 
Kategorien fällt, höhere Risiken ein, sorgen die Mitgliedstaaten und die 
nationalen Regulierungsbehörden dafür, dass für das Vorhaben gemäß 
Artikel 37 Absatz 8 der Richtlinie 2009/72/EG, gemäß Artikel 41 Ab
satz 8 der Richtlinie 2009/73/EG, gemäß Artikel 14 der Verord
nung (EG) Nr. 714/2009 und gemäß Artikel 13 der Verordnung (EG) 
Nr. 715/2009 angemessene Anreize gewährt werden. 

Unterabsatz 1 gilt nicht, wenn für das Vorhaben von gemeinsamem 
Interesse eine der folgenden Ausnahmen gilt: 

a) eine Ausnahme von Artikel 32, 33, 34 und Artikel 41 Absätze 6, 8 
und 10 der Richtlinie 2009/73/EG gemäß Artikel 36 der Richtlinie 
2009/73/EG, 

b) eine Ausnahme von Artikel 16 Absatz 6 der Verordnung (EG) 
Nr. 714/2009 oder eine Ausnahme von Artikel 32 und Artikel 37 
Absätze 6 und 10 der Richtlinie 2009/72/EG gemäß Artikel 17 der 
Verordnung (EG) Nr. 714/2009, 

c) eine Ausnahme gemäß Artikel 22 der Richtlinie 2003/55/EG oder 

d) eine Ausnahme gemäß Artikel 7 der Verordnung (EG) 
Nr. 1228/2003. 
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(2) Bei der Entscheidung der nationalen Regulierungsbehörden, die 
Anreize gemäß Absatz 1 zu gewähren, werden die Ergebnisse der 
Kosten-Nutzen-Analyse auf der Grundlage der nach Artikel 11 ent
wickelten Methode und insbesondere die regionalen oder unionsweiten 
positiven externen Effekte, die das Vorhaben hervorbringt, berücksich
tigt. Die nationalen Regulierungsbehörden analysieren außerdem die von 
den Vorhabenträgern eingegangenen spezifischen Risiken, die getroffe
nen Maßnahmen zur Risikobegrenzung und die Begründung dieses Ri
sikoprofils im Hinblick auf die positive Nettoauswirkung des Vorhabens 
im Vergleich zu einer risikoärmeren Alternative. Zu den zulässigen 
Risiken gehören insbesondere Risiken im Zusammenhang mit neuen 
Übertragungs- bzw. Fernleitungstechnologien sowohl an Land als auch 
im Meer, Risiken im Zusammenhang mit der Kostenunterdeckung und 
Entwicklungsrisiken. 

(3) Der durch die Entscheidung gewährte Anreiz berücksichtigt den 
speziellen Charakter des eingegangen Risikos und kann unter anderem 
Folgendes umfassen: 

a) die Regeln für vorgezogene Investitionen oder 

b) die Regeln für die Anerkennung von auf effiziente Weise vor der 
Inbetriebnahme des Vorhabens angefallenen Kosten oder 

c) die Regeln für eine zusätzliche Rendite für das in das Vorhaben 
investierte Kapital oder 

d) jede sonstige für erforderlich und zweckmäßig erachtete Maßnahme. 

(4) Bis zum 31. Juli 2013 übermittelt jede nationale Regulierungs
behörde der Agentur sofern verfügbar ihre Methode und die Kriterien, 
die für die Bewertung von Investitionen in Strom- und Gasinfrastruktur
vorhaben und der bei ihnen eingegangenen höheren Risiken verwendet 
werden. 

(5) Bis zum 31. Dezember 2013 schafft die Agentur unter gebühren
der Berücksichtigung der nach Absatz 4 dieses Artikels bereitgestellten 
Informationen die Voraussetzungen dafür, dass gemäß Artikel 7 Absatz 
2 der Verordnung (EG) Nr. 713/2009 bewährte Verfahren und Empfeh
lungen zu den folgenden Sachverhalten weitergegeben werden können: 

a) zu den Anreizen gemäß Absatz 1 ausgehend von einem von den 
nationalen Regulierungsbehörden vorgenommenen Benchmarking 
der bewährten Verfahren; 

b) zu einer gemeinsamen Methode für die Bewertung der bei Investi
tionen in Strom- und Gasinfrastrukturvorhaben eingegangenen höhe
ren Risiken. 

(6) Bis zum 31. März 2014 veröffentlicht jede nationale Regulie
rungsbehörde ihre Methode und die Kriterien, die für die Bewertung 
von Investitionen in Strom- und Gasinfrastrukturvorhaben und der bei 
ihnen eingegangenen höheren Risiken verwendet werden. 

(7) Wenn die in den Absätzen 5 und 6 genannten Maßnahmen nicht 
ausreichen, um eine rechtzeitige Durchführung von Vorhaben von ge
meinsamem Interesse sicherzustellen, kann die Kommission Leitlinien 
für die in diesem Artikel festgelegten Anreize erlassen. 
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KAPITEL V 

FINANZIERUNG 

Artikel 14 

Für eine finanzielle Unterstützung der Union in Betracht kommende 
Vorhaben 

(1) Vorhaben von gemeinsamem Interesse, die unter die in Anhang II 
Nummern 1, 2 und 4 genannten Kategorien fallen, kommen für eine 
finanzielle Unterstützung der Union in Form von Finanzhilfen für Stu
dien und von Finanzierungsinstrumenten in Betracht. 

(2) Mit Ausnahme von Pumpspeicherkraftwerksvorhaben kommen Vor
haben von gemeinsamem Interesse, die unter die in Anhang II Nummer 1 
Buchstaben a bis d und Nummer 2 genannten Kategorien fallen, auch für 
eine finanzielle Unterstützung der Union in Form von Finanzhilfen für 
Arbeiten in Betracht, wenn sie sämtliche der folgenden Kriterien erfüllen: 

a) die vorhabenspezifische Kosten-Nutzen-Analyse nach Artikel 12 Ab
satz 3 Buchstabe a liefert Erkenntnisse dafür, dass erhebliche posi
tive externe Effekte wie Versorgungssicherheit, Solidarität oder In
novation gegeben sind; 

b) für das Vorhaben gibt es eine Entscheidung über die grenzüber
schreitende Kostenaufteilung gemäß Artikel 12 oder sofern es sich 
um ein Vorhaben von gemeinsamem Interesse handelt, das unter die 
in Anhang II Nummer 1 Buchstabe c genannte Kategorie fällt und 
folglich nicht für eine Entscheidung über die grenzüberschreitende 
Kostenaufteilung in Frage kommt, muss das Vorhaben auf die Er
bringung grenzüberschreitender Dienstleistungen, technologische In
novation und die Gewährleistung eines sicheren grenzüberschreiten
den Netzbetriebs ausgerichtet sein; 

c) das Vorhaben ist nach dem Geschäftsplan und anderen, insbesondere 
von potenziellen Investoren oder Gläubigern oder von der nationalen 
Regulierungsbehörde durchgeführten Bewertungen kommerziell nicht 
tragfähig. Die Entscheidung über Anreize und ihre Begründung ge
mäß Artikel 13 Absatz 2 werden bei der Bewertung der kommer
ziellen Tragfähigkeit des Vorhabens berücksichtigt. 

(3) Vorhaben von gemeinsamem Interesse, die nach dem Verfahren 
in Artikel 5 Absatz 7 Buchstabe d durchgeführt werden, kommen eben
falls für eine finanzielle Unterstützung der Union in Form von Finanz
hilfen für Arbeiten in Betracht, wenn sie die in Absatz 2 dieses Artikels 
genannten Kriterien erfüllen. 

(4) Vorhaben von gemeinsamem Interesse, die unter die in Anhang II 
Nummer 1 Buchstabe e und Nummer 4 genannten Kategorien fallen, kom
men auch für eine finanzielle Unterstützung der Union in Form von Finanz
hilfen für Arbeiten in Betracht, wenn die betroffenen Vorhabenträger anhand 
des Geschäftsplans und anderer Bewertungen — insbesondere von Bewer
tungen, die von potenziellen Investoren oder Gläubigern oder gegebenenfalls 
von einer nationalen Regulierungsbehörde durchgeführt wurden — die von 
den Vorhaben hervorgebrachten erheblichen positiven externen Effekte und 
ihre mangelnde kommerzielle Tragfähigkeit klar belegen können. 

Artikel 15 

Anleitung bezüglich der Kriterien für die Gewährung einer 
finanziellen Unterstützung der Union 

Die in Artikel 4 Absatz 2 genannten konkreten Kriterien und die in 
Artikel 4 Absatz 4 genannten Parameter dienen auch als Richtwerte bei 
der Festlegung von Kriterien für die Gewährung der finanziellen Unter
stützung der Union, die in der einschlägigen Verordnung zur Schaffung 
der Fazilität „Connecting Europe“ vorgesehen ist. 

▼B 

2013R0347 — DE — 10.01.2014 — 001.001 — 33



 

Artikel 16 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kom
mission unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertra
gen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 
wird der Kommission für einen Zeitraum von vier Jahren ab dem 
15. Mai 2013 übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Mo
nate vor Ablauf dieses Zeitraums einen Bericht über die Befugnisüber
tragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 
Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament 
oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 3 kann vom Europäi
schen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Be
schluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Be
schluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Be
schluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. 
Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, über
mittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 3 erlassen wurde, 
tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses 
Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände er
hoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Par
lament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Diese Frist wird auf Initiative des 
Europäischen Parlaments oder des Rates um zwei Monate verlängert. 

KAPITEL VI 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 17 

Berichterstattung und Bewertung 

Die Kommission veröffentlicht spätestens 2017 einen Bericht über die 
Durchführung von Vorhaben von gemeinsamem Interesse und übermit
telt ihn dem Europäischen Parlament und dem Rat. Dieser Bericht ent
hält eine Bewertung 

a) der Fortschritte, die bei Planung, Entwicklung, Bau und Inbetrieb
nahme der nach Artikel 3 ausgewählten Vorhaben von gemein
samem Interesse erzielt wurden, und, sofern relevant, der Verzöge
rungen bei der Durchführung sowie sonstiger aufgetretener Schwie
rigkeiten; 

b) der von der Union für Vorhaben von gemeinsamem Interesse gebun
denen und aufgewandten Mittel im Vergleich zum Gesamtwert der 
finanzierten Vorhaben von gemeinsamem Interesse; 

c) für den Strom- und Gassektor: der Entwicklung des Verbundgrads 
zwischen den Mitgliedstaaten, der entsprechenden Entwicklung der 
Energiepreise sowie der Zahl der Netzausfälle, ihrer Ursachen und 
der damit verbundenen wirtschaftlichen Kosten; 
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d) der Genehmigungserteilung und der Beteiligung der Öffentlichkeit, 
insbesondere: 

i) der durchschnittlichen und maximalen Gesamtdauer der Geneh
migungsverfahren für Vorhaben von gemeinsamem Interesse, 
einschließlich der Dauer der einzelnen Stufen des Vorantrags
abschnitts im Vergleich zu dem in den ursprünglichen wichtigs
ten Meilensteinen gemäß Artikel 10 Absatz 4 vorgesehenen Zeit
plan, 

ii) des Ausmaßes des Widerstands gegen Vorhaben von gemein
samem Interesse (insbesondere Zahl der schriftlichen Einwände 
während der Anhörung der Öffentlichkeit, Zahl der Rechtsmittel
verfahren), 

iii) einer Übersicht bewährter und innovativer Verfahren bezüglich 
der Beteiligung von betroffenen Kreisen und der Begrenzung der 
Umweltauswirkungen im Zuge der Genehmigungsverfahren und 
der Durchführung der Vorhaben, 

iv) der Wirksamkeit der nach Artikel 8 Absatz 3 vorgesehenen 
Schemata in Bezug auf die Einhaltung der in Artikel 10 fest
gelegten Fristen; 

e) der Regulierung, insbesondere: 

i) der Zahl der Vorhaben von gemeinsamem Interesse, für die eine 
Entscheidung über die grenzüberschreitende Kostenaufteilung ge
mäß Artikel 12 vorliegt und 

ii) der Zahl und Art von Vorhaben von gemeinsamem Interesse, für 
die spezifische Anreize gemäß Artikel 13 gewährt wurden; 

f) der Wirksamkeit des Beitrags dieser Verordnung zu den für 2014 
und 2015 angestrebten Zielsetzungen bezüglich der Marktintegration, 
zu den für 2020 angestrebten klima- und energiepolitischen Zielen 
sowie — langfristig — zum Übergang zu einer kohlenstoffarmen 
Wirtschaft bis 2050. 

Artikel 18 

Informationen und Publizität 

Die Kommission richtet spätestens sechs Monate nach Annahme der 
ersten Unionsliste eine für die Öffentlichkeit auch über das Internet 
leicht zugängliche Infrastruktur-Transparenzplattform ein. Diese Platt
form enthält die folgenden Informationen: 

a) allgemeine, aktualisierte Informationen, darunter geografische Infor
mationen, über jedes Vorhaben von gemeinsamem Interesse; 

b) den Durchführungsplan gemäß Artikel 5 Absatz 1 für jedes Vor
haben von gemeinsamem Interesse; 

c) die Hauptergebnisse der Kosten-Nutzen-Analyse auf der Grundlage 
der für die betroffenen Vorhaben von gemeinsamem Interesse nach 
Artikel 11 entwickelten Methode mit Ausnahme aller wirtschaftlich 
sensiblen Informationen; 

d) die Unionsliste; 

e) die von der Union für die einzelnen Vorhaben von gemeinsamem 
Interesse gebundenen und aufgewandten Mittel. 
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Artikel 19 

Übergangsbestimmungen 

Diese Verordnung berührt nicht die Gewährung, Fortführung oder Än
derung einer finanziellen Unterstützung, die von der Kommission auf 
der Grundlage von Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen 
im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 680/2007 des Europäischen Par
laments und des Rates vom 20. Juni 2007 über die Grundregeln für die 
Gewährung von Gemeinschaftszuschüssen für transeuropäische 
Verkehrs- und Energienetze ( 1 ) für in den Anhängen I und III der Ent
scheidung Nr. 1364/2006/EG aufgeführte Vorhaben oder im Hinblick 
auf die Zielvorgaben gewährt wurde, die auf den in der 
Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 mit all
gemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds ( 2 ) 
festgelegten, für TEN-E relevanten Ausgabenkategorien beruhen. 

Die Bestimmungen nach Kapitel III gelten nicht für Vorhaben von 
gemeinsamem Interesse im Genehmigungsverfahren, für die ein Vor
habenträger vor dem 16. November 2013 Antragsunterlagen eingereicht 
hat. 

Artikel 20 

Änderungen der Verordnung (EG) Nr. 713/2009 

Artikel 22 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 713/2009 erhält folgende 
Fassung: 

„(1) Für die Beantragung einer Ausnahmeentscheidung nach Ar
tikel 9 Absatz 1 und für Entscheidungen zur grenzüberschreitenden 
Kostenaufteilung, die die Agentur nach Artikel 12 der Verord
nung (EU) Nr. 347/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17. April 2013 zu Leitlinien für die transeuropäische Energie
infrastruktur (*) trifft, sind an die Agentur Gebühren zu entrichten. 

___________ 
(*) ABl L 115 vom 25.4.2013, S. 39.“ 

Artikel 21 

Änderungen der Verordnung (EG) Nr. 714/2009 

Die Verordnung (EG) Nr. 714/2009 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) gemeinsame Instrumente zum Netzbetrieb zur Koordinierung 
des Netzbetriebs im Normalbetrieb und in Notfällen — ein
schließlich eines gemeinsamen Systems zur Einstufung von 
Störfällen — sowie Forschungspläne; im Zusammenhang mit 
diesen Instrumenten wird unter anderem Folgendes angege
ben bzw. festgelegt: 

i) Informationen, die für die Verbesserung der operativen 
Koordinierung hilfreich sind, einschließlich entsprechen
der Informationen, die für den Folgetag, am selben Tag 
und in Echtzeit eingehen, sowie die optimale Häufigkeit 
der Erfassung und Weitergabe dieser Informationen; 
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ii) welche Technologieplattform für den Informationsaus
tausch in Echtzeit zu verwenden ist und, falls erforder
lich, welche Technologieplattformen für die Erfassung, 
Verarbeitung und Übermittlung der sonstigen Informatio
nen gemäß Ziffer i sowie für die Umsetzung der Ver
fahren zu verwenden sind, mit denen die operative Koor
dinierung der Übertragungsnetzbetreiber im Hinblick auf 
die Möglichkeit ausgeweitet werden kann, dass diese 
Koordinierung unionsweit erfolgt; 

iii) wie Übertragungsnetzbetreiber anderen Übertragungs
netzbetreibern oder anderen Einrichtungen, die formell 
beauftragt wurden, sie bei der operativen Koordinierung 
zu unterstützen, und der Agentur betriebsbezogene Infor
mationen zur Verfügung stellen und 

iv) dass die Übertragungsnetzbetreiber eine Kontaktstelle be
stimmen, die Anfragen anderer Übertragungsnetzbetrei
ber oder anderer gemäß Ziffer iii formell beauftragter 
Einrichtungen oder der Agentur nach solchen Informa
tionen zu beantworten hat. 

Der ENTSO-Strom übermittelt der Agentur und der Kom
mission bis zum 16. Mai 2015 die verabschiedeten Angaben 
bzw. Festlegungen in Bezug auf die Ziffern i bis iv. 

Binnen 12 Monaten nach Verabschiedung der Angaben bzw. 
Festlegungen gibt die Agentur eine Stellungnahme ab, in der 
sie prüft, ob sie in ausreichendem Maße dazu beitragen, den 
grenzüberschreitenden Handel zu fördern und für die opti
male Verwaltung, den koordinierten Betrieb, die effiziente 
Nutzung und die sachgerechte technische Weiterentwicklung 
des europäischen Stromübertragungsnetzes zu sorgen.“ 

b) Absatz 10 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) Er beruht auf den nationalen Investitionsplänen — unter 
Berücksichtigung der in Artikel 12 Absatz 1 genannten re
gionalen Investitionspläne — und gegebenenfalls auf den 
unionsbezogenen Aspekten der Netzplanung gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 347/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. April 2013 zu Leitlinien für die 
transeuropäische Energieinfrastruktur (*); er ist Gegenstand 
einer Kosten-Nutzen-Analyse nach der Methode gemäß Ar
tikel 11 der genannten Verordnung. 

___________ 
(*) ABl L 115 vom 25.4.2013, S. 39.“ 

2. Artikel 11 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 11 

Kosten 

Die Kosten im Zusammenhang mit den in den Artikeln 4 bis 12 
dieser Verordnung und in Artikel 11 der Verordnung (EU) 
Nr. 347/2013 genannten Tätigkeiten des ENTSO (Strom) werden 
von den Übertragungsnetzbetreibern getragen und bei der Entgeltbe
rechnung berücksichtigt. Die Regulierungsbehörden genehmigen 
diese Kosten nur dann, wenn sie angemessen und sachbezogen sind.“ 
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3. In Artikel 18 wird folgender Absatz angefügt: 

„(4a) Die Kommission kann Leitlinien für die Umsetzung der 
operativen Koordinierung der Übertragungsnetzbetreiber auf Uni
onsebene erlassen. Diese Leitlinien sind mit den Netzkodizes 
gemäß Artikel 6 dieser Verordnung vereinbar und beruhen auf 
diesen Netzkodizes und den angenommenen Spezifikationen und 
der Stellungnahme der Agentur gemäß Artikel 8 Absatz 3 Buch
stabe a dieser Verordnung. Beim Erlass dieser Leitlinien trägt die 
Kommission den regional und national unterschiedlichen operati
ven Anforderungen Rechnung. 

Diese Leitlinien werden nach dem in Artikel 23 Absatz 3 genann
ten Prüfverfahren erlassen.“ 

4. In Artikel 23 wird folgender Absatz angefügt: 

„(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Arti
kel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Par
laments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitglied
staaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch 
die Kommission kontrollieren (*). 

___________ 
(*) ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13.“ 

Artikel 22 

Änderungen der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 

Die Verordnung (EG) Nr. 715/2009 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 8 Absatz 10 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) auf den nationalen Investitionsplänen unter Berücksichtigung 
der in Artikel 12 Absatz 1 genannten regionalen Investitions
pläne und gegebenenfalls der unionsbezogenen Aspekte der 
Netzplanung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 347/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2013 
zu Leitlinien für die transeuropäische Energieinfrastruktur (*) 
aufbauen; er ist Gegenstand einer Kosten-Nutzen-Analyse 
nach der Methode gemäß Artikel 11 der genannten Verordnung. 

___________ 
(*) ABl L 115 vom 25.4.2013, S. 39.“ 

2. Artikel 11 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 11 

Kosten 

Die Kosten im Zusammenhang mit den in den Artikeln 4 bis 12 
dieser Verordnung und in Artikel 11 der Verordnung (EU) 
Nr. 347/2013 genannten Tätigkeiten des ENTSO (Gas) werden von 
den Fernleitungsnetzbetreibern getragen und bei der Tarifberechnung 
berücksichtigt. Die Regulierungsbehörden genehmigen diese Kosten 
nur dann, wenn sie angemessen und sachbezogen sind.“ 
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Artikel 23 

Aufhebung 

Die Entscheidung Nr. 1364/2006/EG wird zum 1. Januar 2014 aufgeho
ben. Für in den Anhängen I und III der Entscheidung Nr. 1364/2006/EG 
aufgeführte Vorhaben entstehen aus dieser Verordnung keine Rechte. 

Artikel 24 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung 
im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. Juni 2013, mit Ausnahme der Artikel 14 und 15, die 
ab dem Geltungsbeginn der einschlägigen Verordnung zur Schaffung 
der Fazilität „Connecting Europe“ gelten. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittel
bar in jedem Mitgliedstaat. 
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ANHANG I 

VORRANGIGE ENERGIEINFRASTRUKTURKORRIDORE UND -GEBIETE 

Diese Verordnung gilt für die folgenden transeuropäischen Energieinfrastrukt
urkorridore und -gebiete: 

1. VORRANGIGE STROMKORRIDORE 

1. Offshore-Netz der nördlichen Meere („NSOG“): Ausbau des integrierten 
Offshore-Stromnetzes und der entsprechenden Verbindungsleitungen in 
der Nordsee, in der Irischen See, im Ärmelkanal, in der Ostsee und in 
angrenzenden Meeren, um Strom aus erneuerbaren 
Offshore-Energiequellen zu den Verbrauchs- und Speicherzentren zu trans
portieren und den grenzüberschreitenden Stromaustausch auszubauen. 

Betroffene Mitgliedstaaten: Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, 
Irland, Luxemburg, Niederlande, Schweden und Vereinigtes Königreich. 

2. Nord-Süd-Stromverbindungsleitungen in Westeuropa („NSI West Electrici
ty“): Verbindungsleitungen zwischen Mitgliedstaaten dieses Raums und mit 
dem Mittelmeerraum, einschließlich der Iberischen Halbinsel, insbesondere 
um Strom aus erneuerbaren Energiequellen zu integrieren und die Binnen
netzinfrastruktur zur Förderung der Marktintegration in diesem Raum aus
zubauen. 

Betroffene Mitgliedstaaten: Belgien, Deutschland, Frankreich, Irland, Ita
lien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Spanien und 
Vereinigtes Königreich. 

3. Nord-Süd-Stromverbindungsleitungen in Mittelosteuropa und Südosteuropa 
(„NSI East Electricity“): Verbindungsleitungen und Binnenleitungen in 
Nord-Süd- sowie in Ost-West-Richtung zur Vervollständigung des Binnen
markts und zur Integration der Erzeugung aus erneuerbaren Energiequellen. 

Betroffene Mitgliedstaaten: Bulgarien, Deutschland, Griechenland, Italien, 
Kroatien ( 1 ), Österreich, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Tsche
chische Republik, Ungarn und Zypern. 

4. Stromverbundplan für den Energiemarkt im Ostseeraum („BEMIP Electri
city“): Verbindungsleitung zwischen Mitgliedstaaten des Ostseeraums und 
entsprechender Ausbau der Binnennetzinfrastruktur zur Beendigung der Iso
lierung der baltischen Staaten und zur Förderung der Marktintegration, unter 
anderem durch das Hinwirken auf die Integration erneuerbarer Energieträger 
in diesem Raum. 

Betroffene Mitgliedstaaten: Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, 
Lettland, Litauen, Polen und Schweden. 

2. VORRANGIGE GASKORRIDORE 

5. Nord-Süd-Gasverbindungsleitungen in Westeuropa („NSI West Gas“): Ga
sinfrastruktur für Nord-Süd-Gaslastflüsse in Westeuropa zur weiteren Diver
sifizierung der Versorgungswege und zur Steigerung der kurzfristig liefer
baren Gasmengen. 

Betroffene Mitgliedstaaten: Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, 
Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Spanien und Ver
einigtes Königreich. 

6. Nord-Süd-Gasverbindungsleitungen in Mittelosteuropa und Südosteuropa 
(„NSI East Gas“): Gasinfrastruktur für regionale Verbindungen zwischen 
dem Ostseeraum, der Adria und der Ägäis, dem östlichen Mittelmeer und 
dem Schwarzen Meer sowie in diesen Räumen und für eine stärker diver
sifizierte und sicherere Gasversorgung. 

Betroffene Mitgliedstaaten: Bulgarien, Deutschland, Griechenland, Italien, 
Kroatien ( 1 ), Österreich, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Tsche
chische Republik, Ungarn und Zypern. 
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7. Südlicher Gaskorridor („SGC“): Infrastruktur für eine Gasfernleitung vom 
Kaspischen Becken, von Zentralasien, vom Nahen Osten und vom östlichen 
Mittelmeerbecken in die Union für eine stärker diversifizierte Gasversor
gung. 

Betroffene Mitgliedstaaten: Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Griechen
land, Italien, Kroatien ( 1 ), Österreich, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowe
nien, Tschechische Republik, Ungarn und Zypern. 

8. Gasverbundplan für den Energiemarkt im Ostseeraum („BEMIP Gas“): Ga
sinfrastruktur zur Beendigung der Isolation der drei baltischen Staaten und 
Finnlands sowie ihrer Abhängigkeit von einem einzigen Lieferanten, zum 
entsprechenden Ausbau der Binnennetzinfrastruktur und zur stärkeren Di
versifizierung und Sicherung der Lieferungen in den Ostseeraum. 

Betroffene Mitgliedstaaten: Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, 
Lettland, Litauen, Polen und Schweden. 

3. VORRANGIGE ERDÖLKORRIDORE 

9. Erdölversorgungsleitungen in Mittelosteuropa („OSC“): Interoperabilität des 
Erdölfernleitungsnetzes in Mittelosteuropa zur Stärkung der Versorgungs
sicherheit und zur Verminderung von Umweltrisiken. 

Betroffene Mitgliedstaaten: Deutschland, Kroatien ( 1 ), Österreich, Polen, 
Slowakei, Tschechische Republik, Ungarn. 

4. VORRANGIGE THEMATISCHE GEBIETE 

10. Realisierung intelligenter Netze: Einführung von Technologien für intelli
gente Netze in der gesamten Union, um das Verhalten und die Handlungen 
aller an das Stromnetz angeschlossenen Nutzer auf effiziente Weise zu 
integrieren, insbesondere die Erzeugung großer Strommengen aus erneuer
baren oder dezentralen Energiequellen und die Reaktion auf der Nachfra
geseite durch die Kunden. 

Betroffene Mitgliedstaaten: alle. 

11. Stromautobahnen: erste Stromautobahnen bis 2020 im Hinblick auf den Bau 
eines Stromautobahnsystems in der gesamten Union, das in der Lage ist, 

a) die ständig zunehmende Erzeugung überschüssiger Windenergie in den 
nördlichen Meeren und in der Ostsee und die zunehmende Erzeugung 
von Energie aus erneuerbaren Quellen in Ost- und Südeuropa und auch 
in Nordafrika aufzunehmen; 

b) diese neuen Stromerzeugungszentren mit großen Speichern in den nor
dischen Ländern, den Alpen und anderen Gebieten mit großen Ver
brauchszentren zu verbinden und 

c) eine zunehmend variable und dezentrale Stromversorgung und die flexi
ble Stromnachfrage zu bewältigen. 

Betroffene Mitgliedstaaten: alle. 

12. Grenzüberschreitendes Kohlendioxidnetz: Entwicklung einer Infrastruktur 
für den Transport von Kohlendioxid zwischen den Mitgliedstaaten und 
benachbarten Drittländern im Hinblick auf die Realisierung der Kohlen
dioxidabscheidung und -speicherung. 

Betroffene Mitgliedstaaten: alle. 
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ANHANG II 

ENERGIEINFRASTRUKTURKATEGORIEN 

Die Energieinfrastrukturkategorien, die zur Realisierung der in Anhang I auf
geführten Energieinfrastrukturprioritäten entwickelt werden müssen, sind wie 
folgt: 

1. Strom: 

a) Hochspannungsfreileitungen, sofern sie für eine Spannung von mindestens 
220 kV ausgelegt wurden, sowie Erd- und Seekabel, sofern sie für eine 
Spannung von mindestens 150 kV ausgelegt wurden; 

b) insbesondere bei Stromautobahnen: jede materielle Ausrüstung, die für den 
Stromtransport auf der Hoch- und Höchstspannungsebene ausgelegt ist, um 
große Strommengen, die in einem oder mehreren Mitgliedstaaten oder in 
Drittländern erzeugt oder gespeichert werden, mit großen Stromverbrauchs
zentren in einem oder in mehreren anderen Mitgliedstaaten zu verbinden; 

c) Stromspeicheranlagen, die zur dauerhaften oder vorübergehenden Strom
speicherung in überirdischen, unterirdischen oder geologischen Speicher
stätten verwendet werden, sofern sie direkt an Hochspannungsübertra
gungsleitungen angeschlossen sind, die für eine Spannung von 110 kV 
oder mehr ausgelegt sind; 

d) jede Ausrüstung oder Anlage, die für den sicheren und effizienten Betrieb 
der unter den Buchstaben a bis c definierten Systeme unentbehrlich sind, 
einschließlich der Schutz-, Überwachungs- und Steuerungssysteme auf al
len Spannungsebenen und in allen Transformatorstationen; 

e) jede Ausrüstung oder Anlage sowohl auf der Übertragungs- als auch auf 
der Mittelspannungsverteilerebene, die auf eine bidirektionale digitale 
Kommunikation in Echtzeit oder echtzeitnah und auf eine interaktive, in
telligente Überwachung und Steuerung von Stromerzeugung, -übertragung, 
-verteilung und -verbrauch innerhalb eines Stromnetzes abzielt, um ein 
Netz zu entwickeln, das auf effiziente Weise das Verhalten und die Hand
lungen aller daran angeschlossenen Nutzer — Erzeuger, Verbraucher und 
Akteure, die sowohl Erzeuger als auch Verbraucher sind — integriert, 
damit ein wirtschaftlich effizientes, nachhaltiges Stromnetz mit geringen 
Verlusten, hoher Qualität, großer Versorgungssicherheit und hoher tech
nischer Sicherheit gewährleistet wird. 

2. Gas: 

a) Fernleitungen für den Transport von Erdgas und Biogas, die Bestandteil 
eines Netzes sind, das überwiegend aus Hochdruckrohrleitungen besteht, 
ohne Hochdruckrohrleitungen, die für die vorgelagerte oder lokale Vertei
lung von Erdgas verwendet werden, 

b) an die genannten Hochdruck-Gasleitungen angeschlossene Untergrundspei
cher, 

c) Anlagen für die Übernahme, Speicherung und Rückvergasung oder De
komprimierung von Flüssigerdgas (LNG) oder von komprimiertem 
Erdgas (CNG), 

d) jede Ausrüstung oder Anlage, die für den sicheren und effizienten Betrieb 
des Systems oder für die Ermöglichung der bidirektionalen Kapazität un
entbehrlich ist, einschließlich Verdichterstationen. 

3. Erdöl: 

a) Rohrleitungen für den Transport von Rohöl, 

b) Pumpstationen und Speicheranlagen, die für den Betrieb der Rohölrohr
leitungen erforderlich sind, 

c) alle Ausrüstungen und Anlagen, die für den ordnungsgemäßen, sicheren 
und effizienten Betrieb des betreffenden Systems unentbehrlich sind, ein
schließlich der Schutz-, Überwachungs- und Steuerungssysteme. 
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4. Kohlendioxid: 

a) spezielle Rohrleitungen mit Ausnahme des vorgelagerten Rohrleitungsnet
zes, die verwendet werden, um anthropogenes Kohlendioxid aus mehr als 
einer Quelle, d. h. von Industrieanlagen (einschließlich Kraftwerken), die 
Kohlendioxidgas bei der Verbrennung oder bei anderen chemischen Re
aktionen, an denen fossile oder nichtfossile kohlenstoffhaltige Komponen
ten beteiligt sind, produzieren, für die dauerhafte geologische Speicherung 
von Kohlendioxid gemäß der Richtlinie 2009/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates ( 1 ) zu transportieren; 

b) Anlagen für die Verflüssigung und Pufferspeicherung von Kohlendioxid 
im Hinblick auf dessen weiteren Transport; darin nicht enthalten sind 
Infrastruktur innerhalb einer geologischen Formation, die für die dauerhafte 
geologische Speicherung von Kohlendioxid gemäß der Richtlinie 
2009/31/EG verwendet wird, damit zusammenhängende Flächen und In
jektionsanlagen; 

c) alle Ausrüstungen und Anlagen, die für den ordnungsgemäßen, sicheren 
und effizienten Betrieb des betreffenden Systems unentbehrlich sind, ein
schließlich der Schutz-, Überwachungs- und Steuerungssysteme. 
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ANHANG III 

REGIONALE LISTEN VON VORHABEN VON GEMEINSAMEM 
INTERESSE 

1. REGELN FÜR GRUPPEN 

1. Bei Stromvorhaben, die unter die in Anhang II Nummer 1 genannten Ka
tegorien fallen, setzt sich jede Gruppe aus Vertretern der Mitgliedstaaten, 
der nationalen Regulierungsbehörden, der Übertragungsnetzbetreiber sowie 
der Kommission, der Agentur und des ENTSO-Strom zusammen. 

Bei Gasvorhaben, die unter die in Anhang II Nummer 2 genannten Kate
gorien fallen, setzt sich jede Gruppe aus Vertretern der Mitgliedstaaten, der 
nationalen Regulierungsbehörden, der Übertragungsnetzbetreiber sowie der 
Kommission, der Agentur und des ENTSO-Gas zusammen. 

Bei Erdöl- und Kohlendioxidtransportvorhaben, die unter die in Anhang II 
Nummern 3 und 4 genannten Kategorien fallen, setzt sich jede Gruppe aus 
Vertretern der Mitgliedstaaten, der von jeder der in Anhang I genannten 
relevanten Prioritäten betroffenen Vorhabenträger und der Kommission zu
sammen. 

2. Die Entscheidungsgremien der Gruppen können fusionieren. Alle Gruppen 
oder Entscheidungsgremien kommen bei Bedarf zusammen, um Angelegen
heiten, die alle Gruppen gemeinsam betreffen, zu erörtern; diese Angele
genheiten können Themen umfassen, die einen Bezug zur überregionalen 
Kohärenz oder zur Anzahl der vorgeschlagenen Vorhaben aufweisen, die im 
Entwurf von regionalen Listen enthalten sind und bei denen die Gefahr 
besteht, dass sie nicht mehr zu bewältigen sind. 

3. Jede Gruppe organisiert ihre Arbeit in Einklang mit den Bemühungen um 
eine regionale Zusammenarbeit gemäß Artikel 6 der Richtlinie 2009/72/EG, 
Artikel 7 der Richtlinie 2009/73/EG, Artikel 12 der Verordnung (EG) 
Nr. 714/2009 und Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 und an
deren bestehenden Strukturen der regionalen Zusammenarbeit. 

4. Jede Gruppe lädt, wie dies im Hinblick auf die Umsetzung der in Anhang I 
genannten relevanten Prioritäten zweckmäßig ist, Träger von Vorhaben, die 
möglicherweise als Vorhaben von gemeinsamem Interesse in Betracht kom
men, sowie Vertreter der nationalen Verwaltungen, der Regulierungsbehör
den und der Übertragungs- bzw. Fernleitungsnetzbetreiber der 
EU-Kandidatenländer und potenzieller Kandidaten, der Mitgliedstaaten des 
Europäischen Wirtschaftsraums und der Europäischen Freihandelsassoziati
on, der Einrichtungen und Gremien der Energiegemeinschaft, der Länder, 
die Gegenstand der Europäischen Nachbarschaftspolitik sind, und der Län
der, mit denen die Union eine spezielle Zusammenarbeit im Energiebereich 
etabliert hat, ein. Die Entscheidung, Vertreter von Drittstaaten einzuladen, 
wird einvernehmlich getroffen. 

5. Jede Gruppe hört die Organisationen, die die relevanten betroffenen Kreise 
vertreten, und, falls dies als zweckdienlich erachtet wird, die betroffenen 
Kreise direkt an, darunter Erzeuger, Verteilernetzbetreiber, Lieferanten, Ver
braucher und Umweltschutzorganisationen. Die Gruppe kann Anhörungen 
organisieren, wenn dies für die Durchführung ihrer Aufgaben relevant ist. 

6. Die Geschäftsordnung, eine aktuelle Liste der Mitgliedsorganisationen, re
gelmäßig aktualisierte Informationen über die bei ihrer Tätigkeit erzielten 
Fortschritte, die Tagesordnungen der Sitzungen sowie die endgültigen 
Schlussfolgerungen und Beschlüsse jeder Gruppe werden von der Kommis
sion auf der Transparenzplattform gemäß Artikel 18 veröffentlicht. 

7. Die Kommission, die Agentur und die Gruppen sind bestrebt, Kohärenz 
zwischen den einzelnen Gruppen herzustellen. Zu diesem Zweck sorgen 
die Kommission und die Agentur, falls dies sachdienlich ist, dafür, dass 
Informationen über alle Tätigkeiten von regionenübergreifendem Belang 
unter den betroffenen Gruppen ausgetauscht werden. 
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Die Mitwirkung der nationalen Regulierungsbehörden und der Agentur in 
den Gruppen darf die Erfüllung der ihnen gesetzten Ziele und die Wahr
nehmung ihrer Aufgaben aufgrund dieser Verordnung oder der Artikel 36 
und 37 der Richtlinie 2009/72/EG bzw. der Artikel 40 und 41 der Richtlinie 
2009/73/EG oder der Verordnung (EG) Nr. 713/2009 nicht beeinträchtigen. 

2. VERFAHREN FÜR DIE ERSTELLUNG REGIONALER LISTEN 

1. Träger von Vorhaben, die möglicherweise als Vorhaben von gemeinsamem 
Interesse in Betracht kommen und für die sie den Status als Vorhaben von 
gemeinsamem Interesse anstreben, legen der Gruppe einen Antrag auf Aus
wahl als Vorhaben von gemeinsamem Interesse vor, der Folgendes ein
schließt: 

— eine Beurteilung ihrer Vorhaben im Hinblick auf den Beitrag zur Um
setzung der in Anhang I aufgeführten Prioritäten; 

— eine Analyse der Einhaltung der nach Artikel 4 festgelegten relevanten 
Kriterien; 

— bei Vorhaben, die ausreichend ausgereift sind, eine auf das jeweilige 
Vorhaben bezogene Kosten-Nutzen-Analyse gemäß Artikel 21 und 22, 
die auf der vom ENTSO-Strom oder vom ENTSO-Gas gemäß Artikel 11 
entwickelten Methoden beruht; und 

— alle sonstigen für die Bewertung des Vorhabens relevanten Informatio
nen. 

2. Alle Empfänger behandeln wirtschaftlich sensible Informationen vertraulich. 

3. Nach Verabschiedung der ersten Unionsliste gilt für alle später verabschie
deten Unionslisten, dass vorgeschlagene Stromübertragungs- und -speicher
vorhaben, die unter die in Anhang II Nummer 1 Buchstaben a, b und d 
genannten Kategorien fallen, Teil des letzten verfügbaren, vom 
ENTSO-Strom gemäß Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 714/2009 aus
gearbeiteten Zehnjahresnetzentwicklungsplans für Strom sind. 

4. Nach Verabschiedung der ersten Unionsliste gilt für alle später verabschie
deten Unionslisten, dass vorgeschlagene Gasinfrastrukturvorhaben, die unter 
die in Anhang II Nummer 2 genannten Kategorien fallen, Teil des letzten 
verfügbaren, vom ENTSO-Gas gemäß Artikel 8 der Verordnung (EG) 
Nr. 715/2009 ausgearbeiteten Zehnjahresnetzentwicklungsplans für Gas 
sind. 

5. Vorschläge für Vorhaben, die zur Aufnahme in die erste Unionsliste der 
Vorhaben von gemeinsamem Interesse eingereicht wurden und nicht zuvor 
gemäß Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 714/2009 bewertet worden sind, 
werden in Bezug auf das unionsweite Energiesystem wie folgt bewertet: 

— Der ENTSO-Strom bewertet nach der Methode, die im letzten verfüg
baren Zehnjahresnetzentwicklungsplan für Vorhaben, die unter Anhang 
II Nummer 1 Buchstaben a, b und d fallen, angewendet wurde. 

— Vorhaben, die unter Anhang II Nummer 2 fallen, werden auf der Grund
lage einer objektiven Methode vom ENTSO-Gas oder einem Dritten 
einheitlich bewertet. 

Die Kommission veröffentlicht bis zum 16. Januar 2014 Leitlinien für Kri
terien, die vom ENTSO-Strom und vom ENTSO-Gas bei der Ausarbeitung 
ihrer jeweiligen Zehnjahresnetzentwicklungspläne gemäß Nummern 3 und 4 
anzuwenden sind, um für Gleichbehandlung und ein transparentes Verfahren 
zu sorgen. 

6. Vorgeschlagene Kohlendioxidtransportvorhaben, die unter die in Anhang II 
Nummer 4 genannte Kategorie fallen, werden als Teil eines von mindestens 
zwei Mitgliedstaaten ausgearbeiteten Plans für die Entwicklung einer grenz
überschreitenden Kohlendioxidtransport- und -Speicherinfrastruktur präsen
tiert, den die betroffenen Mitgliedstaaten oder die von diesen Mitgliedstaa
ten benannten Einrichtungen der Kommission vorlegen müssen. 
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7. Bei vorgeschlagenen Vorhaben, die in die Kategorien gemäß Anhang II 
Nummern 1 und 2 fallen, prüfen die nationalen Regulierungsbehörden 
und, falls erforderlich, die Agentur nach Möglichkeit im Rahmen der re
gionalen Zusammenarbeit (Artikel 6 der Richtlinie 2009/72/EG, Artikel 7 
der Richtlinie 2009/73/EG) die einheitliche Anwendung der Kriterien und 
der Methoden für die Kosten-Nutzen-Analysen und bewerten die grenzüber
greifende Bedeutung der Vorhaben. Sie legen ihre Bewertungen der Gruppe 
vor. 

8. Bei vorgeschlagenen Erdöl- und Kohlendioxidtransportvorhaben, die unter 
die Kategorien gemäß Anhang II Nummern 3 und 4 fallen, bewertet die 
Kommission die Anwendung der in Artikel 4 festgelegten Kriterien. Bei 
Kohlendioxidvorhaben, die unter die in Anhang II Nummer 4 genannte 
Kategorie fallen, berücksichtigt die Kommission außerdem die Möglichkeit 
einer künftigen Erweiterung auf zusätzliche Mitgliedstaaten. Die Kommis
sion legt ihre Bewertungen der Gruppe vor. 

9. Jeder Mitgliedstaat, dessen Hoheitsgebiet von einem vorgeschlagenen Vor
haben nicht betroffen ist, aber für den das vorgeschlagene Vorhaben einen 
positiven Nettoeffekt haben könnte bzw. auf den es sich in erheblichem 
Maße — beispielsweise auf die Umwelt oder den Betrieb der Energieinfra
struktur auf seinem Hoheitsgebiet — auswirken könnte, kann der Gruppe 
eine Stellungnahme, in der er seine Anliegen schildert, vorlegen. 

10. Das Entscheidungsgremium der Gruppe prüft auf Ersuchen eines Mitglied
staats der Gruppe die von einem Mitgliedstaat nach Artikel 3 Absatz 3 
vorgebrachten stichhaltigen Gründe, aus denen er ein Vorhaben von ge
meinsamem Interesse, das sein Hoheitsgebiet betrifft, nicht genehmigt. 

11. Die Gruppe tritt zusammen, um die vorgeschlagenen Vorhaben zur prüfen 
und in eine Rangfolge zu bringen, wobei sie der Bewertung der Regulie
rungsbehörden oder — bei Erdöl- und Kohlendioxidtransportvorhaben — 
der Bewertung der Kommission Rechnung trägt. 

12. Die von den Gruppen erstellten Entwürfe für regionale Listen der vor
geschlagenen Vorhaben, die unter die Kategorien gemäß Anhang II Num
mern 1 und 2 fallen, und alle Stellungnahmen nach Absatz 9 werden der 
Agentur sechs Monate vor dem Datum der Verabschiedung der Unionsliste 
übermittelt. Die Entwürfe für regionale Listen und die dazugehörigen Stel
lungnahmen werden von der Agentur innerhalb von drei Monaten nach 
Erhalt bewertet. Die Agentur gibt eine Stellungnahme zu den Entwürfen 
für regionale Listen ab, insbesondere in Bezug auf die einheitliche Anwen
dung der Kriterien und die regionenübergreifende Kosten-Nutzen-Analyse. 
Die Stellungnahme der Agentur wird gemäß Artikel 15 Absatz 1 der Ver
ordnung (EG) Nr. 713/2009 angenommen. 

13. Innerhalb eines Monats nach Erhalt der Stellungnahme der Agentur ver
abschiedet das Entscheidungsgremium jeder Gruppe seine jeweilige endgül
tige regionale Liste gemäß Artikel 3 Absatz 3, wobei es sich auf den Vor
schlag der Gruppe stützt sowie der Stellungnahme der Agentur und der nach 
Absatz 7 übermittelten Bewertung der nationalen Regulierungsstellen oder 
— bei Erdöl- und Kohlendioxidtransportvorhaben — der nach Absatz 8 
übermittelten Bewertung der Kommission Rechnung trägt. Die Gruppen 
übermitteln der Kommission die endgültigen regionalen Listen zusammen 
mit allen Stellungnahmen nach Absatz 9. 

14. Wenn anhand der eingegangenen regionalen Listen und nach Berücksichti
gung der Stellungnahme der Agentur die Gesamtzahl der vorgeschlagenen 
Vorhaben von gemeinsamem Interesse auf der Unionsliste nicht mehr zu 
bewältigen wäre, prüft die Kommission nach Anhörung der jeweils betrof
fenen Gruppen, ob Vorhaben, denen von der betroffenen Gruppe die nied
rigste Priorität in der Reihung gemäß Artikel 4 Absatz 4 zugewiesen wurde, 
nicht in die Unionsliste aufgenommen werden. 
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ANHANG IV 

REGELN UND INDIKATOREN FÜR DIE KRITERIEN FÜR VORHABEN 
VON GEMEINSAMEM INTERESSE 

1. Ein Vorhaben mit erheblichen grenzüberschreitenden Auswirkungen ist ein 
Vorhaben im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats, das die folgenden Bedingun
gen erfüllt: 

a) Stromübertragung: Das Vorhaben erhöht die Übertragungskapazität des 
Netzes oder die für kommerzielle Lastflüsse verfügbare Kapazität an der 
Grenze dieses Mitgliedstaats zu einem oder mehreren anderen Mitglied
staaten oder an jeder anderen relevanten Stelle desselben Übertragungs
korridors und damit auch die grenzübergreifende Übertragungskapazität 
des Netzes um mindestens 500 Megawatt gegenüber der Situation ohne 
die Inbetriebnahme des Vorhabens. 

b) Stromspeicherung: Das Vorhaben schafft durch den Bau von Anlagen eine 
Kapazität von mindestens 225 Megawatt und hat eine Speicherkapazität, 
die eine jährliche Nettostromerzeugung von 250 Gigawattstunden pro Jahr 
ermöglicht. 

c) Gasfernleitung: Das Vorhaben betrifft Investitionen in Lastflusskapazitäten 
entgegen der Hauptflussrichtung oder verändert die grenzüberschreitende 
Fernleitungskapazität der betroffenen Mitgliedstaaten um mindestens 
10 % gegenüber der Situation vor der Inbetriebnahme des Vorhabens. 

d) Gasspeicherung oder verflüssigtes oder verdichtetes Erdgas: Ziel des Vor
habens ist es, mindestens zwei Mitgliedstaaten direkt oder indirekt zu 
versorgen oder den Infrastrukturstandard (n-1-Regel) auf regionaler Ebene 
gemäß Artikel 6 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 994/2010 des Euro
päischen Parlaments und des Rates ( 1 ) zu erfüllen. 

e) intelligente Netze: Das Vorhaben ist für Ausrüstungen und Anlagen auf 
der Hochspannungsebene und der Mittelspannungsebene ausgelegt, die für 
eine Spannung von mindestens 10 kV konzipiert. An ihm sind Übertra
gungs- und Verteilernetzbetreiber aus mindestens zwei Mitgliedstaaten 
beteiligt, die mindestens 50 000 Nutzer abdecken, die Strom erzeugen 
oder verbrauchen oder sowohl Strom erzeugen als auch verbrauchen, 
und zwar in einem Verbrauchsgebiet von mindestens 300 Gigawattstun
den/Jahr, von denen mindestens 20 % aus erneuerbaren Energiequellen, 
die variabel sind, stammen. 

2. Bei Vorhaben, die unter die in Anhang II Nummer 1 Buchstaben a bis d 
genannten Kategorien fallen, werden die in Artikel 4 aufgeführten Kriterien 
wie folgt bewertet: 

a) Marktintegration, Wettbewerb und Netzflexibilität werden entsprechend 
der im Rahmen des letzten verfügbaren unionsweiten Zehnjahres-Netzent
wicklungsplans für Strom durchgeführten Analyse gemessen, insbesondere 

— indem bei grenzüberschreitenden Vorhaben die Auswirkungen auf die 
Netzübertragungskapazität in beide Lastflussrichtungen, gemessen als 
Strommenge (in Megawatt), und ihr Beitrag zum Erreichen der Min
destverbindungskapazität von 10 % der vorhandenen Erzeugungskapa
zität berechnet werden oder indem bei Vorhaben mit erheblichen 
grenzüberschreitenden Auswirkungen die Auswirkungen auf die Netz
übertragungskapazität an den Grenzen zwischen relevanten Mitglied
staaten, zwischen relevanten Mitgliedstaaten und Drittländern oder 
innerhalb relevanter Mitgliedstaaten, auf den Ausgleich zwischen An
gebot und Nachfrage und auf den Netzbetrieb in relevanten Mitglied
staaten berechnet werden; 

— indem für das in Anhang V Nummer 10 definierte Analysegebiet die 
Auswirkungen eines Vorhabens hinsichtlich der energiesystemweiten 
Erzeugungs- und Übertragungskosten und der Entwicklung und Kon
vergenz der Marktpreise nach verschiedenen Planungsszenarios, ins
besondere unter Berücksichtigung der bei der Merit-Order (Einsatz
reihenfolge des Kraftwerkparks) entstehenden Veränderungen, bewer
tet werden. 
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b) Die Übertragung regenerativ erzeugten Stroms zu großen Verbrauchszen
tren und Speicheranlagen wird entsprechend der im Rahmen des letzten 
verfügbaren Zehnjahres-Netzentwicklungsplans für Strom durchgeführten 
Analyse gemessen, insbesondere 

— indem bei der Stromübertragung die Kapazität der Erzeugung aus 
erneuerbaren Energiequellen (pro Technologie in Megawatt), die in
folge des Vorhabens angeschlossen und übertragen wird, im Vergleich 
zu der gesamten Erzeugungskapazität aus diesen erneuerbaren Ener
giequellen, die für 2020 nach dem in Artikel 4 der Richtlinie 
2009/28/EG festgelegten nationalen Aktionsplan für erneuerbare Ener
gie im jeweiligen Mitgliedstaat geplant ist, geschätzt wird; 

— indem bei der Stromspeicherung die durch das Vorhaben bereit
gestellte neue Kapazität mit der für die gleiche Speichertechnologie 
in dem in Anhang V Nummer 10 definierten Analysegebiet vorhan
denen Gesamtkapazität verglichen wird. 

c) Die Versorgungssicherheit, die Interoperabilität und der sichere Netz
betrieb werden entsprechend der im Rahmen des letzten verfügbaren 
Zehnjahres-Netzentwicklungsplans für Strom durchgeführten Analyse ge
messen, insbesondere indem für das in Anhang V Nummer 10 definierte 
Analysegebiet die Auswirkungen des Vorhabens auf die Unterbrechungs
erwartung aufgrund von Erzeugungsdefiziten hinsichtlich der Angemes
senheit der Erzeugung und der Übertragung für eine Reihe charakteristi
scher Lastzeiträume bewertet werden unter Berücksichtigung voraussicht
licher Änderungen bei den mit dem Klima zusammenhängenden extremen 
Wetterereignissen und deren Folgen für die Belastbarkeit der Infrastruktur. 
Die Auswirkungen des Vorhabens auf die unabhängige und zuverlässige 
Kontrolle des Betriebs und der Leistungen des Netzes werden gemessen, 
sofern dies möglich ist. 

3. Bei Vorhaben, die unter die in Anhang II Nummer 2 genannten Kategorien 
fallen, werden die in Artikel 4 aufgeführten Kriterien wie folgt bewertet: 

a) Die Marktintegration und die Interoperabilität werden gemessen, indem 
der Mehrwert des Vorhabens für die Integration der Marktgebiete, die 
Preiskonvergenz und die Flexibilität des Netzes insgesamt, einschließlich 
der Kapazität für Lastflüsse entgegen der Hauptflussrichtung, nach ver
schiedenen Szenarios berechnet wird. 

b) Der Wettbewerb wird auf der Grundlage der Diversifizierung gemessen, 
wobei die Erleichterung des Zugangs zu heimischen Versorgungsquellen 
eingeschlossen wird und — in dieser Reihenfolge — die Diversifizierung 
der Quellen, die Diversifizierung der Lieferanten und die Diversifizierung 
der Versorgungswege sowie die Auswirkungen neuer Kapazität auf den 
Herfindahl-Hirschmann-Index (HHI), der auf Kapazitätsebene für das in 
Anhang V Nummer 10 definierte Analysegebiet berechnet wird, berück
sichtigt werden. 

c) Die Gasversorgungssicherheit wird gemessen, indem der Mehrwert des 
Vorhabens für die kurz- und langfristige Belastbarkeit des Gasnetzes der 
Union und für die Verbesserung der verbleibenden Flexibilität des Netzes 
im Hinblick auf die Bewältigung von Versorgungsunterbrechungen in den 
Mitgliedstaaten nach verschiedenen Szenarios berechnet wird ebenso wie 
die zusätzliche durch das Vorhaben bereitgestellte Kapazität, die bezogen 
auf den Infrastrukturstandard (n-1-Regel) auf regionaler Ebene gemäß 
Artikel 6 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 994/2010 gemessen wird. 

d) Die Nachhaltigkeit wird als Beitrag eines Vorhabens zur Emissionsmin
derung, zur Absicherung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energie
quellen oder von Strom-zu-Gas-Konzepten und des Biogastransports unter 
Berücksichtigung erwarteter Veränderungen der klimatischen Bedingun
gen gemessen. 

4. Bei Vorhaben, die unter die in Anhang II Nummer 1 Buchstabe e genannten 
Kategorien fallen, wird jede in Artikel 4 aufgeführte Funktion anhand fol
gender Kriterien bewertet: 

a) Grad der Nachhaltigkeit: Dieses Kriterium wird durch die Bewertung der 
Verringerung der Treibhausgasemissionen und der Auswirkungen der 
Stromnetzinfrastruktur auf die Umwelt gemessen. 
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b) Kapazität der Übertragungs- und Verteilernetze, Nutzer anzubinden und 
Strom von den und zu den Nutzern zu transportieren: Dieses Kriterium 
wird durch die Schätzung der in den Verteilernetzen installierten Kapazität 
dezentraler Energiequellen, der ohne Engpassrisiken maximal zulässigen 
Stromeinspeisung in Übertragungsnetze und der wegen Engpass- oder 
Sicherheitsrisiken nicht in Anspruch genommenen Energie aus erneuer
baren Energiequellen gemessen. 

c) Netzanbindung und Zugang zu allen Kategorien von Netznutzern: Dieses 
Kriterium wird bemessen, indem für Erzeuger, Verbraucher und Akteure, 
die sowohl Erzeuger als auch Verbraucher sind, die für die Berechnung 
der Entgelte und Tarife festgelegten Methoden sowie ihre Struktur beur
teilt werden ebenso wie die für den dynamischen Ausgleich von Mengen
abweichungen im Stromnetz vorhandene betriebstechnische Flexibilität. 

d) Sicherheit und Qualität der Versorgung: Dieses Kriterium wird bemessen, 
indem das Verhältnis zwischen zuverlässiger verfügbarer Erzeugungskapa
zität und Spitzennachfrage, der Anteil erneuerbarer Energiequellen an der 
Stromerzeugung, die Stabilität des Stromnetzes, die Dauer und Häufigkeit 
von Unterbrechungen pro Kunde, einschließlich wetterabhängiger Unter
brechungen, und die Spannungsqualität beurteilt werden. 

e) Effizienz und Dienstleistungsqualität bei der Stromversorgung und dem 
Netzbetrieb: Dieses Kriterium wird bemessen, in dem die Höhe der Ver
luste in den Übertragungs- und Verteilernetzen, das Verhältnis zwischen 
der niedrigsten und der höchsten Stromnachfrage innerhalb eines be
stimmten Zeitraums, die Beteiligung der Nachfrageseite an den Strom
märkten und an Energieeffizienzmaßnahmen, die prozentuelle Nutzung 
(d. h. durchschnittliche Last) von Stromnetzkomponenten, die Verfügbar
keit von Netzkomponenten (bezogen auf die geplante und ungeplante 
Instandhaltung) und ihre Auswirkungen auf die Netzleistung sowie die 
tatsächliche Verfügbarkeit der Netzkapazität im Vergleich zu dem dies
bezüglichen Standardwert beurteilt werden. 

f) Beitrag zu den grenzüberschreitenden Strommärkten durch Steuerung der 
Lastflüsse zur Begrenzung von Ringflüssen und zum Ausbau der Ver
bindungskapazität: Dieses Kriterium wird bewertet, indem das Verhältnis 
zwischen der Verbindungskapazität eines Mitgliedstaats und seiner Strom
nachfrage, die Nutzung der Verbindungskapazität und die Engpasserlöse 
der Verbindungsleitungen beurteilt werden. 

5. Bei Erdöltransportvorhaben, die unter die in Anhang II Nummer 3 genannten 
Kategorien fallen, werden die in Artikel 4 aufgeführten Kriterien wie folgt 
bewertet: 

a) Die Erdölversorgungssicherheit wird gemessen, indem der Mehrwert der 
neuen Kapazität, die ein Vorhaben für die kurz- und mittelfristige Belast
barkeit des Netzes schafft, und die verbleibende Flexibilität des Netzes im 
Hinblick auf die Bewältigung von Versorgungsunterbrechungen nach ver
schiedenen Szenarios bewertet werden. 

b) Die Interoperabilität wird gemessen, indem beurteilt wird, in welchem 
Umfang das Vorhaben den Betrieb des Erdölnetzes, insbesondere durch 
die Ermöglichung von Lastflüssen entgegen der Hauptflussrichtung, ver
bessert. 

c) Die effiziente und nachhaltige Ressourcennutzung wird bemessen, indem 
beurteilt wird, in welchem Umfang das Vorhaben bereits vorhandene 
Infrastruktur nutzt und zur Minimierung der Umweltbelastung und -risiken 
sowie der Belastung und Risiken infolge des Klimawandels beiträgt. 
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ANHANG V 

ENERGIESYSTEMWEITE KOSTEN-NUTZEN-ANALYSE 

Die Methode für eine harmonisierte energiesystemweite Kosten-Nutzen-Analyse 
für Vorhaben von gemeinsamem Interesse genügt den folgenden, in diesem An
hang festgelegten Grundsätzen. 

1. Die Methode beruht auf einem gemeinsamen Input-Datensatz, der die 
Strom- und Gassysteme der Union in den Jahren n + 5, n + 10, n + 15 
und n + 20 repräsentiert, wobei n das Jahr ist, in dem die Analyse vor
genommen wird. Der Datensatz umfasst mindestens 

a) im Elektrizitätssektor: Szenarios für Nachfrage, Erzeugungskapazität 
nach Brennstoffart (Biomasse, Geothermie, Wasserkraft, Gas, Kernkraft, 
Erdöl, feste Brennstoffe, Windkraft, Fotovoltaik, solarthermische Kraft
werke, sonstige Technologien auf der Basis erneuerbarer Energien) und 
ihrem geografischen Standort, Brennstoffpreise (einschließlich Biomasse, 
Kohle, Gas und Erdöl), Kohlendioxidpreise, Zusammensetzung des 
Übertragungs- und, sofern relevant, des Verteilernetzes und seine Ent
wicklung unter Berücksichtigung aller neuen, signifikanten Erzeugungs
kapazitäten (einschließlich der für die Kohlendioxidabscheidung aus
gerüsteten Kapazität), Speicher- und Übertragungsvorhaben, für die 
eine endgültige Investitionsentscheidung getroffen wurde und die vor 
Ende des Jahres n + 5 in Betrieb gehen sollen. 

b) im Gassektor: Szenarios für Nachfrage, Importe, Brennstoffpreise (ein
schließlich Kohle, Gas und Erdöl), Kohlendioxidpreise, Zusammenset
zung des Fernleitungsnetzes und seine Entwicklung unter Berücksichti
gung aller neuer Vorhaben, für die eine endgültige Investitionsentschei
dung getroffen wurde und die vor Ende des Jahres n + 5 in Betrieb 
gehen sollen. 

2. Der Datensatz spiegelt das zum Zeitpunkt der Analyse geltende Unionsrecht 
und nationale Recht wider. Die jeweils für Strom und für Gas verwendeten 
Datensätze sind insbesondere mit den für jeden Markt zugrunde gelegten 
Preis- und Volumenannahmen vereinbar. Der Datensatz wird nach der for
mellen Anhörung der Mitgliedstaaten und der Organisationen, die alle rele
vanten betroffenen Kreise vertreten, erstellt. Die Kommission und die Agen
tur stellen gegebenenfalls den Zugang zu den benötigten kommerziellen 
Daten von Dritten sicher. 

3. Die Methode bietet eine Orientierungshilfe für die Entwicklung der für die 
Kosten-Nutzen-Analyse erforderlichen Netz- und Marktmodellierung. 

4. Die Kosten-Nutzen-Analyse beruht auf einer harmonisierten Bewertung von 
Kosten und Nutzen der verschiedenen analysierten Kategorien von Vor
haben und erfasst mindestens den unter Nummer 1 genannten Zeitraum. 

5. Bei der Kosten-Nutzen-Analyse werden mindestens die folgenden Kosten 
berücksichtigt: Investitionsausgaben, Betriebs- und Instandhaltungsausgaben 
während der technischen Lebensdauer des Vorhabens sowie gegebenenfalls 
Stilllegungs- und Abfallentsorgungskosten. Die Methode bietet eine Orien
tierungshilfe in Bezug auf die für die Berechnungen zu verwendenden Dis
kontierungssätze. 

6. Bei der Stromübertragung und -speicherung berücksichtigt die 
Kosten-Nutzen-Analyse mindestens die Auswirkungen und Ausgleichszah
lungen, die sich aus der Anwendung von Artikel 13 der Verordnung (EG) 
Nr. 714/2009 ergeben, die Auswirkungen auf die in Anhang IV festgelegten 
Indikatoren und die folgenden Auswirkungen: 

a) Treibhausgasemissionen und Übertragungsverluste während der tech
nischen Lebensdauer des Vorhabens, 

b) künftige Kosten für neue Investitionen in Erzeugung und Übertragung 
während der technischen Lebensdauer des Vorhabens, 
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c) betriebliche Flexibilität, einschließlich der Optimierung der Regelenergie 
und Systemdienstleistungen, 

d) Netzbelastbarkeit, einschließlich Katastrophen- und Klimafestigkeit, und 
Netzsicherheit, insbesondere der in der Richtlinie 2008/114/EG definier
ten europäischen kritischen Infrastrukturen. 

7. Bei Gas werden in der Kosten-Nutzen-Analyse mindestens die Ergebnisse 
der Marktprüfung, die Auswirkungen auf die in Anhang IV festgelegten 
Indikatoren und die folgenden Auswirkungen berücksichtigt: 

a) Katastrophen- und Klimafestigkeit sowie Netzsicherheit, insbesondere 
der in der Richtlinie 2008/114/EG definierten europäischen kritischen 
Infrastrukturen, 

b) Engpässe im Gasnetz. 

8. Bei intelligenten Netzen berücksichtigt die Kosten-Nutzen-Analyse die Aus
wirkungen auf die in Anhang IV festgelegten Indikatoren. 

9. Die detaillierte Methode, die zur Berücksichtigung der in den Nummern 6 
bis 8 genannten Indikatoren verwendet wird, wird nach der förmlichen 
Anhörung der Mitgliedstaaten und der Organisationen, die alle relevanten 
betroffenen Kreise vertreten, entwickelt. 

10. Die Methode legt fest, anhand welcher Analyse — ausgehend von dem 
relevanten Input-Datensatz — zu ermitteln ist, wie die Auswirkungen mit 
den und ohne die einzelnen Vorhaben beschaffen sind. Das Gebiet für die 
Analyse eines einzelnen Vorhabens erstreckt sich auf alle Mitgliedstaaten 
und Drittländer, in deren Hoheitsgebiet das Vorhaben gebaut werden soll, 
auf alle direkt angrenzenden Mitgliedstaaten und auf alle anderen Mitglied
staaten, auf die das Vorhaben erhebliche Auswirkungen hat. 

11. Durch die Analyse werden die Mitgliedstaaten ermittelt, auf die das Vor
haben positive Nettoauswirkungen hat (Begünstigte), ebenso wie die Mit
gliedstaaten, auf die das Vorhaben negative Nettoauswirkungen hat (Kosten
träger). Jede Kosten-Nutzen-Analyse enthält Sensitivitätsanalysen für den 
Input-Datensatz, das Datum der Inbetriebnahme verschiedener Vorhaben 
in demselben Analysegebiet und andere relevante Parameter. 

12. Die Betreiber von Übertragungsnetzen, Speichern, Druck- und Flüssigerd
gasterminals und Fernleitungsnetzen tauschen die Informationen aus, die für 
die Entwicklung der Methode, einschließlich der relevanten Netz- und 
Marktmodellierung, erforderlich sind. Jeder Übertragungs- oder Verteiler
netzbetreiber, der Informationen für andere Übertragungs- oder Verteiler
netzbetreiber sammelt, übermittelt den teilnehmenden Übertragungs- und 
Verteilernetzbetreibern die Ergebnisse der Datensammlung. 

13. Für das gemeinsame Strom- und Gasmarkt- sowie -netzmodell gemäß Ar
tikel 11 Absatz 8 erstrecken sich die Input-Datensätze, auf die in Nummer 1 
Bezug genommen wird, auf die Jahre n + 10, n + 20 und n + 30, wobei das 
Modell eine vollständige Bewertung der wirtschaftlichen, sozialen und öko
logischen Auswirkungen ermöglichen muss, insbesondere unter Einbezie
hung der externen Kosten wie jener, die mit Treibhausgasemissionen und 
Emissionen herkömmlicher Luftschadstoffe oder mit der Versorgungssicher
heit zusammenhängen. 
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ANHANG VI 

LEITLINIEN FÜR TRANSPARENZ UND FÜR DIE BETEILIGUNG DER 
ÖFFENTLICHKEIT 

1. Das Verfahrenshandbuch gemäß Artikel 9 Absatz 1 enthält mindestens die 
folgenden Angaben: 

a) die einschlägigen Rechtsvorschriften, auf die sich Entscheidungen und 
Stellungnahmen für die verschiedenen Arten von relevanten Vorhaben 
von gemeinsamem Interesse stützen, einschließlich Umweltrechtsvorschrif
ten, 

b) die relevanten Entscheidungen und Stellungnahmen, die eingeholt werden 
müssen, 

c) die Namen und Kontaktdaten der zuständigen Behörden, anderer Behör
den und der wichtigsten betroffenen Kreise, 

d) die Arbeitsabläufe, in denen die einzelnen Phasen des Verfahrens skizziert 
werden, mit einem vorläufigen Zeitrahmen und einer Kurzdarstellung der 
Entscheidungsverfahren, 

e) Informationen über Umfang, Gliederung und Detailgrad der bei Entschei
dungen mit dem Antrag mitzuliefernden Unterlagen, einschließlich einer 
Checkliste, 

f) die Phasen und Instrumente für die Beteiligung der Öffentlichkeit an dem 
Verfahren. 

2. In dem detaillierten Plan gemäß Artikel 10 Absatz 4 Buchstabe b wird 
mindestens Folgendes angegeben: 

a) die einzuholenden Entscheidungen und Stellungnahmen, 

b) die voraussichtlich betroffenen Behörden und Kreise und die voraussicht
lich betroffene Öffentlichkeit, 

c) die einzelnen Phasen des Verfahrens und ihre Dauer, 

d) die wichtigsten Meilensteine, die im Hinblick auf die zu treffende umfas
sende Entscheidung zu erreichen sind, und die jeweiligen Fristen, 

e) die von den Behörden eingeplanten Ressourcen und der mögliche Bedarf 
an zusätzlichen Ressourcen. 

3. Für eine stärkere Beteiligung der Öffentlichkeit an dem Genehmigungsver
fahren und die Weitergabe von Informationen an die Öffentlichkeit vorab 
sowie für den Dialog mit der Öffentlichkeit werden die folgenden Grundsätze 
angewendet: 

a) Die von einem Vorhaben von gemeinsamem Interesse betroffenen Kreise, 
darunter relevante nationale, regionale und lokale Behörden, Grundbesitzer 
und Bürger, die in der Nähe des Vorhabens leben, die Öffentlichkeit und 
deren Verbände, Organisationen oder Gruppen, werden umfassend infor
miert und frühzeitig auf offene und transparente Weise zu einem Zeitpunkt 
angehört, zu dem etwaige Bedenken der Öffentlichkeit noch berücksichtigt 
werden können. Sofern dies relevant ist, unterstützt die zuständige Be
hörde diese vom Vorhabenträger durchgeführten Aktivitäten aktiv. 

b) Die zuständigen Behörden stellen sicher, dass die Verfahren für die An
hörung der Öffentlichkeit bei Vorhaben von gemeinsamem Interesse nach 
Möglichkeit in Gruppen zusammengefasst werden. Jede Anhörung der 
Öffentlichkeit erstreckt sich auf alle Themen, die für die jeweilige Ver
fahrensphase relevant sind, wobei ein für die jeweilige Verfahrensphase 
relevantes Thema nicht in mehr als einer Anhörung der Öffentlichkeit 
behandelt wird, die jedoch an mehreren geografischen Standorten statt
finden kann. Die Themen, die im Rahmen einer Anhörung der Öffentlich
keit behandelt werden, werden in der dazugehörigen Mitteilung klar an
gegeben. 

c) Kommentare und Einwände sind nur vom Beginn der Anhörung der Öf
fentlichkeit bis zum Ablauf der Frist zulässig. 
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4. Das Konzept für die Beteiligung der Öffentlichkeit umfasst mindestens In
formationen über 

a) die angesprochenen betroffenen Kreise, 

b) die geplanten Maßnahmen, einschließlich der vorgeschlagenen, der All
gemeinheit offenstehenden Örtlichkeiten und der Zeitpunkte der hierfür 
vorgesehenen Sitzungen, 

c) den zeitlichen Rahmen, 

d) das den jeweiligen Aufgaben zugewiesene Personal. 

5. Im Rahmen der Anhörung der Öffentlichkeit, die vor dem Einreichen der 
Antragsunterlagen durchzuführen ist, leisten die relevanten Parteien mindes
tens Folgendes: 

a) Sie veröffentlichen eine maximal 15 Seiten lange Informationsbroschüre 
mit einem klaren, knapp gehaltenen Überblick über den Zweck und den 
vorläufigen Zeitplan des Vorhabens sowie Angaben zu in Betracht kom
menden alternativen Trassen für den nationalen Netzentwicklungsplan, 
den voraussichtlichen Auswirkungen — auch grenzüberschreitender Art 
— und möglichen Folgenbegrenzungsmaßnahmen, die vor Beginn der 
Anhörung veröffentlicht werden; in der Informationsbroschüre werden 
darüber hinaus die Internet-Adressen der Transparenzplattform gemäß Ar
tikel 18 und des Verfahrenshandbuchs gemäß Nummer 1 aufgeführt; 

b) sie informieren alle betroffenen Kreise mittels der in Artikel 9 Absatz 7 
genannten Website und sonstiger geeigneter Informationsmittel über das 
Vorhaben; 

c) sie laden relevante betroffene Kreise schriftlich zu speziellen Sitzungen 
ein, auf denen die Anliegen erörtert werden. 

6. Auf der Website zum Vorhaben wird mindestens Folgendes bereitgestellt: 

a) die Informationsbroschüre gemäß Nummer 5, 

b) eine nichttechnische, regelmäßig aktualisierte Zusammenfassung von 
höchstens 50 Seiten, in der der aktuelle Stand des Vorhabens dargestellt 
wird, wobei im Fall von Aktualisierungen Änderungen gegenüber vor
herigen Fassungen klar angegeben werden, 

c) die Planung für das Vorhaben und für die Anhörung der Öffentlichkeit mit 
klarer Angabe der Termine und der Örtlichkeiten für öffentliche Anhö
rungen und der für diese Anhörungen vorgesehenen Themen, 

d) Kontaktdaten im Hinblick auf den Erhalt der vollständigen Antragsunter
lagen, 

e) Kontaktdaten zur Übermittlung von Anmerkungen und Einwänden wäh
rend der Anhörungen der Öffentlichkeit. 
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ANHANG VII 

Unionsliste der Vorhaben von gemeinsamem Interesse („Unionsliste“) im 
Sinne von Artikel 3 Absatz 4 

A. Die Kommission legte bei der Erstellung der Unionsliste die folgenden Prin
zipien zugrunde: 

1. Cluster von Vorhaben von gemeinsamem Interesse 

Einige PCI wurden aufgrund ihrer Interdependenz oder einer möglichen 
bzw. tatsächlichen Konkurrenzsituation in einem Cluster zusammenge
fasst. Diese Bündelung von PCI erfolgte anhand folgender Grundsätze: 

— Ein Cluster zusammenhängender PCI ist definiert als „Cluster X, 
das die folgenden PCI umfasst“. Cluster zusammenhängender Projekte 
wurden gebildet, um alle Projekte zu erfassen, die erforderlich sind, 
um einen Engpass grenzübergreifend zu beheben, und die zu Syner
gien führen, wenn sie gemeinsam umgesetzt werden. In diesem Fall 
müssen alle Projekte durchgeführt werden, wenn ein unionsweiter 
Nutzen realisiert werden soll. 

— Ein Cluster von PCI in einer möglichen Konkurrenzsituation ist 
definiert als „Cluster X, das eines oder mehrere der folgenden PCI 
umfasst“. Cluster möglicherweise konkurrierender Projekte spiegeln 
eine gewisse Unsicherheit in Bezug auf den Umfang des grenzüber
greifenden Engpasses wider. In diesem Fall müssen nicht alle PCI der 
Cluster umgesetzt werden. Es ist dem Markt überlassen, ob alle, meh
rere oder nur eines der Projekte durchgeführt werden, vorbehaltlich der 
erforderlichen Planungs- und Durchführungsgenehmigungen und der 
Genehmigungen aufgrund von Rechtsvorschriften. Die Notwendigkeit 
der Durchführung der Projekte wird im Rahmen der späteren 
PCI-Ermittlungsverfahren überprüft, unter anderem im Hinblick auf 
den Kapazitätsbedarf. 

— Ein Cluster von PCI in einer Konkurrenzsituation ist definiert als 
„Cluster X, das eines der folgenden PCI umfasst“. Cluster miteinander 
konkurrierender Projekte betreffen den gleichen grenzübergreifenden 
Engpass. Allerdings ist hier der Umfang des Engpasses eindeutiger als 
im zweiten genannten Fall; es ist damit klar, dass nur ein PCI umge
setzt werden muss. Es ist dem Markt überlassen, welches der Projekte 
durchgeführt wird, vorbehaltlich der erforderlichen Planungs- und 
Durchführungsgenehmigungen und der Genehmigungen aufgrund 
von Rechtsvorschriften. Gegebenenfalls wird die Notwendigkeit der 
Durchführung der Projekte im Rahmen der späteren 
PCI-Ermittlungsverfahren überprüft. 

Für alle PCI gelten die gleichen, in der Verordnung (EU) Nr. 347/2013 
festgelegten Rechte und Pflichten. 

2. Behandlung der Umspannwerke, HGÜ-Kurzkupplungen und Kompressor
stationen 

Umspannwerke und HGÜ-Kurzkupplungen (Strom) sowie Kompressorsta
tionen (Gas) werden als Teil der PCI betrachtet und nicht ausdrücklich 
erwähnt, wenn sie geografisch auf der Übertragungsleitung/Fernleitung 
liegen. Befinden sie sich an einem anderen Ort, werden sie ausdrücklich 
genannt. Für diese Anlagen gelten die Rechte und Pflichten gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 347/2013. 

B. Unionsliste der Vorhaben von gemeinsamem Interesse 

1. Vorrangiger Korridor „Offshore-Netz in den nördlichen 
Meeren“ (NSOG) 

Nr. Definition 

1.1. Cluster Belgien — Vereinigtes Königreich, Verbindungsleitungen zwischen 
Zeebrugge und Canterbury [derzeit bekannt als „Projekt NEMO“], das fol
gende PCI umfasst: 

1.1.1. Verbindungsleitung zwischen Zeebrugge (BE) und der Umgebung von 
Richborough (UK) 
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Nr. Definition 

1.1.2. Inländische Verbindungsleitung zwischen der Umgebung von Richbo
rough und Canterbury (UK) 

1.1.3. Inländische Verbindungsleitung zwischen Dungeness und Sellindge 
sowie zwischen Sellindge und Canterbury (UK) 

1.2. PCI Belgien: zwei vernetzungsfähige Offshore-Hubs, die mit dem landseiti
gen Umspannwerk Zeebrugge (BE) verbunden sind, und antizipatorische 
Investitionen, die zukünftige Verbindungsleitungen nach Frankreich und/ 
oder dem Vereinigten Königreich ermöglichen sollen. 

1.3. Cluster Dänemark — Deutschland, Verbindungsleitungen zwischen Endrup 
und Brunsbüttel, das folgende PCI umfasst: 

1.3.1. Verbindungsleitung zwischen Endrup (DK) und Niebüll (DE) 

1.3.2. Inländische Verbindungsleitung zwischen Brunsbüttel und 
Niebüll (DE) 

1.4. Cluster Dänemark — Deutschland, Verbindungsleitungen zwischen Kassö 
und Dollern, das folgende PCI umfasst: 

1.4.1. Verbindungsleitung zwischen Kassö (DK) und Audorf (DE) 

1.4.2. Inländische Verbindungsleitung zwischen Audorf und Hamburg/ 
Nord (DE) 

1.4.3. Inländische Verbindungsleitung zwischen Hamburg/Nord und 
Dollern (DE) 

1.5. PCI Verbindungsleitung Dänemark — Niederlande zwischen Endrup (DK) 
und Eemshaven (NL) 

1.6. PCI Verbindungsleitung Frankreich — Irland zwischen La Martyre (FR) und 
Great Island oder Knockraha (IE) 

1.7. Cluster Verbindungsleitungen Frankreich — Vereinigtes Königreich, das ei
nes oder mehrere der folgenden PCI umfasst: 

1.7.1. Verbindungsleitung Frankreich — Vereinigtes Königreich zwischen 
dem Cotentin (FR) und der Umgebung von Exeter (UK) [derzeit 
bekannt als „Projekt FAB“] 

1.7.2. Verbindungsleitung Frankreich — Vereinigtes Königreich zwischen 
Tourbe (FR) und Chilling (UK) [derzeit bekannt als „Projekt IFA2“] 

1.7.3. Verbindungsleitung Frankreich — Vereinigtes Königreich zwischen 
Coquelles (FR) und Folkestone (UK) [derzeit bekannt als „Projekt 
ElecLink“] 

1.8. PCI Verbindungsleitung Deutschland — Norwegen zwischen Wilster (DE) 
und Tonstad (NO) [derzeit bekannt als „Projekt NORD.LINK“] 

1.9. Cluster für Verbindungsleitungen von Anlagen zur Stromerzeugung aus er
neuerbaren Energiequellen in Irland in das Vereinigte Königreich, das eines 
oder mehrere der folgenden PCI umfasst: 

1.9.1. Verbindungsleitung Irland — Vereinigtes Königreich zwischen 
County Offaly (IE), Pembroke und Pentir (UK) 

1.9.2. Verbindungsleitung Irland — Vereinigtes Königreich zwischen den 
Hubs Coolkeeragh und Coleraine (IE) und dem Kraftwerk Hunterston 
sowie den Offshore-Windparks Islay, Argyll und Location C (UK) 

1.9.3. Verbindungsleitung Irland — Vereinigtes Königreich zwischen dem 
Northern Hub, Dublin und Codling Bank (IE) und Trawsfynyd und 
Pembroke (UK) 

1.9.4. Verbindungsleitung Irland — Vereinigtes Königreich zwischen den 
irischen Midlands und Pembroke (UK) 

1.9.5. Verbindungsleitung Irland — Vereinigtes Königreich zwischen den 
irischen Midlands und Alverdiscott, Devon (UK) 

1.9.6. Verbindungsleitung Irland — Vereinigtes Königreich zwischen der 
irischen Küste und Pembroke (UK) 
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Nr. Definition 

1.10. PCI Verbindungsleitung Norwegen — Vereinigtes Königreich 

1.11. Cluster für Stromspeicherprojekte in Irland und die entsprechenden Verbin
dungsleitungen zum Vereinigten Königreich, das eines oder mehrere der 
folgenden PCI umfasst: 

1.11.1. Pumpspeicher in Nordwestirland 

1.11.2. Verbindungsleitung Irland — Vereinigtes Königreich zwischen 
Nordwestirland (IE) und den Midlands (UK) 

1.11.3. Pumpspeicher (Meerwasser) in Irland (Glinsk) 

1.11.4. Verbindungsleitung Irland — Vereinigtes Königreich zwischen 
Glinsk, Mayo (IE) und Connah’s Quai, Deeside (UK) 

1.12. PCI Druckluftenergiespeicher im Vereinigten Königreich (Larne) 

2. Vorrangiger Korridor „Nord-Süd-Stromverbindungsleitungen in 
Westeuropa“ („NSI West Electricity“) 

Nr. Definition 

2.1. PCI Inländische Verbindungsleitung in Österreich zwischen Westtirol und 
Zell am Ziller (AT) zur Erhöhung der Kapazität an der Grenze AT/DE 

2.2. Cluster Belgien — Deutschland, Verbindungsleitungen zwischen Lixhe und 
Oberzier [derzeit bekannt als „Projekt ALEGrO“], das folgende PCI umfasst: 

2.2.1. Verbindungsleitung zwischen Lixhe (BE) und Oberzier (DE) 

2.2.2. Inländische Verbindungsleitung zwischen Lixhe und Herderen (BE) 

2.2.3. Neues Umspannwerk in Zutendaal (BE) 

2.3. Cluster Belgien — Luxemburg, Kapazitätssteigerung an der Grenze BE/LU, 
das folgende PCI umfasst: 

2.3.1. Koordinierte Installation und koordinierter Betrieb eines Phasenschie
bers in Schifflange (LU) 

2.3.2. Verbindungsleitung zwischen Aubange (BE) und Bascharage/ 
Schifflange (DE) 

2.4. PCI Verbindungsleitung Frankreich — Italien zwischen Codrongianos (IT), 
Lucciana (Korsika, FR) und Suvereto (IT) [derzeit bekannt als „Projekt 
SA.CO.I. 3“] 

2.5. Cluster Frankreich — Italien, Verbindungsleitungen zwischen Grande Ile und 
Piossasco, das folgende PCI umfasst: 

2.5.1. Verbindungsleitung zwischen Grande Ile (FR) und Piossasco (IT) 
[derzeit bekannt als „Projekt Savoie-Piemont“] 

2.5.2. Inländische Verbindungsleitung zwischen Trino und Lacchiarella (IT) 

2.6. PCI Inländische Verbindungsleitung zwischen Santa Llogaia und 
Bescanó (ES) zur Erhöhung der Kapazität der Verbindungsleitung zwischen 
Bescanó (ES) und Baixas (FR) 

2.7. PCI Verbindungsleitung Frankreich — Spanien zwischen der Aquitaine (FR) 
und dem Baskenland (ES) 

2.8. PCI Koordinierte Installation und koordinierter Betrieb eines Phasenschiebers 
in Arkale (ES) zur Erhöhung der Kapazität der Verbindungsleitung zwischen 
Argia (FR) und Arkale (ES) 
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Nr. Definition 

2.9. PCI Inländische Verbindungsleitung zwischen Osterath und 
Philippsburg (DE) zur Erhöhung der Kapazität an den westlichen Grenzen 

2.10. PCI Inländische Verbindungsleitung zwischen Brunsbüttel-Grοßgartach und 
Wilster-Grafenrheinfeld (DE) zur Erhöhung der Kapazität an den nördlichen 
und südlichen Grenzen 

2.11. Cluster Deutschland — Österreich — Schweiz zur Kapazitätssteigerung im 
Bereich des Bodensees, das folgende PCI umfasst: 

2.11.1. Verbindungsleitung zwischen dem Grenzgebiet (DE), 
Meiningen (AT) und Rüthi (CH) 

2.11.2. Inländische Verbindungsleitung in der Region von Punkt Rommels
bach nach Herbertingen, von Herbertingen nach Tiengen, von Punkt 
Wullenstetten nach Punkt Niederwangen (DE) und bis zum Grenz
gebiet DE-AT 

2.12. PCI Verbindungsleitung Deutschland — Niederlande zwischen dem 
Niederrhein (DE) und Doetinchem (NL) 

2.13. Cluster Verbindungsleitungen Irland — Vereinigtes Königreich (Nordirland), 
das eines oder mehrere der folgenden PCI umfasst: 

2.13.1. Verbindungsleitung Irland — Vereinigtes Königreich zwischen 
Woodland (IE) und Turleenan (UK/Nordirland) 

2.13.2. Verbindungsleitung Irland — Vereinigtes Königreich zwischen 
Srananagh (IE) und Turleenan (UK/Nordirland) 

2.14. PCI Verbindungsleitung Italien — Schweiz zwischen Thusis/Sils (CH) und 
Verderio Inferiore (IT) 

2.15. Cluster Italien — Schweiz zur Kapazitätssteigerung an der Grenze IT/CH, 
das folgende PCI umfasst: 

2.15.1. Verbindungsleitung zwischen Airolo (CH) und Baggio (IT) 

2.15.2. Aufrüstung des Umspannwerks Magenta (IT) 

2.15.3. Inländische Verbindungsleitung zwischen Pavia und Piacenza (IT) 

2.15.4. Inländische Verbindungsleitung zwischen Tirano und Verderio (IT) 

2.16. Cluster Portugal zur Kapazitätssteigerung an der Grenze PT/ES, das folgende 
PCI umfasst: 

2.16.1. Inländische Verbindungsleitung zwischen Pedralva und Alfena (PT) 

2.16.2. Inländische Verbindungsleitung zwischen Pedralva und Vila Fria 
B (PT) 

2.16.3. Inländische Verbindungsleitung zwischen Frades B, Ribeira de Pena 
und Feira (PT) 

2.17. PCI Verbindungsleitung Portugal — Spanien zwischen Vila Fria — Vila do 
Conde — Recarei (PT) und Beariz — Fontefría (ES) 

2.18. PCI zur Erhöhung der Pumpspeicherkapazität in Österreich (Kaunertal, Tirol) 

2.19. PCI Pumpspeicher in Österreich — Obervermuntwerk II, Vorarlberg 

2.20. PCI zur Erhöhung der Pumpspeicherkapazität in Österreich (Limberg III, 
Salzburg) 

2.21. PCI Pumpspeicher in Deutschland — Riedl 
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3. Vorrangiger Korridor „Nord-Süd-Stromverbindungsleitungen in 
Mittelosteuropa und Südosteuropa“ („NSI East Electricity“) 

Nr. Definition 

3.1. Cluster Österreich — Deutschland, Verbindungsleitungen zwischen St. Peter 
und der Isar, das folgende PCI umfasst: 

3.1.1. Verbindungsleitung zwischen St. Peter (AT) und der Isar (DE) 

3.1.2. Inländische Verbindungsleitung zwischen St. Peter und den Tauern (AT) 

3.1.3. Inländische Verbindungsleitung zwischen St. Peter und Ernsthofen (AT) 

3.2. Cluster Österreich — Italien, Verbindungsleitungen zwischen Lienz und der 
Region Veneto, das folgende PCI umfasst: 

3.2.1. Verbindungsleitung zwischen Lienz (AT) und der Region Veneto (IT) 

3.2.2. Inländische Verbindungsleitung zwischen Lienz und Obersielach (AT) 

3.2.3. Inländische Verbindungsleitung zwischen Volpago und dem Norden 
Venedigs (IT) 

3.3. PCI Verbindungsleitung Österreich — Italien zwischen Nauders (AT) und 
Mailand (IT) 

3.4. PCI Verbindungsleitung Österreich — Italien zwischen Wurmlach (AT) und 
Somplago (IT) 

3.5. Cluster Bosnien und Herzegowina — Kroatien, Verbindungsleitungen zwi
schen Banja Luka und Lika, das folgende PCI umfasst: 

3.5.1. Verbindungsleitung zwischen Banja Luka (BA) und Lika (HR) 

3.5.2. Verbindungsleitungen zwischen Brinje, Lika, Velebit und Konjsko (HR) 

3.6. Cluster Bulgarien zur Kapazitätssteigerung der Verbindungen mit Griechen
land und Rumänien, das folgende PCI umfasst: 

3.6.1. Inländische Verbindungsleitung zwischen Wetren und Blagoewgrad (BG) 

3.6.2. Inländische Verbindungsleitung zwischen Zarewez und Plowdiw (BG) 

3.7. Cluster Bulgarien — Griechenland, Verbindungsleitungen zwischen Mariza 
Ost 1 und N. Santa, das folgende PCI umfasst: 

3.7.1. Verbindungsleitung zwischen Mariza Ost 1 (BG) und N. Santa (EL) 

3.7.2. Inländische Verbindungsleitung zwischen Mariza Ost 1 und 
Plowdiw (BG) 

3.7.3. Inländische Verbindungsleitung zwischen Mariza Ost 1 und Mariza Ost 3 (BG) 

3.7.4. Inländische Verbindungsleitung zwischen Mariza Ost 1 und Burgas (BG) 

3.8. Cluster Bulgarien — Rumänien zur Kapazitätssteigerung, das folgende PCI 
umfasst: 

3.8.1. Inländische Verbindungsleitung zwischen Dobrudscha und Burgas (BG) 

3.8.2. Inländische Verbindungsleitung zwischen Widino und Swoboda (BG) 

3.8.3. Inländische Verbindungsleitung zwischen Swoboda (BG) und der Ab
zweigung der Verbindungsleitung Warna (BG) — Stupina (RO) in BG 

3.8.4. Inländische Verbindungsleitung zwischen Cernavoda und Stalpu (RO) 

3.8.5. Inländische Verbindungsleitung zwischen Gutinas und Smardan (RO) 

3.8.6. Inländische Verbindungsleitung zwischen Gadalin und Suceava (RO) 

3.9. Cluster Kroatien — Ungarn — Slowenien, Verbindungsleitungen zwischen 
Žerjavenec/Heviz und Cirkovce, das folgende PCI umfasst: 

3.9.1. Verbindungsleitung zwischen Žerjavenec (HR)/Heviz (HU) und 
Cirkovce (SI) 

3.9.2. Inländische Verbindungsleitung zwischen Divača und Beričevo (SI) 

3.9.3. Inländische Verbindungsleitung zwischen Beričevo und Podlog (SI) 

3.9.4. Inländische Verbindungsleitung zwischen Podlog und Cirkovce (SI) 
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Nr. Definition 

3.10. Cluster Israel — Zypern — Griechenland, Verbindungsleitungen zwischen 
Hadera und der Region Attika [derzeit bekannt als „Euro Asia Intercon
nector“], das folgende PCI umfasst: 

3.10.1. Verbindungsleitung zwischen Hadera (EL) und Vasilikos (CY) 

3.10.2. Verbindungsleitung zwischen Vasilikos (CY) und Korakia, Kreta (EL) 

3.10.3. Verbindungsleitung zwischen Korakia, Kreta, und der Region 
Attika (EL) 

3.11. Cluster Tschechische Republik, inländische Verbindungsleitungen zur Kapa
zitätserhöhung an den nordwestlichen und südlichen Grenzen, das folgende 
PCI umfasst: 

3.11.1. Inländische Verbindungsleitung zwischen Vernerov und Vitkov (CZ) 

3.11.2. Inländische Verbindungsleitung zwischen Vitkov und Prestice (CZ) 

3.11.3. Inländische Verbindungsleitung zwischen Prestice und Kocin (CZ) 

3.11.4. Inländische Verbindungsleitung zwischen Kocin und Mirovka (CZ) 

3.11.5. Inländische Verbindungsleitung zwischen Mirovka und Cebin (CZ) 

3.12. PCI Inländische Verbindungsleitung in Deutschland zwischen Lauchstädt 
und Meitingen zur Erhöhung der Kapazität an den östlichen Grenzen 

3.13. PCI inländische Verbindungsleitung in Deutschland zwischen Halle/Saale 
und Schweinfurt zur Erhöhung der Kapazität im Nord-Süd-Korridor (Osten) 

3.14. Cluster Deutschland — Polen, Verbindungsleitungen zwischen Eisenhütten
stadt und Plewiska [derzeit bekannt als „Projekt GerPol Power Bridge“], das 
folgende PCI umfasst: 

3.14.1. Verbindungsleitung zwischen Eisenhüttenstadt (DE) und Plewiska (PL) 

3.14.2. Inländische Verbindungsleitung zwischen Krajnik und Baczyna (PL) 

3.14.3. Inländische Verbindungsleitung zwischen Mikułowa und 
Świebodzice (PL) 

3.15. Cluster Deutschland — Polen, Verbindungsleitungen zwischen Vierraden 
und Krajnik, das folgende PCI umfasst: 

3.15.1. Verbindungsleitung zwischen Vierraden (DE) und Krajnik (PL) 

3.15.2. Koordinierte Installation und koordinierter Betrieb von Phasenschie
bern an den Verbindungsleitungen zwischen Krajnik (PL) — 
Vierraden (DE) und Mikułowa (PL) — Hagenwerder (DE) 

3.16. Cluster Ungarn — Slowakei, Verbindungsleitungen zwischen Gőnyü und 
Gabčikovo, das folgende PCI umfasst: 

3.16.1. Verbindungsleitung zwischen Gőnyü (HU) und Gabčikovo (SK) 

3.16.2. Inländische Verbindungsleitung zwischen Velky Ďur und Gabčikovo (SK) 

3.16.3. Erweiterung der Umspannstation Győr (HU) 

3.17. PCI Verbindungsleitung Ungarn — Slowakei zwischen Sajóvánka (HU) und 
Rimavská Sobota (SK) 

3.18. Cluster Ungarn — Slowakei, Verbindungsleitungen zwischen dem Gebiet 
Kisvárda und Velké Kapušany, das folgende PCI umfasst: 

3.18.1. Verbindungsleitung zwischen dem Gebiet Kisvárda (HU) und Velké 
Kapušany (SK) 

3.18.2. Inländische Verbindungsleitung zwischen Lemešany und Velké 
Kapušany (SK) 

3.19. Cluster Italien — Montenegro, Verbindungsleitungen zwischen Villanova 
und Lastva, das folgende PCI umfasst: 

3.19.1. Verbindungsleitung zwischen Villanova (IT) und Lastva (ME) 

3.19.2. Inländische Verbindungsleitung zwischen Fano und Teramo (IT) 

3.19.3. Inländische Verbindungsleitung zwischen Foggia und Villanova (IT) 
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Nr. Definition 

3.20. Cluster Italien — Slowenien, Verbindungsleitungen zwischen dem Westen 
von Udine und Okroglo, das folgende PCI umfasst: 

3.20.1 Verbindungsleitung zwischen dem Westen von Udine (IT) und 
Okroglo (SI) 

3.20.2 Inländische Verbindungsleitung zwischen dem Westen von Udine und 
Redipuglia (IT) 

3.21. PCI Verbindungsleitung Italien — Slowenien zwischen Salgareda (IT) und 
Divača — Bericevo (SI) 

3.22. Cluster Rumänien — Serbien, Verbindungsleitungen zwischen Resita und 
Pancevo, das folgende PCI umfasst: 

3.22.1. Verbindungsleitung zwischen Resita (RO) und Pancevo (RS) 

3.22.2. Inländische Verbindungsleitung zwischen Portile de Fier und Resita (RO) 

3.22.3. Inländische Verbindungsleitung zwischen Resita und Timisoara/Sacalaz (RO) 

3.22.4. Inländische Verbindungsleitung zwischen Arad und Timisoara/ 
Sacalaz (RO) 

3.23. PCI Pumpspeicher in Bulgarien — Jadeniza 

3.24. PCI Pumpspeicher in Griechenland — Amfilochia 

3.25. PCI Batteriespeichersysteme im südlichen Mittelitalien 

3.26. PCI Pumpspeicher in Polen — Młoty 

4. Vorrangiger Korridor „Verbundplan für den baltischen Energie
markt“ („BEMIP Electricity“) 

Nr. Definition 

4.1. PCI Verbindungsleitung Dänemark — Deutschland zwischen Ishőj/ 
Bjæverskov (DK) und Bentwisch/Güstrow (DE) über die 
Offshore-Windparks Kriegers Flak (DK) und Baltic 2 (DE) [derzeit bekannt 
als „Kriegers Flak Combined Grid Solution“] 

4.2. Cluster Estland — Lettland, Verbindungsleitungen zwischen Kilingi-Nõmme und 
Riga [derzeit bekannt als „3.Verbindungsleitung“], das folgende PCI umfasst: 

4.2.1. Verbindungsleitung zwischen Kilingi-Nõmme (EE) und dem Umspann
werk des Kraftwerks Riga CHP2 (LV) 

4.2.2. Inländische Verbindungsleitung zwischen Harku und Sindi (EE) 

4.3. PCI Estland/Lettland/Litauen, synchrone Anbindung an die kontinentaleuro
päischen Netze 

4.4. Cluster Lettland — Schweden zur Kapazitätserhöhung [derzeit bekannt als 
„Projekt NordBalt“], das folgende PCI umfasst: 

4.4.1. Inländische Verbindungsleitung zwischen Ventspils, Tume und 
Imanta (LV) 

4.4.2. Inländische Verbindungsleitung zwischen Ekhyddan und Nybro/ 
Hemsjö (SE) 

4.5. Cluster Litauen — Polen, Verbindungsleitungen zwischen Alytus (LT) und 
Elk (PL), das folgende PCI umfasst: 

4.5.1. Litauischer Teil der Verbindungsleitung zwischen Alytus (LT) und der 
Grenze LT/PL 

4.5.2. Inländische Verbindungsleitung zwischen Stanisławów und Olsztyn Mątki (PL) 

4.5.3. Inländische Verbindungsleitung zwischen Kozienice und Siedlce 
Ujrzanów (PL) 

4.5.4. Inländische Verbindungsleitung zwischen Płock und Olsztyn Mątki (PL) 

4.6. PCI Pumpspeicher in Estland — Muuga 

4.7. PCI zur Erhöhung der Pumpspeicherkapazität in Litauen (Kruonis) 
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5. Vorrangiger Korridor „Nord-Süd-Gasverbindungsleitungen in West
europa“ („NSI West Gas“) 

Vorhaben, die den bidirektionalen Gasdurchfluss zwischen Irland und 
dem Vereinigten Königreich ermöglichen 

Nr. Definition 

5.1. Cluster für den bidirektionalen Gasdurchfluss von Nordirland nach Großbri
tannien und Irland sowie von Irland in das Vereinigte Königreich, das fol
gende PCI umfasst: 

5.1.1. Gastransport in Gegenflussrichtung am Kopplungspunkt Moffat (Ir
land/Vereinigtes Königreich) 

5.1.2. Aufrüstung der SNIP-Pipeline (Schottland-Nordirland) für den Gas
transport in Gegenflussrichtung zwischen Ballylumford und Twyn
holm 

5.1.3. Entwicklung der Islandmagee Underground Gas Storage (UGS) Faci
lity (Gasspeicher) in Larne (Nordirland) 

5.2. PCI Verdoppelung der Fernleitung des Southwest Scotland Onshore System 
zwischen Cluden und Brighouse Bay (Vereinigtes Königreich) 

5.3. PCI Shannon LNG Terminal, zwischen Tarbert und Ballylongford (Irland) 

Vorhaben, die einen bidirektionalen Gasdurchfluss zwischen Portugal, 
Spanien, Frankreich und Deutschland ermöglichen 

Nr. Definition 

5.4. PCI 3. Kopplungspunkt zwischen Portugal und Spanien 

5.5. PCI Ostachse Spanien — Frankreich: Kopplungspunkt zwischen der iberi
schen Halbinsel und Frankreich in Le Perthus [derzeit bekannt als „MidCat“] 

5.6. PCI Verstärkung des französischen Netzes in Süd-Nord-Richtung — Gas
transport in Gegenflussrichtung von Frankreich nach Deutschland am Kopp
lungspunkt Obergailbach/Medelsheim (Frankreich) 

5.7. PCI Verstärkung des französischen Netzes in Süd-Nord-Richtung auf der 
Bourgogne-Fernleitung zwischen Etrez und Voisines (Frankreich) 

5.8. PCI Verstärkung des französischen Netzes in Süd-Nord-Richtung auf der 
Est-Lyonnais-Fernleitung zwischen Saint-Avit und Etrez (Frankreich) 

Bidirektionaler Gasdurchfluss zwischen Italien, der Schweiz, Deutschland 
und Belgien/Frankreich 

Nr. Definition 

5.9. PCI Gastransport in Gegenflussrichtung zwischen der Schweiz und Frank
reich 

5.10. PCI Gastransport in Gegenflussrichtung auf der TENP-Fernleitung in 
Deutschland 

5.11. PCI Gastransport in Gegenflussrichtung zwischen Italien und der Schweiz 
am Passo-Gries-Kopplungspunkt 

5.12. PCI Gastransport in Gegenflussrichtung auf der TENP-Fernleitung zum 
Kopplungspunkt Eynatten (Deutschland) 
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Ausbau der Verbindungsleitungen zwischen den Niederlanden, Belgien, 
Frankreich und Luxemburg 

Nr. Definition 

5.13. PCI Neue Verbindungsleitung zwischen Pitgam (Frankreich) und Maldegem 
(Belgien) 

5.14. PCI Verstärkung des französischen Netzes in Süd-Nord-Richtung auf der 
Arc-de-Dierrey-Fernleitung zwischen Cuvilly, Dierrey und Voisines (Frank
reich) 

5.15. Cluster zur Optimierung der Erdgas-Kompressorstationen in den Niederlan
den, das folgende PCI umfasst: 

5.15.1. Emden (Norwegen — Niederlande) 

5.15.2. Winterswijk/Zevenaar (Niederlande -Deutschland) 

5.15.3. Bocholtz (Niederlande — Deutschland) 

5.15.4. ’s Gravenvoeren (Niederlande — Belgien) 

5.15.5. Hilvarenbeek (Niederlande — Belgien) 

5.16. PCI Erweiterung des LNG-Terminals Zeebrugge 

5.17. Cluster zwischen Luxemburg, Frankreich und Belgien, das eines oder meh
rere der folgenden PCI umfasst: 

5.17.1. Verbindungsleitung zwischen Frankreich und Luxemburg 

5.17.2. Verstärkung der Verbindungsleitung zwischen Belgien und Luxem
burg 

Sonstige Vorhaben 

Nr. Definition 

5.18. PCI Verstärkung des deutschen Netzes zur Erhöhung der Verbindungskapa
zitäten Deutschland — Österreich [derzeit bekannt als „Monaco-Fernleitung 
Phase I“] (Haiming/Burghausen-Finsing) 

5.19. PCI Anbindung Maltas an das europäische Gasnetz (Gasfernleitung nach 
Italien bei Gela und FSRU (Floating LNG Storage and Re-gasification 
Unit — Schiff für die LNG-Speicherung und -Rückvergasung)) 

5.20. PCI Gasfernleitungen von Algerien nach Italien (Sardinien) und Frankreich 
(Korsika) [derzeit bekannt als „GALSI- bzw. CYRENEE-Fernleitungen“] 

6. Vorrangiger Korridor „Nord-Süd-Gasverbindungsleitungen in Mit
telosteuropa und Südosteuropa“ („NSI East Gas“) 

Vorhaben, die den bidirektionalen Gasdurchfluss zwischen Polen, der 
Tschechischen Republik, der Slowakei und Ungarn ermöglichen und 
die LNG-Terminals in Polen und Kroatien miteinander verbinden 

Nr. Definition 

6.1. Cluster zur Modernisierung der tschechisch-polnischen Verbindungsleitungen 
und entsprechende inländische Ausbauarbeiten in Westpolen, das folgende 
PCI umfasst: 

6.1.1. Verbindungsleitung Polen — Tschechische Republik [derzeit bekannt 
als „Stork II“] zwischen Libhošť — Hať (CZ/PL) — 
Kędzierzyn (PL) 

6.1.2. Fernleitung Lwówek-Odolanów 

6.1.3. Kompressorstation Odolanów 
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Nr. Definition 

6.1.4. Fernleitung Czeszów-Wierzchowice 

6.1.5. Fernleitung Czeszów-Kiełczów 

6.1.6. Fernleitung Zdzieszowice-Wrocław 

6.1.7. Fernleitung Zdzieszowice-Kędzierzyn 

6.1.8. Fernleitung Twaróg-Tworzeń 

6.1.9. Fernleitung Twaróg-Kędzierzyn 

6.1.10. Fernleitung Pogórska Wola-Tworzeń 

6.1.11. Fernleitung Strachocina-Pogórska Wola 

6.2. Cluster für polnisch-slowakische Verbindungsleitungen und entsprechende 
inländische Ausbauarbeiten in Ostpolen, das folgende PCI umfasst: 

6.2.1. Verbindungsleitung Polen — Slowakei 

6.2.2. Kompressorstation Rembelszczyzna 

6.2.3. Fernleitung Rembelszczyzna-Wola 

6.2.4. Fernleitung Wola Karczewska-Wronów 

6.2.5. Knotenpunkt Wronów 

6.2.6. Fernleitung Rozwadów-Końskowola-Wronów 

6.2.7. Fernleitung Jarosław-Rozwadów 

6.2.8. Fernleitung Hermanowice-Jarosław 

6.2.9. Fernleitung Hermanowice-Strachocina 

6.3. PCI Gasverbindungsleitungen Slowakei — Ungarn zwischen Vel’ké 
Zlievce (SK) — Balassagyarmat (Grenze SK/HU) — Vecsés (HU) 

6.4. PCI Bidirektionale Verbindungsleitungen Österreich — Tschechische 
Republik (BACI) zwischen Baumgarten (AT) — Reinthal (CZ/AT) — 
Brečlav (CZ) 

Vorhaben für den Gastransport vom kroatischen LNG-Terminal in die 
Nachbarländer 

Nr. Definition 

6.5. Cluster für ein Schiff zur LNG-Rückvergasung in Krk und Pipelines zur 
Weiterleitung nach Ungarn, Slowenien und Italien, das folgende PCI um
fasst: 

6.5.1. Schiff zur LNG-Rückvergasung in Krk (HR) 

6.5.2. Erdgasfernleitung Zlobin — Bosiljevo — Sisak — Kozarac — 
Slobodnica (HR) 

6.5.3. Pipeline zur Weiterleitung von LNG: Omišalj — Zlobin (HR) — 
Rupa (HR)/Jelšane (SI) — Kalce (SI) oder 

6.5.4 .Erdgasfernleitung Omišalj (HR) — Casal Borsetti (IT) 

6.6. PCI Verbindungsleitung Kroatien — Slowenien (Bosiljevo — Karlovac — 
Lučko — Zabok — Rogatec (SI)) 

6.7. PCI Verbindungsleitung Slowenien — Italien (Gorizia (IT)/Šempeter (SI) — 
Vodice (SI)) 
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Vorhaben für den Gastransport vom südlichen Gaskorridor und/oder von 
LNG-Terminals in Griechenland durch Griechenland, Bulgarien, Rumä
nien, Serbien und bis nach Ungarn und in die Ukraine, einschließlich von 
Reverse-Flow-Kapazitäten von Süden nach Norden und der Integration 
von Transit- und Fernleitungsnetzen 

Nr. Definition 

6.8. Cluster Verbindungsleitung Griechenland — Bulgarien und erforderlicher 
Netzausbau in Bulgarien, das folgende PCI umfasst: 

6.8.1. Verbindungsleitung Griechenland — Bulgarien [derzeit bekannt als 
„IGB“] zwischen Komotini (EL) und Stara Sagora (BG) 

6.8.2. Erforderliche Sanierung, Modernisierung und Erweiterung des bulga
rischen Fernleitungsnetzes 

6.9. Cluster LNG-Terminal in Griechenland, das eines der folgenden PCI um
fasst: 

6.9.1. INGS LNG Griechenland (unabhängiges Erdgassystem) 

6.9.2. Ägäischer LNG-Importterminal 

6.10. PCI Gasverbindungsleitungen Bulgarien — Serbien [derzeit bekannt als 
„IBS“] 

6.11. PCI Ständiger Gastransport in Gegenflussrichtung an der 
griechisch-bulgarischen Grenze zwischen Kula (BG) und Sidirokastro (EL) 

6.12. PCI Erhöhung der Kapazität der bestehenden Fernleitung von Bulgarien nach 
Griechenland 

6.13. Cluster Fernleitungskorridor Rumänien — Ungarn — Österreich, das fol
gende PCI umfasst: 

6.13.1. Fernleitung Városföld-Ercsi — Győr + Erweiterung der Kompressor
station Városföld + Anpassung der zentralen Odorierung 

6.13.2. Fernleitung Ercsi-Százhalombatta 

6.13.3. Kompressorstation Csanádpalota oder Algyő 

6.14. PCI Gastransport in Gegenflussrichtung Rumänien/Ungarn in Csanádpalota 
oder Algyő (HU) 

6.15. Cluster für die Integration von Transit- und Fernleitungsnetz und die Ermög
lichung des Gastransports in Gegenflussrichtung in Rumänien, das folgende 
PCI umfasst: 

6.15.1. Integration des rumänischen Transit- und Fernleitungsnetzes 

6.15.2. Gastransport in Gegenflussrichtung in Isaccea 

Vorhaben, die es ermöglichen, dass vom südlichen Gaskorridor und/oder 
LNG-Terminals in Italien ankommende Gastransporte in den Norden 
(Österreich, Deutschland und Tschechische Republik) und zum Korridor 
„NSI West“ weitergeleitet werden können. 

Nr. Definition 

6.16. PCI Tauerngasleitung (TGL) zwischen Haiming (AT)/Überackern (DE) — 
Tarvisio (IT) 

6.17. PCI Anschluss des südlichen Teils des tschechischen Fernleitungsnetzes an 
Oberkappel (AT) 

▼M1 

2013R0347 — DE — 10.01.2014 — 001.001 — 64



 

Nr. Definition 

6.18. PCI Adriatische Fernleitung (IT) 

6.19. PCI Onshore-LNG-Terminal im Nordadriaraum (IT) ( 1 ) 

( 1 ) Über den genauen Standort des LNG-Terminals im Nordadriaraum entscheidet Italien im Einver
nehmen mit Slowenien. 

Vorhaben, die die Entwicklung unterirdischer Gasspeicherkapazitäten in 
Südosteuropa ermöglichen 

Nr. Definition 

6.20. Cluster zur Erhöhung der Speicherkapazitäten in Südosteuropa, das eines 
oder mehrere der folgenden PCI umfasst: 

6.20.1. Bau einer neuen Speicheranlage in Bulgarien 

6.20.2. Ausbau der Anlage UGS Tschiren (Bulgarien) 

6.20.3. South-Kavala-Speicheranlage (Griechenland) 

6.20.4. Depomures-Speicheranlage (Rumänien) 

Sonstige Vorhaben 

Nr. Definition 

6.21. PCI Fernleitung Ionisches Meer-Adria (Fieri (AB) — Split (HR)) 

6.22. Cluster für eine Verbindungsleitung Aserbaidschan — Georgien — Rumä
nien, das folgende PCI umfasst: 

6.22.1. Erdgasfernleitung Constanta (RO) — Arad — Csanádpalota (HU) 
[derzeit bekannt als „AGRI“] 

6.22.2. LNG-Terminal in Constanta (RO) 

6.23. PCI Verbindungsleitungen Ungarn — Slowenien (Nagykanizsa — 
Tornyiszentmiklós (HU) — Lendava (SI) — Kidričevo) 

7. Vorrangiger Korridor „Südlicher Gaskorridor“ („SGC“) 

Nr. Definition 

7.1. Cluster für integrierte, spezifische und skalierbare Infrastrukturen und die 
zugehörige Ausrüstung für den Transport von mindestens 10 Mrd. m 3 Erdgas 
jährlich aus neuen Quellen in der kaspischen Region, die Georgien und die 
Türkei durchqueren und bis zu den Endverbrauchsmärkten in der EU reichen. 
Zwei Routen sind möglich: eine durch Südosteuropa bis Österreich, eine 
andere durch die Adria nach Italien. Das Cluster umfasst eines oder mehrere 
der folgenden PCI: 

7.1.1. Erdgasfernleitung von der EU über die Türkei, Georgien, Aserbaidschan 
und das Kaspische Meer nach Turkmenistan [derzeit bekannt als „Zu
sammenführung der Transanatolischen Erdgaspipeline (TANAP), der 
Erweiterung der Südkaukasus-Pipeline (SCP-(F)X) und der Transkaspi
schen Erdgaspipeline (TCP)“] 

7.1.2. Kompressorstation in Kipi (EL) 
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Nr. Definition 

7.1.3. Erdgasfernleitung von Griechenland über Albanien und die Adria nach 
Italien, [derzeit bekannt als „Transadriatische Pipeline“ (TAP)] 

7.1.4. Erdgasfernleitung von Griechenland über die Adria nach Italien [der
zeit bekannt als „Verbindungsleitung Türkei-Griechenland- 
Italien“ (ITGI)] 

7.1.5. Erdgasfernleitung von Bulgarien über Rumänien und Ungarn nach 
Österreich 

7.2. PCI für integrierte, spezifische und skalierbare Infrastrukturen und die zu
gehörige Ausrüstung für den Transport von mindestens 8 Mrd. m 3 Erdgas 
jährlich aus neuen Quellen in der kaspischen Region (Aserbaidschan und 
Turkmenistan) nach Rumänien, das folgende Projekte umfasst: 

7.2.1. Unterwasser-Fernleitung von Turkmenistan nach Aserbaidschan durch 
das Kaspische Meer [derzeit bekannt als „Transkaspische 
Gaspipeline“ (TCP)] 

7.2.2. Ausbau der Fernleitung von Aserbaidschan über Georgien in die Tür
kei [derzeit bekannt als „Erweiterung der Südkaukasus-Pipeline“ 
(SCP-(F)X)] 

7.2.3. Unterwasser-Fernleitung von Georgien nach Rumänien [derzeit be
kannt als „White Stream“] 

7.3. Cluster für Erdgasinfrastrukturen und zugehörige Ausrüstung für den Trans
port von Erdgas aus neuen Quellen in den Offshore-Feldern im östlichen 
Mittelmeerraum, das folgende PCI umfasst: 

7.3.1. Fernleitung von Zypern (offshore) über Kreta zum griechischen Fest
land 

7.3.2. LNG-Speicher in Zypern [derzeit bekannt als „Mediterranean Gas 
Storage“] 

7.4 Cluster für Verbindungsleitungen mit der Türkei, das folgende PCI umfasst: 

7.4.1. Kompressorstation in Kipi (EL) mit einer Mindestkapazität von 3 
Mrd. m 3 jährlich 

7.4.2. Verbindungsleitung zwischen der Türkei und Bulgarien mit einer Min
destkapazität von 3 Mrd. m 3 jährlich [derzeit bekannt als „ITB“] 

8. Vorrangiger Korridor „Gasverbundplan für den Energiemarkt im 
Ostseeraum“ („BEMIP Gas“) 

Nr. Definition 

8.1 Cluster LNG-Lieferungen im östlichen Ostseeraum, das folgende PCI um
fasst: 

8.1.1. Verbindungsleitung Estland — Finnland „Balticconnector“ und 

8.1.2. einen der folgenden LNG-Terminals: 

8.1.2.1. Finngulf LNG 

8.1.2.2. Paldiski LNG 

8.1.2.3. Tallinn LNG 

8.1.2.4. LNG-Speicher Lettland 

▼M1 

2013R0347 — DE — 10.01.2014 — 001.001 — 66



 

Nr. Definition 

8.2. Cluster Infrastrukturausbau im östlichen Ostseeraum, das folgende PCI um
fasst: 

8.2.1. Ausbau der Verbindungsleitung Lettland — Litauen 

8.2.2. Ausbau der Verbindungsleitung Estland — Lettland 

8.2.3. Erhöhung der Kapazität der Fernleitung Klaipeda — Kiemenai in 
Litauen 

8.2.4. Modernisierung und Erweiterung des unterirdischen Erdgasspeichers 
Incukalns (Incukalns UGS) 

8.3. PCI Verbindungsleitung Polen — Dänemark „Baltic Pipe“ 

8.4. PCI Kapazitätserhöhung an der Grenze DK-DE 

8.5. PCI Verbindungsleitung Polen-Litauen [derzeit bekannt als „GIPL“] 

8.6. PCI LNG-Terminal Göteborg in Schweden 

8.7. PCI Kapazitätserweiterung des LNG-Terminals Świnoujście in Polen 

8.8. PCI Modernisierung der Einspeisepunkte Lwówek und Włocławek der 
Jamal-Europa-Fernleitung in Polen 

9. Vorrangiger Korridor „Erdölversorgungsleitungen in Mittelosteuropa“ (OSC) 

Nr. Definition 

9.1. PCI Adamowo-Brody-Fernleitung: Fernleitung zwischen dem Umschlagter
minal der JSC Uktransnafta in Brody (Ukraine) und dem Tanklager in Ada
mowo (Polen) 

9.2. PCI Fernleitung Bratislava-Schwechat: Fernleitung zwischen Schwechat 
(Österreich) und Bratislava (Slowakische Republik) 

9.3. PCI JANAF-Adria-Fernleitungen: Wiederaufbau, Ausbau, Wartung und Aus
bau der Kapazität der bestehenden JANAF- und Adria-Fernleitungen zwi
schen dem kroatischen Seehafen Omisalj und der südlichen Druschba-Trasse 
(Kroatien, Ungarn, Slowakische Republik) 

9.4. PCI Fernleitung Litvinov (Tschechische Republik) — Spergau (Deutsch
land): Projekt zur Verlängerung der Druschba-Rohölpipeline bis zur Raffine
rie TRM Spergau 

9.5. Cluster Fernleitung Pommern (Polen), das folgende PCI umfasst: 

9.5.1. Bau des Ölhafens in Gdańsk 

9.5.2. Ausweitung der Fernleitung Pommern: Parallelleitungen und zweite 
Leitung der Fernleitung Pommern zwischen dem Tanklager Plebanka 
(bei Płock) und dem Umschlagterminal Gdańsk 

9.6. PCI TAL Plus: Erhöhung der Kapazität der TAL-Fernleitung zwischen Triest 
(Italien) und Ingolstadt (Deutschland) 
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10. Vorrangiger Themenbereich „Realisierung intelligenter Netze“ 

Nr. Definition 

10.1. North Atlantic Green Zone Project (Umweltzonenprojekt) (Irland, Vereinigtes 
Königreich/Nordirland): geringere Beschneidung der Windenergienutzung 
durch Kommunikationsinfrastrukturen, bessere Netzsteuerung und (grenz
überschreitende) Protokolle für das Demand-Side-Management 

10.2. Green-Me (Frankreich, Italien): bessere Integration der Energie aus erneuer
baren Energiequellen durch Automatisierungs-, Steuerungs- und Über
wachungssysteme in Hochspannungs(HV)- und HV/MV-Umspannwerken, 
fortschrittliche Kommunikation mit den Erzeugern von Elektrizität aus er
neuerbaren Energiequellen und Speicherung in primären Umspannwerken. 
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Erklärung der Europäischen Kommission zu Vorhaben von gemeinsamem 
Interesse, die für eine finanzielle Unterstützung der EU im Zusammenhang 
mit der transeuropäischen Energieinfrastruktur in Betracht kommen 
(Kapitel V der Verordnung EU Nr. 347/2013 des Europäischen 

Parlaments und des Rates ( 1 )) 

Die Kommission betont, dass es ihrer Auffassung nach wichtig ist, dass sich die 
Unterstützung aus EU- und anderen Quellen auf Finanzhilfen für Arbeiten er
streckt, die die Durchführung von Vorhaben von gemeinsamem Interesse im 
Hinblick auf eine stärkere Diversifizierung der Versorgungsquellen, Lieferanten 
und Versorgungswege ermöglichen. Die Kommission behält sich das Recht vor, 
ausgehend von den bei der Überwachung der Durchführung von Vorhaben von 
gemeinsamem Interesse im Rahmen des in Artikel 17 der Verordnung zu Leit
linien für die transeuropäische Energieinfrastruktur vorgesehenen Berichts ge
wonnenen Erfahrungen entsprechende Vorschläge zu unterbreiten. 
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( 1 ) Siehe Seite 39 dieses Amtsblatts.


